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DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE FRAGE

I

Um die landwirtschaftliche Frage des Kantons Tessin
vollständig und gründlich zu behandeln, wären mehrere Nummern
dieser Zeitschrift sowie mir eine Zeit notwendig, die mir leider
fehlt. Ich muss mich daher darauf beschränken, die wichtigsten
Punkte kurz zu behandeln, um den Lesern ein möglichst richtiges

Bild der gegenwärtigen Lage der tessinischen Landwirtschaft

zu geben und vor allem zu zeigen, wo und wie es nötig
ist, dass der Bund mit größeren Unterstützungen zu ihren
Gunsten einschreite.

Ich schicke aber sofort voraus, dass ich nicht zu jenen Tes-
sinern gehöre, die nichts anderes tun können, als jede Schuld
aller Übel, unter welchen der Tessin leidet, seine Landwirtschaft

inbegriffen, auf den Bund zu werfen und ausschließlich
von ihm Mittel und Maßnahmen zu verlangen. Im Gegenteil,
ich habe die Uberzeugung und könnte dies auch leicht
beweisen, und erachte es daher auch als eine Pflicht es zu sagen,
dass, namentlich was die Landwirtschaft anbelangt, die unglückliche

und fast verzweifelte Lage, in welcher sie sich befindet,
zum größten Teile auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass

der Kanton Tessin selber, seine Leiter, seine Behörden, indem
sie die Bedeutung der Landwirtschaft verkannten und für die
tessinische Bevölkerung immer andere und wichtigere
wirtschaftliche Quellen träumten, sich nie um die Landwirtschaft
interessiert und mit der Landwirtschaft befasst haben, wie es
ihre Pflicht gewesen wäre und das Interesse des Landes und
seiner Bevölkerung verlangte; ebenso wie ich überzeugt bin und
bleibe, dass, trotz der größeren Unterstützung, die wir vom
Bunde erwarten und glauben erhalten zu müssen, die
Hauptaufgabe, um die tessinische Lanwirtschaft zu heben und zu
entwickeln, noch auf den Kanton Tessin falle, und dass keine
eidgenössische Hilfe die gewünschte und nötige Besserung
bringen wird, wenn seinerseits der Kanton nicht tun wird, was
auch er tun muss und er allein tun kann.

Und ich sage noch mehr, weil es eine Pflicht ist auch das zu
sagen, nämlich, dass all das Gute, das man im Kanton Tessin
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Llm die landwirtschaltìiche Lrage des Cantons Kessin voll-
ständig und gründlich TU hehandeln, wären mehrere Nummern
dieser ^eitschrilt sowie mir eine ^eit notwendig, clie mir leider
lehlt. Ich muss mich daher daraul heschränhen, clie wichtigsten
Bunhte hurT Tu hehandeln, um clen Lesern ein möglichst rich-
tiges Bild cler gegenwärtigen Lage cler tessinischen Landwirt-
schalt TU gehen uncl vor allem TU Teigen, wo uncl wie es nötig
ist, class cler Bund mit größeren LlnterstütTungen Tu ihren
(Gunsten einschreite.

Ich scluclce aher solort voraus, class ich nicht Tu jenen Kes-
sinern gehöre, clie nichts anderes tun hönnen, als jede Schuld
aller Llhel, unter welchen der Hessin leidet, seine Landwirt-
schalt inhegrillen, aul den Bund Tu werlen und ausschließlich
von ihm lVlittel und Maßnahmen TU verlangen. Im (legenteil,
ich hahe die LlherTeugung und Icönnte dies auch leicht he-
weisen, und erachte es daher auch als eine Blliclrt es Tu sagen,
dass, namentlich was die Landwirtschalt anhelangt, die unglückliche

und last verTweilelte Lage, in welcher sie sich helindet,
Tum größten Keile aul die Katsachs TurücliTulühren ist, dass

der Kanton Kessin seiher, seine Leiter, seine Behörden, indem
sie die Bedeutung der Landwirtschalt verhärmten und lür die
tessinische Bevölkerung immer andere und wichtigere Wirt-
schaltliche (Quellen träumten, sich nie um die Landwirtschalt
interessiert und mit der Landwirtschalt helasst hahen, wie es
ihre Bllicht gewesen wäre und das Interesse des Landes und
seiner Bevölkerung verlangte; ehenso wie ich üherTeugt hin und
hleihe, dass, trotT der größeren LnterstütTUng, die wir vom
Bunde erwarten und glauhen erhalten Tu müssen, die Haupt-
aulgahe, um die tessinische Lanwirtschalt Tu hehen und Tu
entwichein, noch aul den Kanton Kessin lalle, und dass lceine

eidgenössische ldille die gewünschte und nötige Besserung
hrmgen wird, wenn seinerseits der Kanton nicht tun wird, was
auch er tun muss und er allein tun harm.

Lnd ich sage noch mehr, weil es eine Bllicht ist auch das Tu

sagen, nämlich, dass all das (lute, das man im Kanton Kessin
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in den letzten 30 Jahren für die Landwirtschaft getan hat,
hauptsächlich dem Bunde zu verdanken ist und dass, wenn man
nicht mehr gemacht hat, dies allein daher kommt, dass der
Kanton nicht in größerem Maße von der Bundesunterstützung
zu profitieren wusste und profitieren wollte, zum Teil sogar
die Bundeshilfe ungern gesehen hat, indem sie auch den Kanton
zwang, für seine Landwirtschaft auch von seinem Gelde
auszugeben. Und ich könnte zum Beweise dafür, wenn ich die
Zeit hätte, in den Sammlungen tessinischer Blätter vergangener
Jahre noch Sätze herausfinden, die ich mich erinnere, gelesen
zu haben und noch wörtlich vor meinen Augen sehe, die z. B.
sagten, «dass das größte Unglück für den Kanton Tessin die
Bundessubventionen zur Förderung der Landwirtschaft waren».
Dies eben, weil auch der Kanton die gleichen Beiträge geben
musste.

Und dies ist, mehr oder weniger, immer die Meinung der
leitenden Kreise des Kantons Tessin gewesen. Der Bund hat
bekanntlich das erste Bundesgesetz zur Förderung der
Landwirtschaft schon im Jahre 1883 erlassen, von welchem das heute
in Kraft stehende Gesetz vom Jahre 1893 nur eine kleine
Abänderung ist. Aber nach dem Erlass des Bundesgesetzes von
1883, das mehr oder weniger die gleichen Subventionen
gewährte, die auch heute gewährt werden, hat niemand im Kanton
Tessin daran gedacht, das zur Anwendung des Bundesgesetzes
nötige kantonale Gesetz zu erlassen, damit auch die tessinische
Lanwirtschaft von den Mitteln profitieren könnte, die der Bund
für die Bodenverbesserungen, für die Güterzusammenlegungen,
für die landwirtschaftliche Fachbildung usw. zur Verfügung
aller Kantone stellte.

Erst im Jahre 1894, als der Bund im Jahre 1893 das zweite
Bundesgesetz zur Förderung der Landwirtschaft angenommen
hatte, das, wie oben gesagt, eine erweiterte Revision des ersten
war, fing auch der Kanton Tessin an, etwas zu machen. Die
freisinnige Partei war kaum ans Ruder gekommen, und die
neuen Besen kehren bekanntlich immer besser. Damals
existierte im Kanton Tessin nicht einmal ein Landwirtschaftsdepartement;

Rinaldo Simen, der Regierungshaupt wurde, schuf
dasselbe und übernahm sogar dessen Leitung. Und ihm ver-
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IN lien letzten 30 ^aliren kür die Dandwirtscliakt getan liat,
liauptsäclilicli dem Lunde Tu verdanken ist und dass, wenn man
niclit melzr gemaclit lrat, dies allein dalrer kommt, dass cler
Kanton niclit in größerem IVlalie von cler LundesunterstütTung
Tu prokitieren wu88te uncl prokitieren wollte, Tum d^eil sogar
clie Lundesliilke ungern gesellen kat, inclem 8Ìe aucli clen Kanton
Twang, kür 8eine Dandwirtscliakt aucli von seinem (lelcle aus-
Tugeken. I_lncl icli könnte Tum Leweise clakür, wenn iclr clie

?eit liätte, in clen Sammlungen te88ini8ckier Llätter vergangener
^alrre nocli Lät^e lierau8kinclen, clie icli micli erinnere, gelesen
Tu lralzen uncl nocli wörtlicli vor meinen /mgen seìre, clie T. L.
sagten, «class «las grollte Dnglück kür clen Kanton Dessin clie
Lundessukventionen Tur Förderung cler l^anclwirtsclrakt waren».
Dies elien, weil aucli cler Kanton clie gleiclien Leiträge geizen
musste.

Dncl clies ist, melrr ocler weniger, immer clie lVleinung cler
leitenden Kreise des Kantons Dessin gewesen. Der Lund liat
Izekanntlicli das erste LundesgesetT Tur Förderung der Dand-
wirtscliakt sclron im Jalrre l 883 erlassen, von welcliem das lreute
in Krakt stelzende (lesetT vom lalzre 1893 nur eine Ideine /Xlz-

Änderung ist. ^lzer nacli dem Lrlass des LundesgesetTss von
1883, das melrr oder weniger die gleiclien Lulzventionen ge-
wälzrte, die aucli lreute gewälzrt werden, lrat niemand im Kanton
Dessin daran gedaclrt, das Tur Anwendung des LundesgesetTes
nötige kantonale desetT Tu erlassen, damit aucli die tessinisclie
Kanwirtsclrakt von den Mitteln prokitieren könnte, die der Lund
kür die Loclenverlzesserungen, kür die düterTusammenlegungen,
kür die landwirtsclisktlickie Laclilzildung usw. Tur Verkllgung
aller Kantone stellte.

Lrst im ^alrre 1894, als der Lund im Lalzre 1893 das Tweite
LundesgesetT Tur Förderung der Kandwirtscliakt angenommen
Izatte, das, wie olzen gesagt, eine erweiterte Revision des ersten
war, king aucli der Kanton Dessin an, etwas TU maclien. Die
kreisinnigeLartei war kaum ans Luder gekommen, und die
neuen Lesen kekren lzelcanntlicli immer lzesser. Damals
existierte im Kanton Dessin niclit einmal ein Dandwirtscliakts-
département; Linalclo Limen, der Legierungsliaupt wurde, scliuk
classellze und ülzernalim sogar dessen Deitung. Dnd ilim ver-

62



dankt man auch das erste tessinische Gesetz zur Förderung der
Landwirtschaft, das im Jahre 1894 als Anwendung des Bundesgesetzes

von 1893 erlassen wurde.
Trotzdem das aber ein erster und großer Schritt war, dessen

Bedeutung man anerkennen muss und der dem Namen Simens
einen Ehrenplatz in der Geschichte der tessinischen
Landwirtschaft sichert, fühlte man auch in jenem Gesetze den ganzen
Einfluss einer Umgebung, in welcher sehr wenige die
Landwirtschaft schätzten, wie sie hätte geschätzt werden sollen und
die meisten dachten, die Hauptsache sei, so wenig als möglich
für diesen Zweig auszugeben, da sowieso alles verlorenes Geld
gewesen wäre.

So sagte z. B. jenes Gesetz gleich im Art. 2, dass „eine
kantonale landwirtschaftliche Schule wird errichtet werden können",
begnügte sich somit, die Möglichkeit der Errichtung
festzusetzen; aber in Wirklichkeit kam die landwirtschaftliche Schule
erst 20 Jahre später und nur nachdem ihre Befürworter lange
und große Kämpfe geführt hatten, die jedoch zu nichts geführt
hätten, wenn nicht ein verdienter Tessiner Bürger den Kanton
zur Gründung der Schule sozusagen gezwungen hätte, indem
er ihm zu diesem Zwecke das große und schöne Gut Mezzana
schenkte.

Das gleiche Gesetz gewährte 20 % Subvention für
Bodenverbesserungen und Güterzusammenlegungen, Alpverbesserungen,

Bau von landwirtschaftlichen Straßen usw., beschränkte
aber die jährliche Ausgabe auf 12,000 Fr., was im Vergleiche
zu den Bedürfnissen beinahe wie ein Scherz aussah. Um den
Weinbau und andere vorteilhafte Kulturen zu fördern, stellte
das Gesetz dem Regierungsrate einen Kredit von 5000 Fr. zur
Verfügung. Für die Viehversicherung (in einem Kanton mit
40,000 Stück Rindvieh) betrug der Kredit 2000 Fr., und für
die Versicherung gegen Hagelschaden — der größte Feind der
tessinischen Landwirtschaft — durfte der jährliche Kredit die
1000 Fr. nicht übersteigen!

Dass die tessinische Landwirtschaft solche Maßnahmen kaum
als nutzbringend verspüren konnte, und dass sie infolgedessen
nicht nur keine großenFortschritte machen konnte,sondern noch
weiter zurückgehen musste, wird Jedermann leicht begreifen.
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danbt man aucb das erste tessiniscbe deset? ?ur Förderung der
dandwirtsebakt, das im Jabre 1894 als Anwendung des Lundes-
geset?es von 1893 erlassen wurde.

d"rot?dem das aber ein erster und groller Lcbritt war, dessen

Ledeutung man anerkennen muss und der dem tarnen Limens
einen Lbrenplat? in der descbicbte der tessiniseben Land-
wirtscbaft sichert, füblte man aucb m jenem deset?e den Zangen
Linfluss einer dmgebung, m welcher sebr wenige die Land-
wirtscbaft scbät?ten, wie sie bätte gescbät?t werden sollen und
die meisten dacliten, die Idauptsacbe sei, so wenig als möglicb
für diesen ^weig auszugeben, da sowieso alles verlorenes deld
gewesen wäre.

Lo sagte 6. lenes deset? gleicb im ^rt. 2, dass „eine
Cantonale landwirtscbaltlicbe Lcbule wird erriclitet werden Iconnen",
begnügte sicli somit, die bdöglicblieit der Lrricbtung fest?u-
setzen; aller in ^Virldicbbeit Icam die landwirtscbaftlicbe Lcbule
erst M ^abre später und nur naclidem ilrre Lefürworter lange
und grobe Kämpfe gelübrt liatten, die jedocli ?u niclits gelübrt
liätten, wenn niclit ein verdienter dessiner Lürger den Kanton
?ur dründung der Lcbule sozusagen gezwungen liätte, indem
er ilim ?u diesem ^wecbe das grolle und scliöne dut IVIe??ana

scbenlcte.
Das gleiclie deset? gewäbrte 29 3(> subvention für Loden-

Verbesserungen und düter^usammenlegungen, ^lpverbesserun-
gen, Lau von landwirtsclialtlielren Ltraben usw., bescbränlcte
aber die jälirliclie Ausgabe aul 12,999 br., was im Vergleiclis
?u den Lsdürlnissen beinabe wie ein Leber? aussab. dm den
V/einbau und andere vorteilbalte Kulturen ?u fördern, stellte
das deset? dem Legierungsrate einen Kredit von 5999 br. ?ur
Verfügung, bur die Viebversicberung (in einem Kanton mit
49,999 Ltüclc Lindvieb) betrug der Kredit 2999 br., und für
die Versieberung gegen blagelscbaden — der gröllte beind der
tessmiscben Landwirtscbalt — durfte der jäbrlicbe Kredit die
1999 br. niebt übersteigen!

dass die tessiniscbe dandwirtsebalt solcbe IVlabnabmen bäum
als nutzbringend verspüren bannte, und dass sie infolgedessen
niebt nurlceine grobenbortscbritte macben bannte,sondern nocb
weiter ?urücbgeben musste, wird jedermann leiebt begreifen.
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Später leistete man etwas mehr, aber noch immer zu wenig
im Verhältnis zum Bedarfe. Der jährliche Kredit für die
Bodenverbesserungen wurde, viel später, bis auf 30,000 Fr. erhöht,
und für die Güterzusammenlegungen gewährte man besondere
Kredite; im Jahr 1902 stellte man einen landwirtschaftlichen
Wanderlehrer an, dem dann im Jahre 1914 die landwirtschaftliche

Schule folgte; man unterstützte die Rekonstruktion der
phyloxerierten Weinberge, gewährte größere Mittel für die
Vieh- und die Hagelversicherung usw. Während dem
Weltkriege stieg dann natürlich auch im Tessin das Interesse für die
Lanwirtschaft bedeutend und da war es verhältnismäßig leicht,
für die Förderung der Landwirtschaft Geld zu erhalten; allein,
der Krieg hätte vielleicht fünfzig Jahre dauern sollen, um gut zu
machen, was im vorhergehenden halben Jahrhundert
gesündigt worden war. Und kaum war die Hungersgefahr vorbei,
so fing die alte Mentalität schon an, das Übergewicht zu nehmen.
So beschloss z. B. im Jahre 1920 der tessinische Kantonsrat
beinahe einstimmig, den Bau landwirtschaftlicher Straßen
aufzuheben, weil man sparen wollte. Wenige Monate später —
inzwischen kam es zur Gründung einer Bauernpartei — wurde
der Kredit für die landwirtschaftlichen Straßen wieder bewilligt,
aber weil es nötig war, den Arbeitslosen Arbeit zu
verschaffen, nicht weil die Landwirtschaft sie nötig hatte.

Ein anderer Beweis der herrschenden Mentalität, nach
welcher man der Landwirtschaft etwas gibt, weil man sozusagen
gezwungen ist etwas zu geben, gleichzeitig aber trachtet, so

wenig als möglich zu geben, verdient auch hier noch erwähnt
zu werden. Nach dem kantonalen Gesetze werden seit 1894

die kantonalen Subventionen mit Staatstiteln von 500 Fr.
Nominalwert bezahlt, die mit 3% % verzinst werden. Vor dem
Kriege galten diese Titel immer über 90 %. Während und nach
dem Kriege sank aber ihr Wert bis auf 60 % und ist heute noch
sehr tief. Hat nun jemand z. B. für eine Bodenverbesserung
10,000 Fr. ausgegeben und 20% Subvention bekommen, so
erhält er dafür nicht 2000 Fr., sondern vier Staatstitel à 500 Fr.
Nominalwert, die einem Betrage von 1300—1400 Fr. oder
einer Subvention von 13—14 % entsprechen.

Der Schreibende hat schon mehrmals vergebens gegen ein
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Zpäter leistete man etwas mehr, slier noch immer xu wenig
im Verhältnis xum Ledarfe. Der jährliche brecht für clie Loden-
verhesserungen wurde, viel später, his auf 30,00(1 Hr. erhöht,
und für clie (füterxusammenlegungen gewährte man hesondere
Kredite; im fahr 1902 stellte man einen landwirtschaftlichen
Wanderlehrer an, dem dann im fahre 1914 die landwirtschalt-
liche Lchule folgte; man unterstützte die Kelconstrulction der
phzcloxerierten ^Veinherge, gewährte größere IVlittel für die
Vieh- und die Hagelversicherung usw. während dem IVelt-
Icriege stieg dann natürlich auch im Hessin das Interesse für die
Lanwirtscliaft hedeutend und da war es verhältnismäßig leicht,
für die Forderung der Landwirtschaft (3eld xu erhalten; allein,
der Krieg hätte vielleicht fünfzig fahre dauern sollen, um gut xu
machen, was im vorhergehenden halhen fahrlrundert ge-
sündigt worden war. Lind Icaum war die Idungersgefahr vorhei,
so fing die alte IVlentalität schon an, das Dhergewicht xu nehmen.
80 heschloss x. 6. im fahre 1920 der tessinische Kantonsrat
heinahe einstimmig, den Lau landwirtschaftlicher Ltraßen auf-
xulrehen, weil man sparen wollte, wenige Vlonate später —
inzwischen lcam es xur (Gründung einer Lauernparter — wurde
der Kredit für die landwirtschaftlichen Ltraßen wieder hewilligt,
aher weil es nötig war, den ^rheitslosen ^rheit xu ver-
schaffen, nicht weil die Landwirtschaft sie nötig hatte.

Din anderer Leweis der herrschenden Vlentalität, nach
welcher man der Landwirtschaft etwas giht, weil man sozusagen
gezwungen ist etwas xu gehen, gleichzeitig aher trachtet, so

wenig als möglich xu gehen, verdient auch hier noch erwähnt
xu werden, Dlach dem hantonalen (fesetxe werden seit 1894

die lcantonalen Luhventionen mit Ztaatstiteln von 500 Dr.
Nominalwert hexahlt, die mit 3'X, vereinst werden. Vor dem
Kriege galten diese dutel immer üher 90 3c>. während und nach
dem Kriege sanli aher ihr IVert his auf 60 3c, und ist heute noch
sehr tief, ldst nun jemand x. L. für eine Lodenverhesserung
10,000 Dr. ausgegehen und 20 3c> Luhvention helcommen, so
erhält er dafür nicht 2000 Dr., sondern vier Staatstitel à 500 Dr.
Nominalwert, die einem Letrage von 1300^1400 Dr. oder
einer Luhvention von 13^14 3c> entsprechen.

Der Zchreihende hat schon mehrmals Vergehens gegen ein
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solches System protestiert und Anträge gestellt in dem Sinne,
dass die Subventionen entweder bar oder mit Titeln, aber zum
wirklichen Kurse und nicht zum Nominalwerte bezahlt werden
müssen. Man antwortet immer, es komme auf dasselbe heraus,
weil dann, wenn bar oder mit Titeln zum wirklichen Kurse
bezahlt werden müsste, statt z. B. 25 % nur 15 % Subvention
bewilligt würden. Bewillige man aber 25 %, so bekomme wenigstens

der Subventionierte 25 % vom Bund, der mit Barem
bezahlt, weil er glaubt, dass der Kanton auch 25 % bezahle.
Was eben bedeutet, dass man in den leitenden Kreisen des

Kantons Tessins es am liebsten hätte, dass der Kanton gar
nichts und der Bund alles zahlen würde. Es ist noch die gleiche
Mentalität, die in den eidgenössischen Subventionen für die
Landwirtschaft „das größte Unglück" für den Kanton Tessin
erblickte.

Der Bund hat der tessinischen Landwirtschaft geholfen und
hilft ihr noch weiter, nicht nur mit den Bundesgesetzen zuerst
von 1883 und dann von 1893, sondern auch durch eine
Wirtschaftspolitik, die, soweit möglich, auch den Interessen der
Landwirtschaft Rechnung trägt. Aber auch auf diesem
Gebiete kann man sagen, dass der Bund die Interessen der
tessinischen Landwirtschaft gegen den Willen der großen Mehrheit
der leitenden Kreise des Kantons Tessin schützt. Die
eidgenössische Wirtschaftspolitik wird in der Tat vom größten
Teile der tessinischen Presse bekämpft, die jeden Augenblick
den Kanton Tessin als das Opfer jener Politik darstellt, die man
als Schulthess-Laursche oder Laur-Schulthess sehe Politik
bezeichnet.

Und doch kann mit der Wirtschaftspolitik, die dieser Teil
der Presse und der leitenden Kreise des Kantons Tessin vom
Bunde wünscht, die tessinische Landwirtschaft nicht nur nicht
verbessert und entwickelt werden, sondern es würde bald auch
der letzte Tessiner Bauer verschwunden sein; während man,
wenn man die tessinische Landwirtschaft wirklich retten und
entwickeln und die Landflucht der Bauern aufhalten will, nicht
nur an der gegenwärtigen eidgenössischen Wirtschaftspolitik
festhalten, sondern dieselbe sogar im Sinne eines noch höhern
Schutzes der Landwirtschaft verschärfen sollte.

65

solches Z^stem protestiert und Anträge gestellt in dem Zinne,
class clie Zuhventionen entweder har oder mit Titeln, aher Tum
wirklichen Kurse und nicht Tum Nominalwerte he^ahlt werden
müssen. IVlsn antwortet immer, es Icomme aul dasselhe heraus,
weil dann, wenn har oder mit Titeln Tum wirklichen Kurse
heTalilt werden müsste, statt T. 6. 25 ^ nur 15 Zuhvention
hewilligt würden. Lewillige man alzer 25 /(>, so lrelcomme wenig-
stens der Zuhventionierte 25 'X, vom Lund, der mit Larem
he^ahlt, weil er glauht, dass der Kanton auch 25 /o he^ahle.
V^as ehen hedeutet, dass man in den leitenden Kreisen des

Kantons Dessins es am liebsten hätte, dass der Kanton gar
niclits und der Lund alles Zahlen würde. Ls ist noch die gleiclie
IVlentalität, die in den eidgenössischen Zuhventionen lür die
Dandwirtschalt „das grollte Dnglüclc" lür den Kanton Dessin
erhliclcte.

Der Lund hat der tessinischen Dandwirtschalt geHollen und
lullt ihr noch weiter, nicht nur mit den LundesgesetTen Zuerst
von 1883 und dann von 1893, sondern auch durch eine V^irt-
schaltspolitili, die, soweit möglich, auch den Interessen der
Dandwirtschalt Rechnung trägt, /iher such aul diesem (le-
hiete icann man sagen, dass der Lund die Interessen der tessi-
Nischen Ksndwirtschalt gegen den ^Villen der großen lVlehrheit
der leitenden Kreise des Kantons Dessin schützt. Die
eidgenössische ^irtschaltspolitilc wird in der "hat vom größten
"heile der tessinischen Lresse helcämplt, die jeden àgenhliclc
den Kanton "Hessin als das Dpler jenerLolitilc darstellt, die man
als Zchulthess-Daursche oder Daur-Zchulthess'sehe Lolitili he-
Teichnet.

Dnd doch Icsnn mit der V^irtschaltspolitilc, die dieser "heil
der Lresse und der leitenden Kreise des Kantons "Hessin vom
Lunde wünscht, die tessinische Dandwirtschalt nicht nur nicht
verhessert und entwiclcelt werden, sondern es würde hald auch
der letTte dessiner Lauer verschwunden sein; während man,
wenn man die tessinische Dandwirtschalt wirldich retten und
entwickeln und die Dandlluclit der Lauern aulhalten will, nicht
nur an der gegenwärtigen eidgenössischen V^irtschaltspolitilc
lesthalten, sondern dieselhe sogar im Zinne eines noch höhern
ZchutTes der Dandwirtschalt verschärlen sollte.
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Der Kanton Tessin trägt einen großen Teil der Schuld der
gegenwärtigen Lage seiner Landwirtschaft, nicht nur weil er
sich um dieselbe nie recht bekümmert hat, wie oben gezeigt
wurde, sondern auch weil seine Bevölkerung die einheimische
Produktion nicht schätzt, wie sie jedes Land schätzen sollte,
das das Bewusstsem seiner Interessen und, ich sage, auch seiner
Pflichten hat. Der Kanton Tessin schreit, um die Abschaffung
der Bergtarife, um Tarifreduktionen, Spezialtanfe usw. zu haben,
die ihm erlauben, seine Produkte über den Gotthard zu bringen.
Und ich habe auch in dieser Beziehung das Memige beigetragen,
indem auch ich von der Notwendigkeit dieser Maßnahmen
überzeugt bm, sowohl für das Leben und die wirtschaftliche
Entwicklung des Kantons Tessin, als um seine wirtschaftlichen
Beziehungen zur übrigen Schweiz zu vermehren, durch welche
auch das politische Band sich nur noch fester knüpfen kann.
Aber der Kanton Tessin sollte auch nicht vergessen, dass wenn
die tessmischen landwirtschaftlichen Produkte gut genug sind,
um von den Eidgenossen verbraucht zu werden, sie es in erster
Linie auch für die Tessmer selbst sein sollten und dass, wenn
der Tessin selber seine Produkte schätzte, wie er sollte, er
vielleicht auch darauf verzichten könnte, Tarifreduktionen zu
verlangen, um diese Produkte über den Gotthard zu schicken,
weil sie nicht einmal für den Kanton Tessin genügen würden.

Jedenfalls sind es also nicht nur die hohen Bundesbahntarife,
die den Absatz der tessinischen landwirtschaftlichen Produkte
hindern, sondern vielleicht ist dieser noch mehr durch die
Politik der tessinischen Konsumenten gehindert, die im
allgemeinen die fremden Produkte vorziehen, namentlich wenn sie
billiger sind. Und, man begreift es, es ist viel leichter den
Patrioten zu spielen, indem man gegen den Bund und die
Bundesbahnen schreit und von ihnen alles mögliche verlangt,
als indem man ein paar Rappen mehr für das einheimische
Produkt ausgibt.

Typisch ist in dieser Beziehung der Fall des Weines, einer
Produktion, die im Kanton Tessin schon ziemlich bedeutend
ist, aber auch leicht in wenigen Jahren verdreifacht werden
könnte. Trotzdem der Tessin zirka 3000 Wirtschaften zählt,
wird es viel sein, wenn man in etwa 300 derselben ein
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Der Kanton Dessin trägt einen grollen d"eil der Zcltuld der
gegenwärtigen Kage seiner Kandwirtsclialt, niclit nur weil er
siclt urn dieselbe nie reclit 6elîûmmert liat, wie ol>en gezeigt
wurde, sondern aucli weil seine Levöllcerung die einlieimisclie
Krodulction niclit scliätht, wie sie jedes Kand scliäthen sollte,
das das Bewusstsein seiner Interessen und, iclt sage, aucli seiner
Kllicliten liat. Der Kanton Dessin schreit, uin die /^6scl>allung
der llergtarile, umd^ardredulctionen, Lpehialtarile usw. hu Italien,
die illin erlauben, seineKrodulîte ül>er den Oottliard hu bringen.
Idnd iclt Italie aucli in dieser llshieltung das IVlemige beigetragen,
indem aucli icl» von der blotwendigbeit dieser IVlabnalimen
überheugt bin, sowolil lür das Kelten und die wirtsclisltliclie
Kntwiciclung des Kantons Dessin, als um seine wirtsclialtliclien
öehiebungen hur übrigen Zcbweih hu vermehren, durcb welclte
aucli das politiscbe Land sicli nur nocli lester Icnüplen bann.
/Vber der Kanton Dessin sollte aucli niclit vergessen, dass wenn
die tessinisclien landwirtsclialtliclien Krodubte gut genug sind,
um von den Eidgenossen verlzrauclit hu werden, sie es in erster
Kinie aucli lür die dessiner sellzst sein sollten und dass, wenn
der dessin sellier seineKrodulcte scbäthte, wie er sollte, er viel-
leiclit aucli daraul verhicbten lcönnte, d^arilredulctionen hu ver-
langen, um diese Krodubte ülier den (dottliard /u scbiclcen,
weil sie niclit einmal lür den Kanton dessin genügen würden.

^edenlalls sind es also niclit nur die boben öundesbabntarile,
die den ^bsath der tessinisclien landwirtsclialtliclienKrodubts
liindern, sondern vielleiclit ist dieser nocli melir durcli die
Kolitib der tessinisclien Konsumenten geliindert, die im allge-
meinen die lremden?rodubte vorhielten, namentlicll wenn sie
liilliger sind. Dnd, man l»egreilt es, es ist viel leicliter den
Patrioten hu spielen, indem man gegen den 6und und die
öundesbabnen sclireit und von ilinen alles mögliclie verlangt,
als indem man ein paar Kappen mel»r lür das einbeimiscbe
?rodubt ausgilit.

d^^piscli ist in dieser öehiebung der Kali des V^eines, einer
?rodul<tion, die im Kanton Dessin sclion hiemlicl» l»edeutend

ist, alter aucli leiclit in wenigen ^altren vsrdreilaclit werden
bönnte. d^rothdem der Dessin hirlca ^irtscbalten hälilt,
wird es viel sein, wenn man in etwa 300 dersellzen ein
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Glas Tessiner Wein trinken kann. Und auch am kantonalen
Turnfeste in Lugano, wo gerade in dieser Stunde (1 Uhr
Nachmittag des 17. August) die denkbar patriotischsten Reden
gehalten werden — während ich die Festzeit benutze, um diese
Zeilen zu schreiben — wird man umsonst ein Glas Tessiner
Wein verlangen. Dafür wird man auch an diesem Bankette
unzweifelhaft die Spezialtarife verlangt haben, die nötig sind,
um den Tessiner Wem von den Eidgenossen jenseits des Gotthards

trinken zu lassen.
Und was für den Wein gilt, gilt mehr oder weniger für alle

landwirtschaftlichen Produkte, die der Tessiner Bauer über
semen Bedarf produziert. Die Hotehndustrie ist — und bleibt
vielleicht für immer — die wichtigste Industrie (wenn man
sie so nennen darf) des Kantons Tessin, die auch wie keine
andere einen großen Emfluss auf die Entwicklung der
Landwirtschaft ausüben könnte, indem sie große Mengen
von ihren Produkten verbrauchen und gut bezahlen könnte;
aber auch in den Hotels, wie in allen andern Wirtschaften und
in den Privatfamilien, mit wenigen Ausnahmen, verbraucht
man von tessinischen Produkten sozusagen nur das, was man
zu verbrauchen nicht vermeiden kann, oder was weniger als das

fremde Produkt kostet.
Alles das habe ich sagen und vorausschicken wollen, nicht

um Kritik zu üben und Vorwürfe zu machen, sondern einzig
und allein, um vor der eigentlichen Behandlung meines Themas

festzustellen und zu beweisen ;

1. dass die tessinische Landwirtschaft dem Bunde bereits
vieles zu verdanken hat, sowohl für das, was er durch die
Bundesgesetzgebung zur Förderung der Landwirtschaft getan und
den Kanton zu tun veranlaßt hat, als für den Schutz, den
die eidgenössische Politik der Landwirtschaft im allgemeinen
gewährt hat und gewährt, von welchem auch die tessinische
Landwirtschaft — trotz allem Gegenteil, das man oft in der
tessinischen Presse liest — profitiert und noch viel mehr
profitieren könnte.

2. dass, wenn die bisherige Bundesunterstützung nicht die

ganze Besserung gebracht hat, die nötig war, das zum größten
Teile darauf zurückzuführen ist, dass sich der Kanton in der

67

(dls8 lésiner Wein trinlîen lisnn. Lnd auch am liantonalen
d"urnfe8te in Lugano, wo gerade in die8er Ltunde (l Dhr hlsch-
mittag de8 l7. /^ugu8t) die denlchar patriotÌ8ch8ten Xeden
gehalten werden — während ich clie Le8tTeit henutTe, nm die8e

teilen Tu 8chreihen ^ wird man um8on8t ein (da8 "he88Ìner

Wein verlangen. Dafür wird man auch an clie8em Lanlcette
unTweifelhaft die LpeTialtarife verlangt balzen, die nötig 8md,

um den ^e88iner Wein von den Lidgeno88en jen8eit8 de8 (dott-
harcL trinlcen Tu Ia88en.

Idnd vva8 für den Wein gilt, gilt mehr oder weniger für alle
landwirtschaftlichen Lrodulcte, die der die88Ìner Lauer üher
8einen Ledarf produziert. Die Dotelindu8trie Ì8t — und hleiht
vielleicht für immer ^ die wichtig8te Indu8trie (wenn man
8Ìe 80 nennen darf) de8 XantonZ "he88Ìn, die auch wie Iceme

andere einen großen Linfluss auf die Lntwiclclung der
Landwirt8chaft au8Ühcn lcönnte, indem 8Ìe grohe IVIenZen

von ihren Lrodulcten verhrauchen und gut heTahlen lcönnte;
aher auch in den Dotel8, wie in allen andern Wirtschaften und
in den Lrivatlamdien, mit wenigen ^U8nahmen, verhraucht
man von te88Ìni8chen Lrodulcten soTU8agen nur da8, wa8 man
Tu verhrauchen nicht vermeiden lcann, oder ws8 weniger al8 ds8

fremde Lrodulit Ico8tet.
/Xlle8 da8 hahe ich 8agen und vorau88chiclcen wollen, nicht

um Xritilc Tu ühen und Vorwürfe TU machen, 8ondern einTig
und allein, um vor der eigentlichen Behandlung meine8 d^he-

ma8 fe8tTU8tellen und Tu heweisen:
1. ds88 die te88Ìni8che Landwirt8chaft dem Lunde Hereit8

viele8 Tu verdanlcen hat, 8owohl für da8, wa8 er durch die Lunde8-
ge8etTgehung Tur Förderung der Landwirt8chaft getan und
den Xanton Tu tun veranlagt hat, al8 für den ZchutT, den
die eidgenÜ88i8che Lolitilc der Landwirtschaft im allgemeinen
gewährt hat und gewährt, von welchem auch die te88ÌnÌ8che

Landwirtschaft — trotT allem (degenteil, da8 man oft in der
te88ÌnÌ8chen?re88e lie8t — profitiert und noch viel mehr
profitieren Icönnte.

2. ds88, wenn die HÌ8herige Lunde8Unter8tütTung nicht die

ganTe Le88erung gehracht hat, die nötig war, da8 Tum größten
'Leile darauf TuriiclîTufûhren Ì8t, da88 8ich der Xanton in der
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Vergangenheit zu wenig um seine Landwirtschaft bekümmert

hat.
3. dass, trotzdem noch eine größere Bundesunterstützung

notwendig ist und erwartet werden muss — worüber ich in
einem andern Kapitel schreiben werde — sehr viel noch
besonders vom Kanton abhängt, welcher für die befriedigende
Lösung seiner landwirtschaftlichen Frage auch größere eigene
Mittel hergeben und die noch fehlenden Anstalten und Gesetze
schaffen muss, die die Landwirtschaft braucht und er allein
schaffen kann, und — das ist nicht das letzte — der Kanton
muss auch lernen, die einheimische Produktion zu schätzen
und zu unterstützen und tessinische Solidarität zu betätigen, die
die erste und wichtigste aller sogenannten Tessiner Forderungen
sein sollte, und nicht nur darin bestehen kann, von den andern
Hülfe und Unterstützung zu verlangen und zu erwarten.

II
Schon mehr als einmal habe ich, sowohl in den Zeitungen

als in öffentlichen Versammlungen behauptet, dass „das
wirtschaftliche Problem des Kantons Tessin vorwiegend ein
landwirtschaftliches Problem ist". Das ist aber nicht die im Tessin,
namentlich in den leitenden Kreisen, herrschende Meinung, und
das ist auch der Grund, warum man im Tessin dem
landwirtschaftlichen Problem nie die Bedeutung gegeben hat und noch
nicht gibt, die man ihm hätte geben sollen und geben sollte.
Und doch ist es sicher, dass der Kanton Tessin seine
wirtschaftliche Lage nicht verbessern kann, ohne vor allem die
wirtschaftliche Lage seiner Landwirtschaft zu verbessern, dass

jedenfalls vom Schicksal der letzteren auch das wirtschaftliche
Schicksal des Kantons Tessin zum größten Teile abhängt, das

einzig durch die Verbesserung der Lage seiner Landwirtschaft
besser werden kann, während es sich noch verschlechtern

muss, wenn sich die Lage der Landwirtschaft noch mehr
verschlechtert.

Vor dem Bau der Gotthardbahn lebten über 2/3 der Tessiner
ausschließlich aus der Landwirtschaft, welcher sie sich umso
intensiver widmeten, als die anderen Verdienstmöglichkeiten
sehr spärlich waren und, außerhalb der Landwirtschaft, so-
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Vergangenheit xu wenig um seine Landwirtschaft helcllm-
mert hat.

3. class, trotzdem noch eine größere Lundesunterstiàung
notwendig ist und erwartet werden muss — worüber ich in
einem andern Capitel schreihen werde — sehr viel noch he-
sonders vom Danton ahhängt, welcher für die hefriedigende
Dösung seiner landwirtschaftlichen hrage auch größere eigene
lVIittel hergehen und die noch fehlenden Anstalten und deset^e
schaffen muss, die die Landwirtschaft hraucht und er allem
schaffen lcann, und — das ist nicht das letzte — der Kanton
muss auch lernen, die einheimische Drodulction ?u schätzen
und ?u unterstützen und tessinisà ^o/idaritàt?u hetätigen, die
die erste und uil'c^tlFste aller sogenannten dessiner Forderungen
sein sollte, und nicht nur darin hestehen lcann, von den andern
ldülfe und Unterstützung ?u verlangen und ^u erwarten.

II
3chon mehr als einmal hahe ich, sowohl in den Leitungen

als in öffentlichen Versammlungen helrauptet, dass „das wirt-
schaftliche ?rohlem des Kantons dessin vorwiegend ein
landwirtschaftliches ?rol)Iem ist". Das ist aher nicht die im "Hessin,
namentlich in den leitenden Kreisen, herrschende lVleinung, und
das ist auch der drund, warum man im Dessin dem landwirt-
schaftlichen?rohlem nie die Bedeutung gegehen hat und noch
nicht giht, die man ihm hätte gehen sollen und gehen sollte.
Dnd doch ist es sicher, dass der Kanton Dessin seine wirt-
schaftliche Dage nicht verhessern lcann, ohne vor allem die
wirtschaftliche Dage seiner Landwirtschaft ?u verhessern, dass

jedenfalls vom Zcluclcsal der letzteren auch das wirtschaftliche
Zcliiclcsal des Kantons Dessin ^um größten "heile ahhängt, das

einzig durch die Verhesserung der Dage seiner Landwirtschaft
hesser werden lcann, während es sich noch verschlechtern

muss, wenn sich die Dage der Landwirtschaft noch mehr
verschlechtert.

Vor dem Lau der (dotthardhahn lehten üher ^/3 der "hessiner
ausschließlich aus der Landwirtschaft, welcher sie sich umso
intensiver widmeten, als die anderen Verdienstmöglichlceiten
sehr spärlich waren und, außerlralh der Landwirtschaft, so-
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zusagen nichts anderes als die Auswanderung blieb. Diese war
denn auch — besonders die überseeische — damals schon
stark, namentlich in den Gegenden, in welchen die Beschaffenheit

und die Beschränktheit des Bodens dem landwirtschaftlichen

Betriebe hinderlich waren und das Leben erschwerten.
Und es war gerade gegen Ende der sechziger Jahre, als die
große überseeische Auswanderung begann, die namentlich die
tessinischen Täler zur jetzigen Entvölkerung brachte.

Wer aber nicht auswanderte, widmete sich zum größten
Teile der Landwirtschaft und in den landwirtschaftlichen
Betrieben, in welchen heute nur noch 2—3, meistens alte Leute
beschäftigt sind, lebten, indem sie ausschließlich den Boden
bebauten, 8—10 und mehr kräftige Leute. Man kann sich
darnach leicht denken, wie intensiv damals die Landwirtschaft
betrieben wurde und wie viel größer als heute die Produktion
sein musste, über die jedoch keine zuverläßigen statistischen
Angaben vorliegen, die übrigens auch über die heutige Produktion

fast vollständig fehlen.
Die Eröffnung der Gotthardbahn war auch der Beginn einer

wirtschaftlichen Veränderung, die wie folgt zusammengefasst
werden kann:

1. Sie brachte der tessinischen Bevölkerung neue Verdienst-
möglickeiten, indem sie den Handel entwickelte und einige
Industrien entstehen ließ, unter welchen die Fremdenindustrie
die bedeutendste war, und dadurch und durch die Bautätigkeit,
die sich in den sich vergrößernden Städten entwickelte, den
Arbeitern, Angestellten und Gewerbetreibenden mehr Arbeit
und Stellen verschaffte;

2. Sie näherte den Kanton Tessin den übrigen Kantonen,
wodurch sich den neuen Verdienstmöglichkeiten im Tessin
selbst, auch die zahlreichen und besser bezahlten beifügten, die
die anderen Kantone boten; so begann, neben der überseeischen,

und gelangte bald zu großer Entwicklung, auch die

sogenannte periodische Auswanderung;
3. Sie hat — zusammen mit dem gleichzeitigen Bau vieler

anderer Eisenbahnen auf dem europäischen Kontinent und
der Entwicklung der Schiffahrt — die Einfuhr landwirtschaftlicher

Produkte aus der ganzen Welt, namentlich aus Ländern
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?usaßen nichts anderes als clie Auswanderung hlieh. Diese war
clenn auch — hesonclers clie üherseeische — clamais schon
starlc, namentlich in clen OeZenclen, in welchen clie Lesehallen-
heit uncl clie Leschränlctheit cles Loclens clem lanclwirtschalt-
lichen Letriehe hinclerlich waren uncl clas Lehen erschwerten.
Dncl es war gerade gegen Lnde cler sechziger ^ahre, als clie

große üherseeische Auswanderung hegann, clie namentlich clie
tessmisclien "hâler ?ur jetzigen Lntvöllcerung hrachte.

V^er ahsr nicht auswanclerte, widmete sich xum größten
"heile cler Lanclwirtschalt uncl in clen lanclwirtschaltlichen Le-
triehen, in welchen heute nur noch 2—3, meistens alte Leute
hescliältigt sincl, lehten, indem sie ausschließlich clen Loden
hehauten. 8—Iß uncl mehr Icrältige Leute. lVlsn lcann sich
clarnach leicht denlcen, wie intensiv clamais clie Lanclwirtschalt
hetriehen wurde uncl wie viel größer als heute clie Lrocluiction
sein musste, üher clie jedoch Iceine ^uverläßigen statistischen
^Xngahen vorliegen, clie ührigens auch üher clie heutige Lroclulc-
tion last vollständig lehlen.

Die Lröllnung cler (lottharclhahn war auch cler Leginn einer
wirtschaltlichen Veränderung, clie wie lolgt z:usammengelasst
werclen lcann:

Lie hrachte cler tessinischen Levölicerung neue Verclienst-
mögliclceiten, inclem sie clen hlanclel entwickelte uncl einige
inclustrien entstehen ließ, unter welchen clie Lremdenindustrie
clie hecleutenclste war, uncl claclurch uncl clurch clie Lautätißlceit,
clie sich in clen sich vergrößernden Ltädten entwickelte, clen

Erheitern, Angestellten uncl (lewerhetreihenden mehr ^rheit
uncl Ltellen verschallte;

2. Lie näherte clen Kanton "Hessin clen ührigen Kantonen,
woclurch sich clen neuen Verdienstmöglichlceiten im ^Hessin

seihst, auch clie Zahlreichen uncl hesser he^ahlten heilügten, clie
clie ancleren Kantone ho ten; so hegann, nehen <ler ühersee-
ischen, uncl gelangte halcl xu großer Lntwicldung, auch clie

soßenannte periodische Auswanderung;
3. Lie hat — Zusammen mit clem gleichzeitigen Lau vieler

anderer Lisenhahnen aul clem europäischen Kontinent uncl
cler Lntwicldung cler Lchilkahrt ^ <lie Linkuhr lanclwirtschalt-
licher Lroclulcte aus cler Zangen V^elt, namentlich aus Länclern
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mit großer und billiger Produktion, erleichtert und so die
Produktion mehrerer Produkte im Tessin weniger rentabel gemacht;

4. Sie hat eine große Einwanderung gebracht, wodurch die
Bevölkerung bedeutend zunahm, indem die ausgewanderten
Tessmer, die meistens Bauern waren, durch eingewanderte
Fremde und Schweizer anderer Kantone ersetzt wurden, die
zum größten Teile andern Berufskategorien angehörten;

5. Sie öffnete der tessinischen Landwirtschaft auch in den
anderen Kantonen neue und bedeutende Märkte für einzelne
ihrer Produkte und vergrößerte auch im Kanton selbst die Nachfrage

nach landwirtschaftlichen Produkten.
Die Eröffnung der Gotthardbahn hat somit für die tessi-

nische Landwirtschaft nachteilige und günstige Wirkungen
gehabt. Nachteilige Wirkungen insofern, als sie der
landwirtschaftlichen Bevölkerung sowohl im Kanton selbst, als in den
anderen Kantonen neue Möglichkeiten brachte, mehr zu
verdienen, und insofern als sie die besten Arbeitskräfte der
Landwirtschaft dezimierte und gleichzeitig die Einfuhr billigerer
landwirtschaftlicher Produkte aus anderen Ländern ermöglichte,
den landwirtschaftlichen Betrieb erschwerte und weniger
rentabel machte. Günstige Wirkungen insofern, als sie, sowohl
im Kanton, als außerhalb desselben, auch die Möglichkeit des
Absatzes der landwirtschaftlichen Produkte vermehrte.

Es hat keinen Wert hier zu untersuchen, ob die nachteiligen
oder die günstigen Wirkungen die stärkeren waren, und in
welchem Maße. Ich beschränke mich darauf, zu bemerken,
dass trotzdem durch diese wirtschaftliche Veränderung die
landwirtschaftliche Bevölkerung sowohl absolut als relativ
abnahm, indem sich viele Bauern zu anderen Berufen wandten und
eine starke Einwanderung von anderen Berufen angehörenden
Leuten stattfand, sie dennoch die relativ zahlreichste Klasse
geblieben ist. Nach der eidgenössischen Volkszählung vom
Jahre 1920 setzt sich in der Tat die wirtschaftlich tätige
Bevölkerung des Kantons Tessin wie folgt zusammen:

30,899 in der Landwirtschaft tätige Personen
25,475 Gewerbe und Industrie „
12,805 „ Handel und Verkehr „
9,524 „ anderen Berufsarten
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mit großer und hilligerLroduktion, erleichtert und so die Lro-
duktion mehrererLrodukte im "Hessin weniger rentshel gemacht;

4. Lie hat eine große Linwanderung gekracht, wodurch die
Levölkerung hedeutend xunahm, indem die ausgewanderten
dessiner, die meistens Lauern waren, durch eingewanderte
Lremde und Lchwei^er anderer Kantone ersetzt wurden, die
^um größten d"eile andern Lerukskategorien angehörten;

5. Lie ökknete der tessinischen Landwirtschalt auch in den
anderen Xantonen neue und hedeutende IVlärkte kür einzelne
ihrer Lrodukte und vergrößerte auch im Xanton seihst die Llach-
krage nach Isndwirtschaktlichen Lrodukten.

Die Lrökknung der (dotthardhahn hat somit kür die tessi-
nische Landwirtschakt nachteilige und günstige V^irlcungen
gehaht. I^achteilige V/irkungen insokern, als sie der landwirt-
schaktlichen Levölkerung sowohl im Xanton seihst, als in den
anderen Xantonen neue Möglichkeiten hrachte, mehr ?u
verdienen, und insokern als sie die hesten /^rheitskräkte der Land-
wirtschakt dezimierte und gleichzeitig die Linkuhr hilligerer land-
wirtschaktlicher Lrodukte aus anderen Ländern ermöglichte,
den landwirtschaktlichen Letrieh erschwerte und weniger ren-
tahel machte. (Günstige Wirkungen insokern, als sie, sowohl
im Xanton, als außerhalh desselhen, auch die iVlöglichkeit des

i^hsàes der landwirtschaktlichen Lrodukte vermehrte.
Ls hat Icemen V^ert hier 2U untersuchen, oh die nachteiligen

oder die günstigen Wirkungen die stärkeren waren, und in
welchem lVlaße. ich heschränke mich darauk, ?u hemerken,
dass trotzdem durch diese wirtschaktliche Veränderung die
landwirtschaktliche Levölkerung sowohl ahsolut als relativ ah-
nahm, indem sich viele Lauern ?u anderen Leruken wandten und
eine starke Linwanderung von anderen Leruken angehörenden
Leuten stattkand, sie dennoch die relativ Zahlreichste XIasse
gehliehen ist. I^acl» der eidgenössischen Volkszählung vom
^sahre 1920 sàt sich in der dat die wirtschaktlich tätige Le-
völkerung des Xantons "Hessin wie kolgt Zusammen:

39,899 IN der Landwirtschakt tätige Lersonen
25,475 (dewerhe und Industrie „
12,895 „ ldandel und Verkehr „
9,524 „ anderen Leruksarten
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Die in der Landwirtschaft tätigen Personen sind somit von
zirka 70 % vor dem Bau der Gotthardbahn auf 40 % der
gesamten wirtschaftlich tätigen Bevölkerung gesunken. Ihre
Abnahme war aber noch mehr als zahlenmäßig, qualitativ viel
größer, indem die besseren Kräfte der Landwirtschaft den
Rücken kehrten und bei derselben hauptsächlich die Alten
und die Frauen blieben. Trotzdem bleibt, wie gesagt, die
bäuerliche Bevölkerung noch die relativ zahlreichste Klasse
und behält sie noch immer eine große Bedeutung, obwohl
die anderen Kategorien zusammen überwiegen und auch
ökonomisch stärker sind. Man muss aber auch nicht vergessen,
dass ein nicht unbedeutender Teil der in diesen Kategorien
tätigen Personen, namentlich die den Bauernfamilien
angehörenden Arbeiter und Gewerbetreibenden, zum Teil auch in
der Landwirtschaft tätig sind, wie dies auch der Fall ist bei
vielen Familienangehörigen der Landwirtschaft, die in der
Volkszählung noch nicht als wirtschaftlich tätig angegeben sind.1)

Es sollte also selbstverständlich sein, dass die wirtschaftliche

Lage dieser zahlreichen Bevölkerung, die Landwirtschaft
treibt und ausschließlich oder zum Teile aus derselben lebt,
nicht umhin kann, auf die wirtschaftliche Lage des ganzen Landes
und der übrigen Bevölkerung einen großen direkten und
indirekten Emfluss auszuüben. Ob diese zahlreiche Bevölkerungsklasse

arm oder wohlhabend sei, ob sie pro Jahr für 1000 oder
für 2000 Fr. pro Kopf produziert, ist sicher nicht dasselbe,
weder für sie selbst noch für das Land und die anderen Klassen.
Wenn dieser zahlreiche Bevölkerungsteil wohlhabend ist, wenn
er das doppelte produziert, so wird im Lande auch eine doppelte
Menge Geld sein und umlaufen, der Staat wird mehr Steuern
einnehmen und die Landwirtschaft auch den anderen
Bevölkerungsteilen mehr Arbeit und Verdienst verschaffen.

Leider ist im Kanton Tessin die Meinung verbreitet, dass seine
Landwirtschaft nicht mehr leisten kann als sie leistet, so große

x) Nach der eidgen. Betr.ebszählung vom 9. August 1905 waren auf 100 Personen aller
Betriebsabteilungen 58,9 in der Landwirtschaft tätig. Das eidgen. statistische Bureau erklärt
den Unterschied eben dadurch, dass die Volksszählungen bei den Ausscheidungen nach den
Berufsrichtungen vom Hauptberuf ausgehen, während bei der Betriebszählung auch diejenigen
berücksichtigt werden, die Landwirtschaft als Nebenberuf treiben. Mit diesen zusammen dürfte
auch heute noch die landwirtschaftstätige Bevölkerung des Kantons Tessin über 50 °/0 betragen.
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Die in cier Dandwirkcbalt tätigen?er8onen 8ind 8omit von
?irba 70 'X, vor dem Lan der (lottbsrdbabn aul 40 °/o der

geeinten wirtscbaltbcb tätigen Levölberung gegunben. Ibre
^bnabme war aber nocb mebr al8 ?ablenmäbig, qualitativ viel
gröber, indem die be88eren Krälte der Dandwirtgcbalt den
Kücben bebrten und bei der8elben baupt8äcbbcb die /Xlten
und die brauen blieben. d^rotz^dem bleibt, wie ge8agt, die
bäuerlicbe Levölberung nocb die relativ ?ablreicb8te KIa88e
und bebâlt 8Ìe nocli immer eine grobe Bedeutung, obwobl
die anderen Kategorien ?u8ammen überwiegen und aucli
ôlîonomÌ8cli 8tärber 8Ìnd. IVlan mu88 slier aucli niclit vergessen,
da88 ein niclit unbedeutender d"eil der in die8en Kategorien
tätigen ?ersonen, namentlicli die den Lauernlamilien ange-
liörenden Arbeiter und (gewerbetreibenden, ?um "bei! aucb m
der Dandwirtscbalt tätig 8md, wie die8 aucb der ball Ì8t bei
vielen l^amilienangebörigen der Dandwirtscbalt, die in der Volles-
xäblung nocb nicbt al8 wirtscbaltbcb tätig angegeben sind2)

Ds 8oIIte also 8elb8tver8tändlicb 8ein, dass die wirtscbalt-
Iicbe Dage die8er ^ablreicben öevölberung, die Dandwirtscbalt
treibt und ausscbbeblicb oder ^um "beile au8 derselben lebt,
nicbt umbin bann, aul die wirt8cbaltbcbe Dsge de8 ganzen Landes
und der übrigen Levölberung einen groben direkten und in-
direkten Dinlluss auszuüben. Db die8e xablreicbe Levölberungs-
blasse arm oder woblbabend 8ei, ob 8ie pro ^abr lür 1000 oder
lür 2000 k^r. pro Kopl produziert, Ì8t 8Ìcber nicbt das8elbe,
weder lür 8Ìe 8elb8t nocb lür da8 Dand und die anderen Klagen.
V^enn die8er ^ablreicbe ösvölberungsteil woblbabend Ì8t, wenn
er da8 doppelte produziert, 80 wird im Dande aucb eine doppelte
IVlenge Oeld 8ein und umlaulen, der Ztaat wird mebr steuern
einnebmen und die Dandwirtscbalt aucb den anderen Levöl-
berungsteilen mebr Arbeit und Verdien8t ver8cbsklen.

Deider i8t im Kanton d"e88Ìn die lVIeinung verbreitet, dass 8eme
Dandwirtscbalt nicbt mebr IeÌ8ten bann sb 8Ìe IeÌ8tet, 80 grobe

Ivlacl, lier eiligen. Lctr.eBsgslrlung vorn 9. August !9l>5 waren suk l<X1 Personen aller
LetrielzsaBteilungen 58,9 in rlcr Bsnciwirtsclrskt tätig. Das eiligen, statistisclrs Bureau erklärt
lien tlntersclrie-i elren >i»liurci>, 6ass ciie Vollcssrälilungen i>e! <ien ^nssclrei-iungen nacl, lien
öeruisriciitungen vom //auptieru/ ausgeiren, vvslrrenri i>e! <ier iietriei-srsliiung aucir -iiejcnigen
irerüclleiclrtigt werlien, ciie Bsn-iwirtsclrskt als lVeienieru/ treiiren. 5/1 it «iiesen Zusammen ciürite
aucli Ireute noclr clie Isnliwirtsclisktststige Levöllierung lies Ivsntons l'essin llirer 58^/0 Betragen.
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Anstrengungen man auch machen könnte; ebenso die Meinung,
dass die tessinische Landwirtschaft nur dazu diene und dienen
könne, der Bauernfamilie die Nahrungsmittel zu liefern, dass
aber das Geld, das sie ebenfalls nötig hat, aus anderen Quellen
kommen müsse, nämlich aus der Arbeit, die ihre Mitglieder
in den nahegelegenen Städten oder jenseits des Gotthard
leisten, wohin sie im Frühjahr auswandern, um im Winter
zurückzukehren. Deshalb meinen auch viele, dass nur die
Industrie in der Lage sei, die bäuerliche Bevölkerung im Lande
zu halten, indem sie ihr den Lohn verschafft, den sie aus
dem Boden nicht haben kann, und dass daher ohne Industrie
die bäuerliche Bevölkerung immer wird auswandern müssen;
und deshalb auch haben die leitenden Kreise des Kantons Tessin
immer nur von der Industrie geträumt.

Diese Ideen haben gewiss anscheinend einen Grund von
Wahrheit, indem heute die Lage in Wirklichkeit größtenteils
so ist. Em großer Teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung
begnügt sich in der Tat zu produzieren, was sie selbst braucht,
trachtet so wenig Kräfte als möglich im landwirtschaftlichen
Betriebe anzuwenden, um umsomehr Kräfte und Zeit allen
anderen Arbeiten zu widmen, wo man oft weniger arbeitet und
mehr verdient und wo man auch andere moralische und soziale
Vorteile findet oder zu finden glaubt. Aber, wenn auch heute
die Lage zum großen Teil so ist, so darf dennoch nicht daraus
geschlossen werden, dass sie so sein muss und dass es keine
Möglichkeit und Hoffnung gibt, sie zu ändern. Gewiss, sollte
diese Lage nicht geändert werden können, dann müsste die
Landwirtschaft ihre Bedeutung noch mehr verlieren und würde
es auch nichts nützen, sie zu retten und zu halten suchen,
denn sie würde ja nur einen provisorischen Zustand darstellen,
der verschwinden müsste, sobald es der Industrie, dem Handel,
den Gewerben, den kantonalen und eidgenössischen Ämtern
und der Auswanderung gelingen würde, sämtlichen Tessiner
Bauern eine andere Beschäftigung zu sichern.

Aber einerseits ist es — zum Glücke — durchaus nicht
unmöglich, die gegenwärtige Lage der tessinischen Landwirtschaft
zu ändern und sie zu größerer Bedeutung und größerem
Gedeihen zu bringen, und anderseits ist es im Gegenteil absolut
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Anstrengungen man aueli machen lcönnte; ebenso die IVIeinung,
class clie tessmisclie Kandwirtsclialt nur daxu diene und dienen
lcönne, der Lauernlamilie clie I^aliiungsmittel xu lielern, class

alzer clas (leid, clas sie elzenlalls nötig liat, aus ancleren (Quellen
lcommen müsse, nämlicli aus cler ^rlieit, clie ilire Mitglieder
in clen naliegelegenen Ztädten oder jenseits cles (lottliard
leisten, woliin sie im l^rüüjaür auswandern, um im hinter
xurüclcxulcsliren. Desliall» meinen aueli viele, class nur clie In-
clustrie in cler Lage sei, clie lmuerlielie Levöllcerung im Lande
xu lialten, inclem sie ilrr clen Lolin verseliallt, clen sie aus
clem Loden niclit Italien Icann, uncl class dalier olme Inclustrie
clie liäuerliclie Levöllcerung immer wird auswandern müssen;
uncl cleslialli aueli lialien clie leitenclen Kreise cles Kantons Dessin
immer nur von cler Inclustrie geträumt.

Diese Icleen Italien gewiss ansclieinencl einen (lrund von
V^alirlieit, inclem lieute clie Lage in ^Virlcliclilceit größtenteils
so ist. lim groller "leil cler landwirtsclialtliclien Levöllcerung
lzsgnügt sicll in cler lat xu produzieren, was sie seilist lzrauclit,
traclitet so wenig Krälte als möglicli im landwirtsclialtliclien
Lstrielze anzuwenden, um umsomelrr Krälte und ^eit allen
anderen Gleiten xu widmen, wo man olt weniger arbeitet und
melrr verdient und wo man aueli andere moralisclie und sociale
Vorteile lindet oder xu linden glaulit. /cl>er, wenn aueli lieute
die Lage xum grollen ^eil so ist, so darl dennocli niclit daraus
geselilossen werden, dass sie so sein muss und dass es lceine

lVlögliclilceit und llollnung gil»t, sie xu ändern, (lewiss, sollte
diese Lage nielit geändert werden Icönnen, dann müsste die
Landwirtsclialt ilire Ledeutung nocli melir verlieren und würde
es aueli nielits nützen, sie xu retten und xu lialten suclien,
denn sie würde ja nur einen provisorisclien Zustand darstellen,
der verscliwinden müsste, soliald es der Industrie, dem Idandel,
den (lewerlien, den lcantonalen und eidgenössisclien Ämtern
und der Auswanderung gelingen würde, sämtliclien dessiner
Lauern eine andere Lescliältigung xu sieliern.

/Xl>er einerseits ist es — xum (llüclce — durcliaus niclit un-
möglicli, die gegenwärtige Lage der tessinisclien Landwirtsclialt
xu ändern und sie xu gröllerer Ledeutung und gröllerem (le-
deinen xu lzringen, und anderseits ist es im (legenteil alisolut
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ausgeschlossen, dass die oben erwähnten Mittel je im stände
sein könnten, die ganze landwirtschaftliche Bevölkerung des

Kantons Tessin zu beschäftigen. Es ist dies absolut
ausgeschlossen, weil, auch wenn sich Handel und Industrie usw. im
Tessm mehr entwickeln sollten, für das erforderliche
Mehrpersonal nicht nur die Bauern, sondern auch die anderen
Bevölkerungsklassen da wären, und noch mehr die fortdauernde
Einwanderung, die schon gerade darum stark gestiegen ist,
weil sich diese wirtschaftlichen Zweige entwickelt haben. Und
was die Auswanderung anbelangt — abgesehen davon, dass sie
fast immer eine Verarmung des Landes bedeutet und daher
nicht wünschenswert ist — findet sie auch eine Grenze in der
Fähigkeit, fremde Arbeitskräfte aufzunehmen, die auch in den
anderen Ländern nicht unbegrenzt ist.

Es wird also immer einen beträchtlichen Teil der tessinischen
Bevölkerung geben, der aus der Landwirtschaft lebt und leben

muss, und dass es so sei und bleibe, kann sicher jedermann nur
wünschen, der den Kopf auf den Schultern trägt, denn,
abgesehen von den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen,
würde sich der Kanton Tessm, wenn es nicht so wäre, bald auf

einige von öden Ländern und verlassenen Dörfern umgebene
Städte reduzieren, wie das in einigen Kantonsteilen leider
auch schon zu sehen ist.

Wenn aber diese landwirtschaftliche Bevölkerung immer da
sein wird und es im Interesse des Landes ist, dass sie nie
verschwinde, so ist es auch selbstverständlich, dass das Land aus
ihr umso mehr Nutzen ziehen wird, als ihre wirtschaftliche Lage
besser und die Bedeutung ihrer Produktion größer ist. Eine
arme landwirtschaftliche Bevölkerung, die nicht viel mehr
produziert als sie selbst verbraucht, die Landbau in irgend
einer Weise treibt, weil sie es nicht vermeiden kann, in Erwartung,
damit so rasch als möglich aufhören zu können, indem sie eine
andere heiss ersehnte Beschäftigung findet, kann sicher für ein
Land nicht sehr nützlich sein, ja sie kann ihm sogar mehr
schaden als nützen und selbst zu einer Gefahr werden. Aber
gerade deshalb — und weil dies in Wirklichkeit leider zum
großen Teil die gegenwärtige Lage ist — muss der Kanton
Tessin, bevor es zu spät wird, indem er auch die unentbehr-
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au8ge8clilo88en, clas8 die olzen erwähnten Mittel je im 8tande
8ein Icönnten, die ganze Iandwirt8cliaftliclie 6evöII<erung de8

Kanton8 ^e88in zu Izc8cliäftigen. 1^8 Ì8t dies alz8olut au8ge-
8cltlo88en, weil, aucli wenn 8Ìcìi Dandel und Indu8trie U8W. im
?e88in melir entwickeln 8ollten, für das erforderliche IVlelir-
per8onal nicht nur clie Dauern, 8onclern auch clie anderen De-
völlcerung8lcla88en da wären, und noch mehr die fortdauernde
Einwanderung, die 8chon gerade darum starlc ge8tiegen i8t,
weil 8Ìch die8e wirt8chaftlichen Zweige entwickelt hahen. Dnd
wa8 die /Auswanderung angelangt — ahgesehen davon, da88 8ie
fa8t immer eine Verarmung de8 Kande8 bedeutet und dalier
niclit wün8clien8wert i8t — findet 8Ìe aucli eine drenze in der
haliiglceit, fremde /^rheitslcräfte aufzunehmen, die aucli in den
anderen Ländern niclit unhegrenzt i8t.

Ds wird al8o immer einen lieträclitliclien d"eil der te88ÌnÌ8clien
Devöllcerung geizen, der au8 der Kandwirt8chaft lelzt und lelzen

MU88, und da88 e8 80 8ei und lileilze, lcann 8iclier jedermann nur
wün8clien, der den Kopf auf den Dcliultern trägt, denn, alzge-
8el»en von den wirt8cliaftliclien, sozialen und politÌ8clien folgen,
würde 8icli der Kanton dmssin, wenn e8 niclit 80 wäre, lzald auf

einige von öden Kändern und verla88enen Dörfern umgelzene
Ztädte reduzieren, wie da8 in einigen Kanton8teilen leider
aucli 8cl»on zu 8elien i8t.

V7enn slier die8e Isndwirt8clisftliclie Devöllcerung immer da
8ein wird und e8 im Intere88e de8 Kandes i8t, da88 8Ìe nie ver-
8cliwinde, 8o i8t e8 aucli 8ellz8tver8tändlicli, da88 da8 Kand au8
dir UM80 melir Nutzen zielten wird, al8 ilire wirt8cliaftliclie Dage
Ize88er und die Dedeutung ilirerDrodulction größer Ì8t. Dine

arme landwirtschaftliche Devöllcerung, die niclit viel melir
produziert a?8 8Ìe 8elli8t verlzrauclit, die Dandhau in irgend
einer ^Veise treilit, weil 8ie e8 niclit vermeiden lcann, in Erwartung,
damit 80 ra8cli al8 möglicli aulliören zu Icönnen, mdem 8ie eine
andere liei88 er8elrnte Deschähtigung findet, lcann 8iclier für ein
Ksnd niclit 8elrr nlltzlicli 8ein, ja 8Ìe Icann ilim 8ogar melir
8cliaden al8 nützen und 8ell>8t zu einer dlelahr werden, ^lzer
gerade de8l>allz ^ und weil die8 in ^Virlclichlceit leider zum
großen dmil die gegenwärtige Kage Ì8t " MU88 der Kanton
lessin, lzevor e8 zu 8pät wird, indem er aucli die unentheli»
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liehe größere Bundesunterstützung nachsucht, aber vor allem
seine Mentalität in radikaler Weise ändert, die Energie
anwenden, die er nie angewandt hat, um die Lage zu ändern und
aus seiner Landwirtschaft zu machen, was andere in gleichen
und schlechteren Verhältnissen zu machen wussten, nämlich
einen blühenden Zweig seiner Wirtschaft.

Und es ist umso notwendiger dies zu tun — und der Kanton
Tessin muss sich anstrengen, das sozusagen um jeden Preis

zu erreichen — als nur große Selbsttäuscher hoffen können,
dass Handel, Industrie und Gewerbe eine viel größere
Entwicklung nehmen könnten als sie bereits genommen haben und
die in der Lage wäre, einen vollständigen Rum und ein
vollständiges Verschwinden der Landwirtschaft zu verhüten. Die
Tatsache, dass der Tessin selber mit seinen sogenannten
Forderungen das Recht verlangt, seine Wasserkräfte nach Italien
auszuführen, beweist gerade, dass er selber die Möglichkeit
ausschließt, einen großen Teil dieser Kräfte im Lande zu verwenden.
Der Kanton Tessin kann in der Tat, trotz seinen großen Wasserkräften,

eine große industrielle Entwicklung nicht erreichen

wegen seiner geographischen Lage, wegen dem vollständigen
Mangel an Rohstoffen und auch weil er einem Lande angehört,
das bereits eine industrielle Überproduktion hat und deren
Industrien zum Teil bereits auswandern müssen, um die
ausländischen Märkte nicht zu verlieren, die sie erorbert haben,
als die gleichen Industrien im Ausland nicht existierten oder
weniger geschützt waren oder unter weniger günstigen
Bedingungen arbeiteten. Und alle diese für eine industrielle
Entwicklung des Kantons Tessin ungünstigen Faktoren werden
bleiben, auch nachdem er die gewünschten Eisenbahnerleichterungen

erhalten haben wird, so dass, wenn ihm auch daraus
große Vorteile erwachsen werden, sie sicher doch nicht
genügen werden, um die Industrien wie die Pilze aus dem Boden
schießen zu lassen.

Nie wird also die Industrie im Tessin die Landwirtschaft
ersetzen können — abgesehen davon, dass, wenn sie es auch
könnte, dies wegen den wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Folgen nicht einmal zu wünschen wäre — und nie
könnte jedenfalls auch eine viel größere industrielle Entwick-
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licke gröllere öundesunterstüt?ung nacksuckt, aber vor allem
seine IVIentaktät m radikaler V^eise ändert, clie Lnergie
anwenden, die er nie angewandt bat, nm die Xsge ?u ändern und
aus seiner Xandwirtsckaft ?u macken, was andere in gleicken
und sckleckteren Verkältnisssn ?u macken wussten, nämlick
einen blökenden ^weig seiner V^irtsckaft.

Dnd es ist umso notwendiger dies ?u tun — und der Xanton
Dessin muss sick anstrengen, das sozusagen um ^eden Lreis
?u erreicken ^ als nur grolle Lelbsttäuscker koffen können,
dass blandel, Industrie und (bewerbe eine viel größere Lnt-
wicklung nelimen könnten als sie bereits genommen kaben und
clie in der Xage wäre, einen vollständigen Xuin und ein voll-
ständiges Verscliwinden der Xandwirtscksft ?u verliüten. Die
datsacke, dass der Dessin selber mit seinen sogenannten
Forderungen das Xeckt verlangt, seine Wasserkräfte naclr Italien aus-
?ulükren, beweist gerade, dass er selber die lVlöglickkeit aus-
sckkellt, einen grollen d^eil dieser Xräfte im Xande ?u verwenden.
Der Xanton Dessin kann in der dat, trot? seinen grollen Nasser-
krälten, eine grolle industrielle Entwicklung nickt erreiclren

wegen seiner geograpkiscken Xage, wegen dem vollständigen
lVlangel an Xokstoffen und auclr weil er einem Xande angelrört,
das lrereits eine industrielle Überproduktion lrat und deren In-
dustrien ?um d^eil bereits auswandern müssen, um die aus-
ländisclren kdärkte niclrt ?u verlieren, die sie erorlrert Iralren,
als die gleiclren Industrien im Ausland niclrt existierten oder
weniger gescküt?t waren oder unter weniger günstigen Le-
dingungen arbeiteten. Xlnd alle diese für eine industrielle
Entwicklung des Xantons d"essin ungünstigen Faktoren werden
bleiben, aucb nacbdem er die gswünscbten Xisenbaknerleick-
terungen erkalten kaben wird, so dass, wenn ikm auck daraus
grolle Vorteile erwacksen werden, sie sicker dock nickt ge-
nügen werden, um die Industrien wie die Lil?e aus dem Loden
sckiellen?u lassen.

^ie wird also die Industrie im Dessin die Xandwirtsckaft
ersetzen können — abgeseken davon, dass, wenn sie es auck
könnte, dies wegen den wirtsckaltlicken, socialen und poli-
tiscken folgen nickt einmal ?u wünscken wäre — und nie
könnte jedenfalls auck eine viel gröllere industrielle Xntwick-
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lung als die, die man als möglich erachten kann, die
wirtschaftliche, soziale und politische Bedeutung des gleichzeitigen
Vorhandenseins einer blühenden Landwirtschaft herabmindern.
Dieses Vorhandensein ist vielmehr, speziell für den Kanton
Tessin, die Hauptbedingung für eine größere Entwicklung des
Handels, der Industrie und der Gewerbe, weil sich alle diese
Zweige umsomehr werden entwickeln und blühen können, je
stärker die landwirtschaftliche Bevölkerung ökonomisch sein
wird, weil sie umsomehr in der Lage sein wird, die Produkte
der Industrie und des Handels zu kaufen, dem Handel selbst
mehr Produkte zu liefern und dem Gewerbe und den Arbeitern
Arbeit und Verdienst zu verschaffen. Um nur em Beispiel
anzugeben : wenn man bedenkt, dass 80 % der Bauernwohnungen
und ihrer landwirtschaftlichen Gebäude neu hergestellt oder

zum größten Teil umgebaut werden sollten, so kann man leicht
begreifen, dass, wenn die landwirtschaftliche Bevölkerung eine
bessere ökonomische Lage erreichen könnte, die Landwirtschaft

vielen Tessmer Arbeitern mehr Arbeit verschaffen könnte
als die, die sie gezwungen sind, in der inneren Schweiz und im
Auslande zu suchen, mit dem großen Vorteile, dass auch diese
Arbeiter im Lande bleiben und mit ihrem Verdienst auch
beitragen würden, den tessmischen Handel zu heben; ebenso könnte
die Landwirtschaft auf die gleiche Weise den Gewerben und
Industrien viel Arbeit und dem Handel viel Verdienst
verschaffen.

Nichts von alledem kann natürlich geschehen und erhofft
werden, wenn die Landwirtschaft darnieder liegt, wenig produziert,

fortwährend zurückgeht und der Bauer der ärmste aller
Bürger ist. Dann müssen eben die Arbeiter, die Gewerbe, die
Industrien und der Handel die Möglichkeit, zu leben, zu
gedeihen und sich zu entwickeln außerhalb des Landes suchen,

wo der Kampf und die Bedingungen immer schwieriger sind
und der Nutzen für das Land fast immer geringer ist.

Aus allen diesen Gründen glaube ich eben nicht zu irren,
wenn ich behaupte, dass das wirtschaftliche Problem des Kantons

Tessin hanptsächlich ein landwirtschaftliches Problem ist.
Dies eben, weil der Hauptschlüssel des wirtschaftlichen
Problems darin besteht, den relativ zahlreichsten Teil der
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lung à die, die man als möglich erachten kann, die
wirtschaftliche, sociale und politische Ledeutung clés gleichzeitigen
Vorhandenseins einer hlühenden Landwirtschaft herahmindern.
Dieses Vorhandensein ist vielmehr, speciell für den Danton
Dessin, die Daupthedingung für eine größere Lntwicklung des
hlandels, der Industrie und der (lewerhs, weil sich alle diese

Zweigs umsomehr werden entwickeln und hlühen können, je
stärker die landwirtschaftliche Levölkerung ökonomisch sein
wird, weil sie umsomehr in der Lage sein wird, dieLrodukte
der Industrie und des Idandels ^u kaufen, dem klandel seihst
mehr Produkte ?u liefern und dem (lewerhe und den Erheitern
i^rheit und Verdienst ?u verschaffen. Dm nur ein Beispiel an-
Zugehen: wenn man hedenkt, dass 80 /f, der Lsuernwohnungen
und ihrer landwirtschaftlichen (lehäude neu hergestellt oder

2UM größten lkeil umgehsut werden sollten, so kann man leicht
hegreden, dass, wenn die landwirtschaftliche Bevölkerung eine
hessere ökonomische Lage erreichen könnte, die Landwirt-
schaft vielen "kessiner Erheitern mehr ^rheit verschaffen könnte
als die, die sie gezwungen sind, in der inneren Lclrwei? und im
Auslande ^u suchen, mit dem grollen Vorteile, dass auch diese
^heiter im Lande hleihen und mit ihrem Verdienst auch hei-
tragen würden, den tessmischen klandel?u hehen; ehenso könnte
die Landwirtschaft auf die gleiche V^eise den (lewerhen und
Industrien viel ^rkeit und dem klandel viel Verdienst
verschaffen.

klick.ts von alledsm kann natürlich geschehen und erhofft
werden, wenn die Landwirtschaft darnieder liegt, wenig produ-
xiert, fortwährend Zurückgeht und der Lauer der ärmste aller
Lürger ist. Dann müssen ehen die ^rheiter, die Dewerhe, die
Industrien und der klandel die IVlöglichkeit, ^u Ishen, ?u ge-
deihen und sich ?u entwickeln auOerhalh des Landes suchen,

wo der Xampf und die Ledingungen immer schwieriger sind
und der Dritten für das Land fast immer geringer ist.

^us allen diesen (lründen glauhe ich ehen nicht xu irren,
wenn ich hehaupte, dass das wirtsc/ia/t/ic/îe Lroö/em des l^an-
tons dessin /-anpisäc/i/ic/i ein /andwirisc/ia/i/ic/îes Lroö/em ist.
Dies ehen, weil der klauptschlüssel des Wirtschaftlichen
Lrohlems darin hestslrt, den relativ Zahlreichsten "keil der
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tessinischen Bevölkerung produktiver und daher wirtschaftlich

stärker zu machen, und weil das Land einen größeren
Wohlstand niçht dadurch wird erreichen können, dass Industrie
und Handel der landwirtschaftlichen Bevölkerung eine andere
Beschäftigung verschaffen und die Landwirtschaft vernichten,
sondern dadurch, dass die Landwirtschaft in den Stand gesetzt
wird, den Handel und die Industrie und jede andere wirtschaftliche

Tätigkeit zu fördern.

III
Die einzigen statistischen Angaben, die man über die

Landwirtschaft des Kantons Tessin besitzt, sind die des schweizerischen

statistischen Jahrbuches, der eidgenössischen Betriebszählung

vom 9. August 1905, der schweizerischen Alpsta-
tistik, der eidgenössischen Viehzählungen und der
Jahresberichte des kantonalen Landwirtschaftsdepartements.

Von allen diesen statistischen Angaben sind unzweifelhaft
die der eidgenössischen Viehzählungen die richtigsten. Auch
die eidgenössische Betriebszählung liefert sehr wichtige
Angaben, die ein ziemlich richtiges Bild der Lage und Bedeutung
der Landwirtschaft geben; nur die Angaben dieser Statistik,
die sich auf die Flächen beziehen, lassen zu wünschen übrig.
Sehr gut gemacht und wohl ziemlich richtig ist auch die
schweizerische Alpstatistik, während die Statistik des kantonalen

Landwirtschaftsdepartements — die sich übrigens auf
die Wem- und Seidencoconsproduktion beschränkt — ziemlich

zu wünschen übrig lässt.
Nach dem schweizerischen statistischen Jahrbuche besitzt

der Kanton Tessin eine produktive Fläche von 208,484 ha, die
nur von derjenigen der Kantone Bern, Graubünden, Waadt
und Wallis überstiegen wird. Diese Fläche verteilt sich wie
folgt:

Landwirtschaftlich benutzter Boden und Alpweiden 140,522 ha

Waldungen 62,962
Rebland 5,000 „

Die eidgenössische Betriebszählung gibt für den
landwirtschaftlich benutzen Boden und die Alpweiden folgende
Verteilung an:
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tessinischen Levöllcerung produktiver und daher wirtschaft-
lich stärlcer ^u machen, und weil das Dand einen größeren
Wohlstand m^ht dadurch wird erreichen Icönnen, dass Industrie
und Idandel der landwirtschaftlichen Levollcerung eine andere
Lescliäftigung verschallen und die Landwirtschaft vernichten,
sondern dadurch, da88 die Landuiirà/ia/i in den ^innd Fexei^i
uiird, den /dnndei und die /nduáie und /'ede andere u>irisc/ia/i-
/ic/ie T'ÄlF^eii i?u /ordern.

Die emsigen 8tati8ti8chen /Xngshen, die man üher die Land-
wirtschaft de8 Kantons ^Hessin hésitât, 8Ìnd die de8 schweife-
rÌ8chen 8tatÌ8ti8chen ^ahrhuches, der eidgenössischen Letriehs-
^ählung vom 9. August 1905, der schweizerischen ^Ipsta-
tistilc, der eidgenössischen Viehzählungen und der Wahres-
herichte de8 lcantonalen Landwirtschaftsdepartements.

Von allen die8en 8tati8ti8chen /^ngahen 8ind unzweifelhaft
die der eidgenössischen Viehzählungen die richtigsten, ^uch
die eidgenössische Lstriehs^ählung liefert 8ehr wichtige /^n-
gahen, die ein Ziemlich richtiges Lild der Lage und öedeutung
der Landwirtschaft gehen; nur die àgahen dieser Ltatistilc,
die sich auf die Llächen he^iehen, lassen xu wünschen ührig.
Lehr gut gemacht und wohl Ziemlich richtig ist auch die
schweizerische ^Ipstatistih, während die Ltatistilc des Icsnto-
nalen Landwirtschaltsdepartements — die sich ührigens auf
die V^em- und Leidencoconsprodulction heschränht — Ziemlich

?u wünschen ührig lässt.
hlach dem schweizerischen statistischen ^ahrhuclie hésitât

der Kanton "Hessin eine produktive Lläche von 208,484 ha, die
nur von derjenigen der Kantone Lern, Drauhünden, V^sadt
und ^Vallis üherstiegen wird. Diese Lläclre verteilt sich wie
folgt:

I^snüvvirtscliältlicli üenut^ter Loüen unü ^Ipveiüen 140,522 lis

Die eidgenössische Letriehs?ählung giht für den
landwirtschaftlich henut?en Loden und die ^Ipweiden folgende Ver-
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^alctungen
kieülanct.

62.962
5,000

teilung an:
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Wiesland 18,243 ha

Weidland 20,748 „
Ackerland 4,274
Streueland 849

Gartenland 156 „
Im ganzen 44,270 ha. Es fehlen also nicht weniger als

96,252 um zu den

140,522 ha des statist. Jahrbuches zu kommen.

Sehr wahrscheinlich ist die vom statistischen Jahrbuche
angegebene produktive Fläche zu groß und schließt vielleicht
namentlich unproduktives und Ödland als Weidland ein.
Dagegen ist es auch sicher, dass die von den Eigentümern selbst
gelieferten Angaben der eidgenössischen Betriebszählung vielfach

zu niedrig sind, da viele Eigentümer, namentlich in den
Gemeinden, die noch keinen Kataster hatten, kaum selber die

genaue Fläche kennen, die sie besitzen und eher geneigt sind,
weniger anzugeben. Auch bei dieser Zählung muss der Hauptfehler

bei den Aipweiden liegen, was auch aus einem
Vergleich mit der schweizerischen Alpstatistik zu ersehen ist.
Diese gibt in der Tat für den Kanton Tessin 437 Alpen an mit
einer Gesamtfläche von 89,463 ha, wovon 41,641 ha produktive
Weiden sind, d. h. das Doppelte der Weidlandfläche der
eidgenössischen Betriebszählung.1)

Auch die Reblandfläche weist eine beträchliche Differenz
auf zwischen den Angaben des statistischen Jahrbuches, die
5000 ha, und denjenigen der eidgenössischen Betriebszählung,
die 3284 ha betragen. Beide Angaben müssen zu groß sein, und
der Fehler ist sicher darauf zurückzuführen, dass in beiden
Fällen die ganze Fläche der Grundstücke, in welchen Reben
stehen, als Rebland gerechnet wurde, während nur ein mehr
oder weniger großer Teil derselben wirklich mit Reben
bepflanzt ist. Diese wirkliche Fläche dürfte die 2000 ha nicht
übersteigen und war vielleicht auch nie viel größer.

1) Das eidgen. statistische Bureau schreibt zu diesen Unterschieden: «Die Differenz für
den Kanton Tessin bezüglich der Flächenangaben rührt hauptsächlich daher, dass die Nutzungsgüter

der Patriziatie als solche selbst nicht erfasst wurden, sondern dass jeder
Nutzungsberechtigte in seinem Formular für die Betriebszählung bloß den Umfang seiner Berechtigung
angeben musste. Diese Angaben wurden jedoch meist in Ertragswerten und nicht in Flächenmaßen

gemacht.»
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Mesland >8.243 6s

Midland 20.748,.
^o6erlsnd 4,274
Ltreuelsnd 849

dsrtenlsnd 156

Im Fanden 44,270 6s. Ie6Ien also nic6t venixer als

96,252 um ?u den

140,522 6s des statist. ^s6r6uc6es ?u kommen.

Lehr wahrscheinlich ist die vom statistischen ^ahrhuche
angegehene produktive placke zu groll und schließt vielleicht
namentlich unproduktives und Ödland als ^Veidland ein. Da-
gegen ist es auch sicher, dass die von den Eigentümern seihst
gelieferten àgahen der eidgenössischen Letriehszählung viel-
fach zu niedrig sind, da viele Eigentümer, namentlich in den
(Gemeinden, die noch keinen Kataster hatten, kaum seiher die

genaue Lläche kennen, die sie hesitzen und eher geneigt sind,
weniger anzugehen. ^ucli hei dieser Zahlung muss der fdaupt-
fehler hei den /dpvveiden liegen, was auch aus einem Ver-
gleich mit der schweizerischen /Vpstatistik zu ersehen ist.
Diese giht in der "kat für den Danton "Hessin 4)7 Tulpen an mit
einer (Gesamtfläche von 89,46) ha, wovon 4l,64l ha produktive
V7eiden sind, d. h. das Doppelte der ^Veidlandfläche der eid-
genössischen Letriehszählung2)

^uch die Lehlandfläche weist eine heträchliche Differenz
auf zwischen den ^ngahen des statistischen ^ahrhuches, die
5800 hg, und denjenigen der eidgenössischen Letriehszählung,
die )234 ha hetragen. Leide /tngahen müssen zu groll sein, und
der Hehler ist sicher darauf zurückzuführen, dass in Heiden
Lallen die ganze Lläclie der (Grundstücke, in welchen Lehen
stehen, als Lehland gerechnet wurde, während nur ein mehr
oder weniger groller d^eil derselhen wirklich mit Lehen he-
pflanzt ist. Diese wirkliche Lläche dürfte die 2888 ha nicht
ühersteigen und war vielleicht auch nie viel größer.

0 Das eidgen. statistische öureau schreiht TU diesen Dnterschieden: «Die Drllerenr lür
den Xanten l'essin herüxlich 6er ktächensnxshen rührt hauptsächlich daher, class die I^utrunxs-
xüter der ?atriristie als solche seihst nicht erkssst wurden, sondern dass jeder I^ut?unxs-
herechtizte in seinein Formular lllr die öetriehsrählunz hloü den Idrnksnz ssiner öerechtixunx
»nxehen musste. Diese ^nxahen wurden jedoch meist in hrtrazswerten und nicht in ^Ischen-
maüen gemacht.»
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Es ist wirklich zu bedauern, dass offizielle Statistiken so
große Differenzen aufweisen und nicht gestatten, so wichtige
Verhältnisse mit größerer Genauigkeit zu kennen. Wahrscheinlich

kommen solche Differenzen mehr oder weniger in allen
Kantonen vor, und es wäre daher mehr als notwendig und
dringend, dass der Bund eine Revision aller seiner
landwirtschaftlichen Statistiken durchführe und eine einzige mit
möglichst kleinen Fehlern veröffentliche.

Für die Kenntnis der tessmischen Landwirtschaft sind die
Angaben der eidgenössischen Betriebszählung die wichtigsten,
abgesehen von den die Flächen betreffenden Fehlern, die
jedoch, da sie sich vorwiegend auf die Aipweiden und Nutzungsgüter

beziehen, keinen großen Emfluss auf die eigentlichen
landwirtschaftlichen Betriebe haben.

Nach der genannten Betriebszählung besitzt der Kanton
Tessin 15.707 landwirtschaftliche Betriebe, außer denjenigen
unter % ha, die nicht gezählt wurden und auch unbedeutend
sind. Eine größere Zahl von landwirtschaftlichen Betrieben
haben bloß die Kantone Bern, Zürich, St. Gallen, Aargau,
Waadt und Wallis. Die landwirtschaftlichen Betriebe des
Kantons Tessin haben jedoch folgende spezielle Merkmale,
aus welchen sich ihre Inferiorität und diejenige der tessmischen
Landwirtschaft, im Vergleiche zu den landwirtschaftlichen
Betrieben und zur Landwirtschaft der anderen Kantone,
ergibt :

1. sie sind die kleinsten der Schweiz;
2. sie sind die Betriebe, die den am meisten zerstückelten

Boden, die größte Parzellenzahl und die kleinsten Parzellen

pro Betrieb besitzen;
3. sie sind die Betriebe, die am meisten Frauen und Alte

beschäftigen.
Ich werde nun dieses dreifache Primat der tessmischen

Landwirtschaft kurz besprechen.

1. Die kleinsten Betriebe.

Die eidgenössische Betriebszählung unterscheidet folgende
Größenklassen :
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his ist wirklich du hedauern, class ollidielle Statistiken so
groOe Dinierenden ausweisen und nicht gestatten, so wichtige
Verhältnisse mit größerer (Genauigkeit du kennen. Fahrschein-
lich kommen solche Dillerenden mehr ocler weniger in allen
Kantonen vor, uncl es wäre claher mehr als notwendig und
dringend, class clsr 6und eine Revision aller seiner Isndwirt-
schaltlichen Statistiken durchlühre uncl eine eindige mit
möglichst kleinen Fehlern veröllentliche.

hür clie Kenntnis cler tessmischen Dandwirtschalt sincl clie

^ngahen cler eidgenössischen öetriehsdählung clie wichtigsten,
ahgesehen von clen clie Flächen hetrellenden Fehlern, clie je-
cloch, cla sie sich vorwiegencl aul clie ^lpweiden uncl hlutdungs-
guter hedieh.en, keinen grollen hinlluss aul clie eigentlichen
lanclwirtschaltlichen öetriehe hahen.

hlach cler genannten öetriehsdählung hesitdt cler Kanton
Dessin 15.70? IsnclwirtschaNtliche Letriehe, auller clenjenigen
unter l/2 h^> clie nicht gewählt wurclen uncl auch unhecleutencl
sincl. Hüne gröllere ?ah! von lanclwirtschaltlichen llstriehen
hahen hloll clie Kantone Lern, Zürich, Lt. (lallen, Vargau,
V(aaclt uncl ^allis. Die lanclwirtschaltlichen lletriehe cles

Kantons "Hessin hahen jecloch lolgencle specielle IVlerkmale,
aus welchen sich ihre Inlsriorität uncl diejenige cler tessinischen
Dandwirtsclialt, im Vergleiche du clen lanclwirtschaltlichen
lletriehen uncl dur Dandwirtschalt cler ancleren Kantone,
ergiht:

1. sie sincl clie kleinsten clsr 3chweid;
2. sie sincl clie Lstriehe, clie clen am meisten dsi stückelten

Loden, clie gröllte Lardellendahl uncl clie kleinsten Lardellen

pro Lstrieh hesitdsn;
3. sie sincl clie Lstriehe, clie am meisten Lrauen uncl /Xlte

hsschältigen.
Ich wercle nun clieses clreilache ?rimat cler tessinischen

Danclwirtschalt Kurd lossprechen.

1. Die icleinsteil Leträeke.

Die eidgenössische Lstriehsdählung unterscheidet lolgende
(lröllenklassen:
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Betriebe von 0,5— 3 ha Schweiz 100,390=41,2 %
3,1-10 „ „ 101,529=41,7 %

10,1-15 „ „ 19,763= 8,1 %
15,1-30,, „ 14,744= 6,0 %
30,1-70 „ „ 4,620= 1,9%
über 70 „ „ 2,644= 1,1 %

Es geht daraus hervor, dass in der ganzen Schweiz der
Kleinbetrieb stark vorherrscht, da die Betriebe von 10,1—30 ha, die
die Mittelbetriebe sind, nur 14 % der Betriebe ausmachen,
und die Betriebe über 30 ha nur 3 % ausmachen und Zum
großen Teile wohl aus Alpen bestehen.

Aber im Kanton Tessin ist der Klein- und Zwergbetrieb
noch viel stärker vertreten als im Durchschnitte der ganzen
Schweiz, wie folgende Angaben beweisen:

Betriebe von 0,5— 3 ha 11,439=72,0 %
3,1-10,, 3,860=24,6 %

„ 10,1-15 179= 1,2%

„ 15,1-30,, 95= 0,6 %

„ 30,1-70, 50= 0,3 %

„ über 70 84= 0,5 %

Während also die Zwergbetriebe von 0,5—3 ha im
Durchschnitte der Schweiz 41,2 % aller Betriebe betragen, betragen
sie im Tessin 72,8 %. Am nächsten kommt ihm der Kanton
Wallis mit 60,1 %, es folgen mit einer den schweizerischen
Durchschnitt übertreffenden Zahl: Baselland mit 52 %,
Solothurn mit 48 %, Schaffhausen mit 47 %, Genf mit 46 %
und Graubünden mit 42,8 %.

Die Kleinheit der landwirtschaftlichen Betriebe des Kantons
Tessin geht auch aus der jedem Betriebe zugehörenden
Viehstückzahl deutlich hervor. Es besitzen in der Tat:
1 — 2St.Rindvieh:inderSchweiz 43,892Betr.=21,4%imTessin6,512=53,3%
3— 5 „ „ „„ „ 68,067,, =33,4%,, „ 4,218=35,1%
6-10,, „ „„ „ 58,303,, =28,4%,, „ 1,160=9,5%
öb.10,, „ „„ „ 34,830,, =16,8%,, „ 253= 2,1%

Man ersieht aus diesen Zahlen : während die Betriebe
mit 3—5 Stück Rindvieh im Kanton Tessin dem schweizerischen

Durchschnitte annähernd gleich sind, ist die Zahl der
Betriebe mit mehr als 5 Stück im Tessin prozentualisch viel
kleiner (11,6% im Tessin gegen 45,2% im schweizerischen
Durchschnitte), dafür prozentualisch viel größer die Zahl der
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Letrielze von 0,5— 3 8s 3c8v/si? 100,390-41,2 °X>

3,1-10 101.529-41.7 °/«

10,1-15 19,763- 8.1 °/«

15,1-30,. 14.744- 6.0 °/«

30,1-70 4,620- 1.9°/«
ü6er 70 „ „ 2,644- 1,1 'Z,

his Zeht claraus fervor, class in 8er Zangen Zchwei? cler Klein-
hetrieh starlc vorherrscht, 8a clie öetriehe von 10,1 —30 ha, clie
clie IVlittelhetriehe sin8, nur 14 3o cler öetriehe ausmachen,
uncl clie Letriehe üher 30 ha nur 3 Xc> ausmachen uncl ^um
ZroOen "heile wohl aus Tulpen hestehen.

T^her im Kanton "Hessin ist cler Klein- uncl ^werZhetrieh
noch viel stärlcer vertreten als im Durchschnitte cler Zangen
3chwei^, wie lolZencle /XnZahen heweissn:

Letrie6s von 0,5— 3 8s II,439-72,0
3.1-10.. 3,860-24,6 °/«

I0.I-I5 179- 1.2°/«
I5.I-30 95- 0.6 °/«

30.1-70. 50- 0.3 °/«

„ ü8er 70 84- 0,5 </«

^Vâhrencl also clie ^werZhetriehe von 0,5—3 ha im Durch-
schnitte cler Zchwei? 41,/ Xo âller öetriehe hetraZen, hetraZen
sie im "Hessin 7/,8 "X>. ^m nächsten Icommt ihm cler Kanton
V/allis mit 60,1 /^>, es lolZen mit einer clen schweizerischen
Durchschnitt ühertrellenclen ^ahl: öasellancl mit 5/ 3c>,

Zolothurn mit 48 Xo> 8challhausen mit 47 'X,, (3enl mit 46 'Xi
uncl (3rauhünclen mit 4/,8 3o-

Die Kleinheit cler lanclwirtschaltlichen Letriehe cles Kantons
"Hessin geht auch aus cler jeclem Letriehe ^uZehörenclen Vieh-
stücli?ahl cleutlich hervor, his hesit^en in cler 4"at:
I — 23t.k!in8vis8:inilerZc8vcsi? 43.392Lstr.-21,4°/>im1'es8in6,512-53,3^
Z-5„ 63,067 -33,4°/« 4,218-35,1°/«
6-10,. 53,303., -28,4°/«., 1,160-9,5°/«
V8,I0„ 34.330.. -16.8°/«.. 253- 2.1°/«

IVlan ersieht aus cliesen Wahlen: währencl clie Letriehe
mit 3—5 Ltüclc Kinclvieh im Kanton "Hessin clem schweizerischen

Durchschnitte annäherncl Zleich sincl, ist clie ^ahl cler
öetriehe mit mehr als 5 3tüclc im "Hessin pro^entualisch viel
lcleiner (I1,65o im Dessin ZeZen 45,/*X> im schweizerischen
Durchschnitte), clalür proxentualisch viel ZröOer clie ^ahl cler
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Betriebe mit nur 1 —2 Stück (53,3 % gegen 21,4 %). Von allen
anderen wichtigeren Kantonen kommt dem Kanton Tessin
der Kanton Schaffhausen mit 29,9 % der Betriebe mit 1 —2 Stück
Rindvieh am nächsten; es folgen dann Wallis mit 28 %, Solo-
thurn mit 27,9 %, Aargau mit 24,9 %, und alle anderen mit
weniger als 20 %.

Der Kleinbetrieb bietet unzweifelhaft auch viele Vorteile;
wenn aber der Betrieb zu klein ist, bietet er auch große Nachteile.

Und im Kanton Tessin geht aus obigen Angaben deutlich

hervor, dass die zu kleinen Betriebe zu zahlreich sind. Der
größte Nachteil, der sich daraus ergibt, ist meines Erachtens
der, dass der zu kleine Betrieb nicht im stände ist, allen Gliedern
der Bauernfamilie genügend Arbeit und Verdienst zu;
verschaffen und sie daher zwingt, andere Arbeit außerhalb des
landwirtschaftlichen Betriebes zu suchen, was oft der Anfang
des Endes der Landwirtschaft bedeutet, die immer mehr zur
Nebenbeschäftigung wird, während die Arbeit in der Fabrik usw.
zur Hauptbeschäftigung wird, weil sie immer vorhanden ist. So
entwickelt sich immer mehr jene Lage, von der ich im
vorhergehenden Kapitel bereits gesprochen habe; einerseits in der
Unmöglichkeit, im eigenen landwirtschaftlichen Betriebe
genügend Arbeit zu haben, anderseits von der Leichtigkeit, einen
fast immer größeren, leichteren und sicheren Lohn zu finden,
immer mehr angezogen, wird die Bauernfamilie immer mehr
dazu gedrängt, die landwirtschaftliche Arbeit auf das möglichst
Wenige zu reduzieren, zu dem gerade noch die Famihengheder
genügen können, die keine andere Arbeit leisten oder finden
können.

Und es ist auch hauptsächlich darauf — und nicht, weil der
Wiesenbau wirklich der rentabelste Zweig sei — zurückzuführen,

dass die Landwirtschaft des Kantons Tessin zum größten
Teile zu einer Naturwiese geworden ist, weil diese eben die
Kultur ist, die während dem größeren Teile des Jahres am
wenigsten Arbeit erfordert und daher der Bauernfamihe
gestattet, umso mehr in der Fabrik, in den Baubetrieben, in den
Transportanstalten usw. zu arbeiten. Es ist dem gleichen
Umstand die Tatsache zuzuschreiben, dass viele Bauern von dem
Anbau europäischer Rebsorten nichts wissen wollen und nur
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Letrieìze mit nur 1 —2 Ltüclc (53,3 3o MZen ,4 3(>). Von allen
anderen wiclitiZeren Kantonen Icommt clem Kanton Dessin
der Kanton 8cliallliau8en mit 29,9 /o deröetrieLe mit l —2 Ztüclc
Kindvieli am näcli8ten; e8 lolZen dann ^Valli8 mit 28 ^>, Lolo-
tlrurn mit 27,9 i^arZau mit 24,9 3o, und alle anderen mit
weniger à 29

Der Kleinlietriel) Mietet uncweilellialt aucli viele Vorteile;
wenn alzer der Letriel> cu lclein i8t, luetet er aucli Zro9e l4acli-
teile. Dnd im Kanton 3^e88Ìn M lit au8 oliiZen /^nZalien deut-
licli liervor, da88 die cu Ideinen LetrieLe cu calilreicl» 8ind. Der
Zrö8te IdacDeil, der 8icli darau8 erZilit, Ì8t meine8 Draclitena
der, da88 der cu kleine Letriel» niclit im 8tande Ì8t, allen (Gliedern
der Lauernlamilie ZenüZend /Xrlieit und Verdien8t culver-
8cl>allen und 8ie dalier cwinZt, andere ^rl>eit au8erliall> de8

landwirtsclialtliclien Letrielies cu 8uclien, wa8 olt der /mlang
de8 Dnde8 der Dandwirtgclialt lzedeutet, die immer melir cur
Idelzenlie8cliältiZunZ wird, wslirend dis^rlieit in der I^aLrilc U8W.

cur Daupt8e8cliältiZunZ wird, weil 8ie immer vorfanden Ì8t. 3o
entwickelt 8icli immer melir jene DaZe, von der icli im vorlier-
Zelienden Kapitel l>ereit8 Fk8proclien lial>e; einer8eit8 in der
Dnmößliclilceit, im eigenen 1andwirt8clialtliclien öetrielne Ze-
nüxend i^rlieit cu l>al>en, ander8eit8 von der Deiclitißlceit, einen
ls8t immer Zrölleren, leicliteren und 8Ìclieren Dolin cu linden,
immer melir snZecoZen, wird die Lauernlamilie immer melir
dacu ZedränFt, die Iandwirt8clialtliclie /irlieit aul da8 möZIiclist
XVeniZe cu reducieren, cu dem Zerade nocl» die LamilienZIieder
ZenüZen liönnen, die lceine andere ^rlzeit IeÌ8ten oder linden
Icönnen.

Dnd e8 Ì8t aucli liaupt8äcl>Iicli daraul — und niclit, weil der
V^ie8enl>au wirlilicli der rentaìiàte XweiZ 8ei — curüclccu-
lüliren, da88 die Dandwirt8clislt de8 Kanton8Dessin cum Frösten
leile cu einer l4aturwie8e geworden Ì8t, weil die8e elzen die
Kultur Ì8t> die wälirend dem Zrölleren d^eile de8 3alrre8 am
wenigsten ^rl>eit erlordert und dalier der Lauernlamilie Ze-
8tattet, um8o melir in der Lal>rilc, in den Laul>etriel>en, in den
1^ran8portan8talten U8w. cu arlzeiten. ^8 i8t dem Zleiclien Dm-
8tand die "lat8aclie cucu8clireil»en, da88 viele Lauern von dem
^nl>au europaÌ8clier Kelzsorten nicl»t8 wÌ88en wollen und nur
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die amerikanischen Reben pflanzen, weil diese, obwohl sie
weniger rentieren, weniger Arbeit erfordern, und so gestatten,
jeder andern nicht landwirtschaftlichen Arbeit mehr Zeit und
mehr Kräfte zu widmen. Mit anderen Worten: die
Naturwiesen, die amerikanischen Reben usw. werden die rentabelsten
Zweige, insofern sie gestatten, „umso weniger im
landwirtschaftlichen Betriebe und umso mehr außerhalb desselben zu
arbeiten," nicht aber, weil sie gestatten, aus dem Boden und
der landwirtschaftlichen Arbeit einen höheren Ertrag und ein
höheres Einkommen zu erzielen. So werden die Landwirtschaft

und die Bauernfamilie nach und nach durch die Bauern
selber zum Zerfall getrieben und zugrunde gerichtet.

2. Die Bodenzerstückelung, die Zahl und Kleinheit der Parzellen.

[Diese drei Merkmale bilden einen noch viel größeren Nachteil

als der vorhergehende, ja den größten aller Nachteile und
die stärksten Anormalitäten, die sich in der tessinischen
Landwirtschaft vorfinden.

Ich brauche sicher nicht zu beweisen, dass der ideale
landwirtschaftliche Betrieb derjenige ist, dessen Boden aus einem

einzigen und genügend großen Stück besteht, auf welchem
auch das Wohnhaus und die landwirtschaftlichen Gebäude
vorhanden [sind. Von diesen idealen Betrieben zählt man in der
Schweiz, nach der eidgenössischen Betriebszählung, 23435,

wovon auch im Tessin 314 vorhanden sind, darunter jedenfalls
die kleinsten, die aus einem einzigen Stück, und die größten,
die hauptsächlich aus Alpen bestehen. Die größte Zahl der
Betriebe ist aber, sowohl in der ganzen Schweiz, als im Tessin,
von diesem Zustande weit entfernt, wie aus folgender Tabelle
hervorgeht :

Landwirtschaftliche Betriebe mit
1— 10 Parzellen: Schweiz 146,403=60,0% Tessin 5,402=34,4%

11-20 „ „ 48,740=20,0% „ 3,182=20,0%
21 — 50 „ 38,205=15,8% „ 4,186=26,7%
51-100 „ „ 7,850= 3,2% 1,784=11,4%
überlOO „ „ 2,215= 1,0% 1,153= 7,3%

Nur ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe des Kantons

Tessin hat also eine Parzellenzahl von 1 — 10 Stück,
während im Durchschnitte der Schweiz sich zwei Drittel in
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die amerikanischen Rehen pflanzen, weil diese, ohwohl sie
weniger rentieren, weniger Torheit erfordern, und so gestatten,
jeder andern nicht landwirtschaftlichen /trheit mehr Xeit und
mehr Kräfte ?u widmen. IVlit anderen dorten: die hlatur-
wiesen, die amerikanischen Rehen usw. werden die rentahelsten
Zweige, insofern sie gestatten, „umso weniger im
landwirtschaftlichen Letriehe und umso mehr außerhalh desselhen ?u
arheiten," nicht aher, weil sie gestatten, aus dem Loden und
der landwirtschaftlichen /Xrheit einen höheren Lrtrag und ein
höheres Rmkommen ?u erzielen. 80 werden die Landwirtschaft

und die Lsuernfamilie nach und nach durch die Lauern
seiher ?um verfall getriehen und Zugrunde gerichtet.

2. Die Locleo^erstückeluiiA, 6ie ^stilunü Xleiutieit 6er?srrelleir.
IDiese drei lVlerkmale Hilden einen noch viel Früheren Lisch-

teil als der vorhergehende, ja den größten aller Llachteile und
die stärksten ^Normalitäten, die sich in der tessinischen Land-
wirtschaft vorfinden.

Ich hrauche sicher nicht ?u heweisen, dass der ideale land-
wirtschaftliche Letrieh derjenige ist, dessen Loden aus einem

einzigen und genügend grollen Ltück hesteht, auf welchem
auch das Wohnhaus und die landwirtschaftlichen (lehäude vor-
Handen!sind. Von diesen idealen Letriehen?ählt man in der
LcliweL, nach der eidgenössischen Letriehs^ählung, Ä435,
wovon auch im "Hessin 314 vorhanden sind, darunter jedenfalls
die kleinsten, die aus einem einzigen Ltück, und die größten,
die hauptsächlich aus Tulpen hestehen. Die größte ^»HI der
Letriehe ist aher, sowohl in der ganzen LchweL, als im "Hessin,

von diesem Zustande weit entfernt, wie aus folgender Lahellc
hervorgeht:

Handv4rt8cl>sltliclie Letrielze mit
I — It> ?sr-!ellen: Lclivvei? 146,403-60,0'/. l'essin 5,402-34,4^

11- 20 43,740-20,0°/. 3.132-20.0°/,
21- 50 33,205-15,3°/. 4,136-26,7°/.
51-100 7,850- 3,2°/. 1,784-11,4°/.
àrlOO 2,215- 1.0°/. 1,153- 7,3°/>

Llur ein Drittel der landwirtschaftlichen Letriehe des Ran-
tons "Hessin hat also eine Lar?ellen?ahl von l — lß ZtUck,
während im Durchschnitte der Zchwei? sich ?wei Drittel in
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dieser, dem idealen Zustande am nächsten kommenden Lage,
belinden. In der zweiten Kategorie, die die Betriebe mit
11 —20 Parzellen umfasst, was schon eine ungünstige Lage
darstellt, entspricht das prozentuale Verhältnis dem schweizerischen

Durchschnitte. Und in den anderen Kategorien mit
einer höheren und der höchsten Zerstückelung, die die
unhaltbare Lage darstellen, erreicht der Kanton Tessin 45,4 %
gegen 20 % im schweizerischen Durchschnitte. In diesen
drei letzten Kategorien weisen die anderen Hauptkantone
folgende Prozente auf:

21 —50 Parzellen 51-100 Uber 100 Im ganzen
Zürich 23,5 2,0 — 25,5
Bern 8,5 0,9 — 9,4
Luzern 2,3 — — 2,3
Freiburg 7,6 0,5 — 8,1

Solothurn 11,2 0,3 — 11,5
Baselland 14,0 1,7 — 15,7
Schaffhausen. 32,2 2,9 — 34,9
St. Gallen 2,7 — — 2,7
Graubünden. 28,7 7,9 2,5 39,1

Aargau 19,4 1,2 20,6
Thurgau 18,2 1,2 19,4
Tessin 26,6 11,4 7.3 45,3
Waadt 18,9 2,0 — 20,9
Wallis. 37,5 17,1 3,7 58,3
Neuenburg 11,0 2,8 — 13,8

Im Gesamtbetrage dieser drei Kategorien wird der Kanton
Tessm vom Kanton Wallis noch übertroffen; dieser steht aber
in der höchsten Kategorie hinter dem Kanton Tessin.

Der Kanton Tessin ist aber im ganzen an der Spitze aller
Kantone mit der durchschnittlichen Parzellenzahl pro Betrieb,
nämlich 35,3. Die anderen Kantone folgen in folgender
Ordnung: Wallis 33,7, Graubünden 24,3, Schaffhausen 19,1,
Zürich 14,2, Waadt 14,1, Aargau 13,8, Thurgau 13,4, Baselland

11,9, Glarus 10,6, Solothurn 10,5, Neuenburg 9,6, Genf
9,2, Bern 8,6, Freiburg 7,9, St. Gallen 6,1, Luzern 5,4 und die
anderen weniger als 5 bei einem Durchschnitte für die ganze
Schweiz von 14,3.

Aus dieser ernormen Zerstückelung ergibt sich natürlich
auch eine sehr kleine Fläche für jede Parzelle, und deshalb
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dieser, dem idealen Zustande am nächsten kommenden Dage,
helinden. In der Zweiten Kategorie, die die Letriehe mit
11 -20 ?ar?ellen umlasst, was schon eine ungünstige Dsge
darstellt, entspricht das prozentuale Verhältnis dem schweife-
rischen Durchschnitte. Dnd m den anderen Kategorien mit
einer höheren und der höchsten Zerstückelung, die die un-
/îa/tàure Dage darstellen, erreicht der Kanton dessin 45,4 "/g

gegen 20 ^ im schweizerischen Durchschnitte. In diesen
drei letzten Kategorien weisen die anderen llauptlcantone
lolgende ?ro?ente aul:

21 —5t) ?sr?ellsn 51-100 tllzer 100 Im l-sn?en
2üricti 25.5 2.0 — 25.5
üsrn 8.5 0.9 — 9.4

2.5 — — 2.5
l^reilzurz > 7.6 0.5 — 3.1

8olot8urn 11.2 0.5 — II.5
üssellgncl

> 14.0 1.7 — 15.7
3ctistü>susen. 52.2 2.9 — 54.9
3t. tüsllen 2.7 — — 2.7
(5rsu8ünclen. 28,7 7.9 2.5 59.1

/iSI'MU I?,4 1.2 — 20,6
18.2 1.2 — 19.4

?"L55M 26,6 II.4 7.5 45.5
^ââcît 18.9 2.0 — 20.9

^sllü. 57.5 17.1 5.7 53.5
^leuenöurZ 11.0 2.8 — 15.3

Im dlsssmthetrage dieser drei Kategorien wird der Kanton
Hessin vom Kanton V^allis noch ühertrollen; dieser steht aher
in der höchsten Kategorie hinter dem Kanton Dessin.

Der Kanton Dessin ist aher im ganzen an der 3pàe aller
Kantone mit der durchschnittlichen?ar?ellen?ahl pro öetrieh,
nämlich 35,5. Die anderen Kantone lolgen in lolgender
Ordnung: ^Vallis 33,7, Orauhünden 24,3, Zchalkhausen 19,1,
Zürich l4,2, V^aadt l4,1, Aargau l3,8, "hhurgau l3,4, Lasel-
land l l,9, Ólarus 10,6, 3olothurn l 0,5, hleuenhurg 9,6, Oenl
9,2, Lern 8,6, hreihurg 7,9, 3t. Oallen 6,1, Duxern 5,4 und die
anderen weniger als 5 hei einem Durchschnitte lür die gan?e
8chweÌ2 von 14,3.

/ms dieser ernormen Zerstückelung ergiht sich natürlich
auch eine sehr Ideine hläche lür jede ?ar^elle, und deshalh
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steht der Kanton Tessin auch in diesem Punkte mit 1200 m2

an der Spitze aller Kantone, von Schaffhausen mit 2200 m2
gefolgt, dann vom Kanton Wallis mit 2600 m2, vom Kanton
Aargau mit 2900 m2, von Zürich mit 3800 m2 usw. bei einem
Durchschnitte von 6000 m2 für die ganze Schweiz. Natürlich
tragen zur Bildung des Durchschnittes von 1200 m2 auch große
Parzellen von mehreren Hektaren bei, darunter die Alpen.
Wenn man die einzelnen Betriebe, namentlich die der höheren
Kategorien, die 45 % aller Betriebe umfassen, näher ansehen

würde, so würde man ein geradezu schreckliches und
erschreckendes Bild bekommen. Um nur ein kleines Beispiel zu
geben — das noch nicht zu den schrecklichsten gehört —
nehme ich zufällig aus dem kantonalen Amtsblatt dasjenige
einer Versteigerungsanzeige eines landwirtschaftlichen Betriebes
aus dem Bleniotal heraus. Es werden folgende Parzellen zur

Versteigerung gebracht :

Rebland 434 m2; Wiese 145 m2; Acker 35 m2; Acker 41 m2;
Acker 21 m2; Acker 45 m2; Acker 43 m2; Wiese 22 m2; Acker
54 m2; Wiese 51m2; Acker 20 m2; Acker 54 m2; Rebland 40 m2;
Acker 34 m2; Acker 42 m2; Rebland 30 m2; Rebland 32 m2;
Rebland 38 m2; Rebland 24 m2; Wiese 61 m2; Wiese 41 m2;
Wiese 73 m2; Wiese 96 m2; Rebland 99 m2; Rebland 54 m2;
Rebland 122 m2; Rebland 72 m2; Wiese 38 m2; Wiese 385 m2;
Wiese 188 m2; Wiese 11 m2; Wald 32 m2; Wiese 104 m2; Wiese
114 m2; Wiese 147 m2; Wiese 51 m2; Wiese 94 m2; Wald 104 m2;
Wald 384 m2; Wiese 90 m2; Wiese 175 m2; Wiese 214 m2; Wald
645 m2; Wiese 135 m2; Wiese 76 m2; Wiese 90 m2; Wiese 110 m2;
Wiese 188 m2; Wiese 47 m2; Wiese 67 m2; Wiese 590 m2; Wiese
208 m2; Wiese 282 m2; Wiese 37 m2; Wiese 150 m2; Wiese 81 m2;
Wiese 98 m2; Wiese 112 m2; Wiese 330 m2; Wiese 119 m2;
Wiese 146 m2; Wiese 59 m2; Wiese 502 m2; Wiese 190 m2;
Wiese 206 m2; Wiese 54 m2; Wiese 85 m2; Wiese 42 ma;
Wiese 83 m2.

Es sind im ganzen 69 Parzellen mit einer Gesamtfläche

von 8691 m2 oder einer Durchschnittsfläche von 127 m2 pro
Parzelle. 40 Wieslandparzellen haben eine Durchschnittsfläche
von 82 m2, 9 Reblandparzellen eine solche von 45 m2 und
10 Ackerlandparzellen von 39 m2. Und diese Lage, ich wieder-
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8telit cler Kanton "l"es8În auc8 in die8em?unlcte mit 1200 m^

an der Zpitxe aller Kantone, von Lclrailllrausen mit 2200 m^ ge-
lolgt, dann vom Kanton V^allis mit 2600 m^, vom Kanton
Aargau mit 2900 m^, von ^üric6 mit 3800 m^ U8w. 8ei einem
Durclr8clrnitte von 6000 m^ lür die ganxe Zcüweix. I^Iatürliclt
trafen xur Bildung de8 Durcli8clinitte8 von 1200 m^ aucü groOe
l?arxellen von mehreren Idelitaren 6ei, darunter die ddpen.
^enn man die einzelnen 6etrie8e, namentliclr die der lrölreren
Kategorien, die 45 aller öetrielze umla88en, nälrer an8elren

würde, 80 würde man ein geradezu 8clrreclcliclre8 und er-
8c6recl<ende8 6ild 8el<ommen. 1dm nur ein Ideine8 Lei8piel xu
geizen da8 noclr niclrt xu den 8clirecldiclz8ten geliört ^
nelime ieli xulallig au8 dem kantonalen ^mt86Iatt da^enige
einer Ver8teigerung8anxeige eine8 Iandwirt8clia^tliclien 6etrie6e8
au8 dem öleniotal lrerau8. Ü8 werden lolgende ?arxellen xur

Ver8teigerung gelzraclrt:
Kelzland 434 nd; Wiese 145 m^; ^clcer 35 m^; /Velcer 41 m^;

dwlcer 21 n3; diclcer 45 m^; Gelier 43 m^; Wie8e 22 red; Gelier
54 m^; Wie8e 51 m^; ^clîer 20 m^; ^.clcer 54 m^; Kelzland 40 irà
^clîer 34 m^; Gelier 42 m3; Ke6Iand 30 m^; Kelzland 32 m^;
Ke6land 38 m^; Ke6Isnd 24 m^; Wie8e 61 m^; Wie8e 41 m^;
Wie8e 73 m^; Wie8e 96 nd; Kelzland 99 m^; Ke8Iand 54 m^;
Ke8Iand 22 m^; Kelzland 72 m^z Wie8e 38 m^z Wie8e 385 m^z

Wiese 188 m'; Wiese 11 m'; Wald 32 m'; Wiese 104 in»; Wiese
114 m^; Wiese 147 m^; Wiese 51 m^; Wiese 94 m^; Wald 104 m^;
Wald 334 m^; Wiese 90 m^; Wiese 175 m^z Wiese 214 m^; Wald
645 m^,- Wiese 135 rrà Wiese 76 m^; Wiese 90 rrà Wiese 110 irà
Wiese 188 m^; Wiese 47 rrà Wiese 67 m^; Wiese 590 m^: Wiese
208 rrà Wiese 282 m^; Wiese 37 rrà Wiese 150 m3; Wiese 81 m^;
Wiese 98 irà Wiese 112 m^; Wiese 330 m^; Wiese 119 m^;
Wiese 146 m'; Wiese 59 m'; Wiese 502 m^; Wiese 190 m';
Wiese 206 r>z2; Wiese 54 m^; Wiese 85 m^; Wiese 42 m";
Wiese 83 m^.

l^s 8Ìnd im ganxen 69 ?arxellen mit einer (degamtlläclie

von 8691 m^ oder einer Durcli8clinitt8lläclzs von 127 m3 pro
?arxelle. 40 ^ieslandparxellen lralzen eine Durcli8clznitt8lläclze
von 82 m^, 9 Ke8IandparxeIIen eine 8olclre von 45 rrd und
10 ^clierlandparxellen von 39 m^. Idnd die8e Kage, iclr wieder-
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hole es, stellt nicht eine Ausnahme, sondern einen! Durchschnitt

für zirka die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe
dar, von welchen daher viele sich in einer noch schlimmeren
Lage befinden. Das bedeutet mit anderen Worten, dass wenigstens

die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe des Kantons
Tessin sich in einer verzweifelten und unhaltbaren Lage, und ein
weiterer Drittel in einer ebenfalls abnormalen Lage befinden.

3. Das Überwiegen der Frauen und Alten.
Nach dem Gesagten wird sich niemand wundern, [wenn

die tessinische Landwirtschaft auch dieses Primat besitzt.
Indem die besten Kräfte der Bauernfamilien von den anderen
Beschäftigungen und der Auswanderung immer mehr
angezogen werden, müssen der Landwirtschaft vorwiegend die
minderwertigen Kräfte bleiben jund, namentlich die Frauen
und alten Leute. Mehr oder weniger geschieht das auch in
anderen Kantonen, aber, aus den angeführten Gründen, kommt
dies auch im Tessin in höherem Maße vor.

In der Tat, während m allen anderen Kantonen (Schaffhausen

ausgenommen) nach der eidgenössischen Betriebszählung

unter der m der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung
die Männer überwiegen, mit einem Durchschnitt für die
Schweiz von 56,6 % Männer und 43,4 % Frauen, ist das
Verhältnis im Tessm gerade umgekehrt, d. h. von 57,8 % Frauen
und 42,2 % Männer. Nur der Kanton Schaffhausen kommt
ihm nahe, aber doch mit 52,1 % Frauen und 47,9 % Männer,
und indem dann das Verhältnis zugunsten der Männer immer
steigt, kommt man zu 60—61 % Männer bei den Kantonen
Luzern und St. Gallen, zu 65 % bei den Kantonen Baselland,
Schwyz, Neuenburg und Glarus und bis 88,8 % Männer und
11,2 % Frauen bei Appenzell I.-Rh.

Aus den gleichen Ursachen und Gründen hat der Kanton
Tessin unter den in der Landwirtschaft -tätigen Personen die
höchste Prozentzahl der über 60 Jahre alten Personen, nämlich
19,2 % gegen 13,7 % im Durchschnitt der ganzen Schweiz.

4. Die Eigentumsverhältnisse.
Was die Eigentumsverhältnisse anbelangt, befindet sich die

tessinische Landwirtschaft — abgesehen von dem zu kleinen
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bole es, stellt nicbt eine /Xusnabme, sondern einen Durcb-
scbnitt lür ^irlca clie Dällte der landwirtscbaltlicben betriebe
dar, von welcben daber viele sicb in einer nocb scblimmeren
Dage bebnden. Das bedeutet mit anderen XVorten, class wenigstens

clie Dällte cler landwirtscbaltlicben betriebe cles Kantons
Dessin sicb in einer c)er^ll)ei/e^en nncl un/îa///>aren Dage, uncl ein
weiterer Drittel in einer ebenlalls abnormalen bage bebnden.

3. Das tlt»erwisAen üer ?rauen cinà

blacb clem (besagten wircl siel» niemand wundern, >wenn
die tessinisclre Dandwirtscbalt aucli dieses brimat besitzt. In-
dem die besten Krälte der Lauernlamilien von den anderen
öescbältigungen und der Auswanderung immer mebr ange-
xogen werden, müssen der Dandwirtscbalt vorwiegend die
minderwertigen Kräbe bleiben ^und, namentlicb die brauen
und alten Deute. IVlebr oder weniger gescliielit das aucli in
anderen Kantonen, aber, aus den angelübrten (Gründen, Icommt
dies aucli im Dessin in liölierem IVlalle vor.

In der "bat, wälirend in allen anderen Kantonen (3cball-
liausen ausgenommen) nacli der eidgenössiscben Betriebs-
^älilung unter der in der Dandwirtsclialt tätigen öevöllcerung
die IVlänner überwiegen, mit einem Durclisclinitt lür die
Lcliwei? von 56,6 /b IVlänner und 45,4 Drauen, ist das Ver-
liältnis im "bessm gerade umgelcsbrt, d. l». von 57,8 3X brausn
und 47,7 5c> Männer, blur der Kanton 3cballbausen Icommt
ilim nabe, aber docb mit 57, l Dräuen und 47,9 'X) IVlänner,
und indem dann das Verbältnis Zugunsten der IVlänner immer
steigt, Icommt man ?u 66—61 <X> IVlänner bei den Kantonen
Dükern und 3t. (lallen, ?u 65 3o bei den Kantonen baseband,
3cbw^, bleuenburg und (llarus und bis 88,8 'X IVlänner und
1l,7 5o brauen bei ^Xppenxell I.-bb.

/Xus den gleicben Drsacben und (lründen bat der Kanton
Hessin unter den in der Dandwirtscbalt tätigen bersonen die
böcbste bro^eràabl der über 66 ^abre alten bersonen, nämlicb
19,7 'X FSFen 13,7 'X, im Durclisclinitt der ganzen 3cbwei?.

4. Die käZentuiiisverliältnisse.
V7as die bigentumsverbältnisse anbelangt, bebndet sicb die

tessiniscbe Dandwirtscbalt — abgeseben von dem ?u Icleinen
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Besitze — in einer ziemlich günstigen Lage. In der Tat
besitzen von den 15,707 landwirtschaftlichen Betrieben 9890 gleich
62,9 % ausschließlich eigenen Boden und nur 1704 gleich 10,8 %
ausschließlich Boden von anderen Eigentümern. Von der
ganzen Fläche des landwirtschaftlich benutzten Bodens sind
74,16 % Eigentum des Bauers (Durchschnitt der Schweiz
76,95 %) und bloß 21,84 % gepachtetes Land. Es ist auch
unzweifelhaft dem Umstände zuzuschreiben, dass der größte
Teil der Bauern — namentlich in den Gegenden der größten
Zerstückelung — Eigentümer des Bodens sind, wenn die
Flucht aus der Landwirtschaft nicht noch größer ist.

Die '1704 Betriebe, die nicht vom Eigentümer bewirtschaftet
werden, liegen zum größten Teile im Sottoceneri (Bezirke
von Lugano und Mendrisio) und sind auch zum guten Teile
die größeren und weniger zerstückelten Betriebe. Dieser Vorteil

verschwindet aber zum größten Teile, einerseits weil eben
der Bauer nicht Eigentümer ist, anderseits auch wegen den in
Kraft stehenden Pachtverträgen, die die unrationellsten sind,
die man sich denken könnte. Nicht um eine Pacht handelt es
sich, mit wenigen Ausnahmen, sondern um die sogenannte
Halbpacht, die jedoch in einer Weise angewandt wird, die weder
Pacht noch Halbpacht, sondern eher eine Mischung der beiden
ist und allen Anforderungen einer rationellen Landwirtschaft
wie den Interessen, sowohl des Eigentümers als des Bauers,
zuwiderläuft.

5. Die landwirtschaftliche Produktion.

Uber die landwirtschaftliche Produktion des Kantons Tessin
bestehen nur sehr unvollständige und nicht sehr zuverläßige
Angaben, was übrigens auch für die ganze Schweiz gilt. Auch hier
erweist sich also die dringende Notwendigkeit der Organisation
einer schon im Gesetze vom Jahre 1883 vorgesehenen, aber
nicht geschaffenen schweizerischen landwirtschaftlichen
Statistik.

Der Hauptzweig der tessmischen Landwirtschaft ist
unzweifelhaft die Viehzucht und Produktion der Milch und
Milchprodukte, wie dies schon durch die Ausdehnung der Wiesen
und Weiden bewiesen wird, die den größten Teil der produk-
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Lesit?e — in einer Ziemlich günstigen Lage. In cler "Lat he-
sitzen von den 15,707 landwirtschaftlichen Letriehen 9890 gleich
62,9 °/i ausschließlich eigenen Loden nnd nur 1704 gleich 10,8 °X>

ausschließlich Loden von anderen Ligentümern. Von der
ganzen Lläche de8 landwirtschaftlich henutxten Loden8 8Ìnd
74,16 3c> Ligentum de8 Lauere (Durchschnitt der Lchwei^
76,95 'X)) und hloß 21,84 3c> gepachtetes Land. Ls ist auch
unzweifelhaft dein Lmstande ?u?uschreihen, da88 der größte
"Lei! der Lauern — namentlich in den Liegenden der größten
Zerstückelung — Ligentümer des Loden8 8ind, wenn die
Llucht au8 der Landwirtschaft nicht noclr größer ist.

Diejl704 Letriehe, die nicht vorn Ligentümer hewirtschsftet
werden, liegen ^um größten "Leile im Lottoceneri (Le^irlce
von Lugano und IVlendrisio) und 8Ìnd auclr ?um guten 4"eile
die größeren und weniger ^erstüclcelten Letriehe. Die8er Vorteil

verschwindet aher ?uin größten "heile, einer8eit8 weil eher»

der Lauer nicht Ligentümer Ì8t, ander8eit8 auch wegen den in
Lralt 8tehenden Lachtverträgen, die die unrationellsten 8ind,
die man 8Ìch denlcen Icännte. laicht urn eine Lacht handelt es
sich, mit wenigen Ausnahmen, sondern um die sogenannte ldalh-
pacht, die jedoch in einer V^eise angewandt wird, die weder
Lacht noch ldalhpacht, sondern eher eine IVlischung der Heiden
ist und allen Anforderungen einer rationellen Landwirtschaft
wie den Interessen, sowohl des Ligentümers als des Lauers,
Zuwiderläuft.

5. Oie lanüvvirtscüaktücüe ?roàulctl0ll.

Llher die landwirtschaftliche Lrodulction des Kantons "Hessin
hestehen nur sehr unvollständige und nicht sehr ?uverläßige à-
gahen, was ührigens auch für die ganxe Lchwei^ gilt, àch hier
erweist sich also die dringende Notwendigkeit der Organisation
einer schon im Oeset^e vom ^ahre 1883 vorgesehenen, aher
nicht geschaffenen schweizerischen landwirtschaftlichen Lta-
tistih.

Der ldaupt^weig der tessinischen Landwirtschaft ist un-
Zweifelhaft die Viehzucht und Lrodulction der IVlilch und lVlilch-
produlîte, wie dies schon durch die Ausdehnung der Vliesen
und beiden hewiesen wird, die den größten "heil der produlc-
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tiven Fläche ausmachen. Nach der letzten eidgenössischen
Viehzählung (21. Aprd 1921) besaß der Kanton Tessin im Vergleiche
zur letzten Viehzählung vor dem Kriege (21. April 1911)
folgenden Tierbestand :

Pferde, Esel und Maulesel 1,842 3,377)
Rindvieh: Schlachtkälber 1,531 1,329)

Zuchtkälber 4,257 5,650)
Jungvieh, 6—12 Monate alt 1,536 2,141)
Rinder, 1-2 Jahre alt 3,344 5,102)

„ über 2 Jahre alt. 2,364 2,877)
Kühe 20,839 (22,852)
Stiere 310 332)
Ochsen 1,607 (1,513)

Rindvieh im ganzen 35,806 (41,796)
Schweine 14,290 (12,656)
Schafe 13,057 9,215)
Ziegen 53,600 (52,119)

Der Krieg hat also eine Abnahme der Pferde und namentlich
des Rindviehes und eine Zunahme des Kleinviehes, namentlich

der Schweine, verursacht. Mit den anderen Kantonen
verglichen, steht der Kanton Tessin an erster Stelle für die Zahl
der Ziegen — was sich aus der gebirgigen Beschaffenheit
eines großen Teiles semes Bodens, sowie aus der Kleinheit
seiner landwirtschaftlichen Betriebe erklärt — an fünfter Stelle
für die Schafe, an zwölfter Stelle für die Schweine und an
vierzehnter Stelle für das Rindvieh.

In den letzten 30 Jahren hat namentlich das Rindvieh gute
Fortschritte gemacht, von welchem jedes Jahr sowohl nach der
inneren Schweiz als nach Italien ziemlich viel exportiert wird.
Die Viehzucht könnte aber noch viel mehr entwickelt werden,
wenn man die vielen Alpen berücksichtigt, die der Kanton
besitzt.

Die Milchproduktion, die annähernd auf zirka 50 Millionen
Liter jährlich berechnet werden kann, dient zum größten Teile
zum direkten Verbrauche, für welchen sie während dem Kriege
nicht genügte. Besonders auf den Alpen wird aber auch ein
sehr guter Käse, Butter und Zieger erzeugt. Nach der
schweizerischen Alpstatistik, die für die Tessmer Alpen im Jahre
1911 durchgeführt wurde, betrug die Produktion 4582 Doppelzentner

Käse, 893 Dztr. Butter und 1277 Dztr. Zieger. Heute
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tiven Lläcke ausmachen. Dackt der leisten eidZenô88Ì8ckien Vieki-
^äkilunF (2!. T^pril 1921) k>e8aO der Xanton "ke88Ìn im VerZìeickte
xur letzten ViekixäkllunZ vor clem XrieZe (21.^pril 1911)
kol^enden "kierkestand:

Cercle, ksel un8 IVlsuIesel 1,342 3,377)
kinüvielt! Lààîâr I.53I 1,32?)

^uc3tl-àr 4,257 5,650)
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Kinder. 1-2 gréait 3,344 5,102)

„ ûìzer 2 ^s3re slt. 2,364 2,877)
Kü6e 20,839 (22,852)
Stiere 310 332)
Ocksen 1,607 (1,513)

kindvielr im Zangen 35,806 (41,796)
Scheins 14,290 (12,656)
Sàle 13,057 9,215)
diesen 53,600 (52,119)

Der XrieF ktat also eine i^knakime der Lkerde und nament-
liclt des Xindvielte8 und eine 2!unaltme de8 Xleinviekes, nament-
licit der Lcktweine, verursacht. IVlit den anderen Xantonen ver-
Zücken, steüt der Xanton "ke88Ìn an er8ter Ztelle kür die ^aül
der ^ieZen — wa8 8iclt aus der ZeüirZiZen Lescüakkenüeit
eme8 ZroOen 'Leiles 8eine8 Lodens, sowie aus der Xlemkieit
8einer landwirtscüäktlicüen Letrieüe erklärt — an Initiier Ltelle
kür die 3cüake, an xwölkter Zielle kür die 3cüweine und an vier-
?ekmter Lielle kür da8 Lindvieü.

In den letxten 30 Fakiren Itai nameniliclt da8 Xindvieü Zute
Lortscüritte Zemacüt, von welchem jedes ^ak>r sowohl nackt der
inneren Lcüweix al8 nackt Italien Ziemlich viel exportiert wird.
Die Viehzucht könnte ak>er noclt viel meltr entwickelt werden,
wenn man die vielen Tulpen herücksichtiZt, die der Xanton
hesitxt.

Die IVlilcüproduktion, die annäkternd auk xirka 50 IVlillionen
Liter jäkirliclt herecünet werden kann, dient xum Zröüten "keile

xum direkten Verk>rauck>e, kür welclten 8ie wahrend dem XrieZe
nicktt ZenüZte. Lesonders ank den Tulpen wird ak>er anckt ein
8ekir Zuter Xä8e, Lutter und ^ieZer erxeuZt. ülach der 8ck»wei-

^eriscüen ^Ipstatistik, die kür die "kessmer Tulpen im )akue
1911 durchZeküürt wurde, üetruZ die Produktion 4582 Doppel-
Zentner Xä8e, 893 D^tr. Lutter und 1277 D?tr. ^ieZer. Deute
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ist aber die Produktion wahrscheinlich gesunken, weil die Zahl
der Kühe gesunken und der Milchverbrauch für den direkten
Konsum und die Aufzucht gestiegen ist. Im Tale erzeugen
auch einige Käsereigenossenschaften und Private etwas Käse
und namentlich Butter.

Nach der Viehzucht und der Milchproduktion kommt die
größte Bedeutung dem Weinbau zu. über diesen Zweig macht,
wie schon gesagt, das kantonale Landwirtschaftsdepartement
eine jährliche Statistik, deren Zuverläßigkeit jedoch zu wünschen
übrig läßt. Im Kanton Tessin werden zwei Rebtypen angebaut
und daher zwei Weintypen erzeugt : der Nostrano und der
sogenannte Amerikaner- oder Corsicawem. Der erste ist der aus
den Trauben der einheimischen oder kürzlich aus Italien und
Frankreich eingeführten Rebsorten europäischen Blutes
erzeugte Wein; der zweite ist der Wein, der aus den Trauben
der „Isabella", lmTessm besonders „Corsica" genannten Rebe
amerikanischen Ursprungs erzeugt wird. Diese Rebsorte ist
vor 40—50 Jahren im Tessm eingeführt worden (vielleicht aus
der Insel Corsica und deshalb Corsica genannt), als die Krankheiten,

und speziell der echte Mehltau, den Anbau der
einheimischen Rebsorten fast unmöglich gemacht hatten, und hat
sich dank ihrer Widerstandsfähigkeit fast im ganzen Kanton
rasch verbreitet.

Der Wein der Corsica-Trauben ist aber von viel geringerer
Qualität. Anderseits hat sich bei der vor zirka 30 Jahren im
Tessin entdeckten Reblausinvasion herausgestellt, dass die
Corsica-Rebe dem neuen Feinde gegenüber nicht genug
widerstandsfähig war; und da man inzwischen gegen die Rebkrankheiten,

die die einheimischen Sorten zum großen Teile zerstört
hatten, sichere Bekämpfungsmittel gefunden hatte, fand man
es für vorteilhafter, die einheimischen und die besseren neuen
europäischen Sorten wieder einzuführen, indem man sie auf
amerikanische, gegen die Reblaus widerstandsfähige Rebsorten
pfropfte. Der Kanton selber hat sich durch eine eigene
Rebschule zum Verbreiter der neuen gepfropften Sorten gemacht;
es werden jährlich aus der kantonalen Rebschule zirka
150,000 Jungreben ausgegeben, die nach drei Jahren anfangen
Trauben zu tragen. So nimmt durch die fortdauernde Ver-
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ist aber dieLrodubtion wabrscbeinlicb Zesunben, weil die ^abl
der Lübe Zesunben und der lVlilcbverbraucb kür den direkten
Konsum und die ^uk?ucbt ZestieZen Ì8t. lin Isle er^euZen
aucb einige LäsereiZenossensebakten undLrivate etwas Läse
und namentlicb Lutter.

I^lacb der Vieb^ucbt und der IVlilcbprodubtion bommt die
SröOte LedeutunZ dein ^Veinbau ^u. Dber die8en ^weiZ macbt,
wie scbon ZesaZt, das bantonale Dandwirtscbaktsdepartement
eine jäbrlicbe Ltatistib, deren XuverläöiZlceit zedocb 2U wünscben
übriS labt. lin kanten Hessin werden ?wei Lebt^pen anZebaut
und daber ^wei ^Veint^pen er^euZt: der I^lostrano und der so-
Senannte /^meribaner- oder Dorsicawem. Der er8te i8t der aus
den Trauben der einbeimiscben oder bür^bcb aus Italien und
Lranbreicb einSekübrten Lebsortcn europäiscben Llute8 er-
?euZte ^Vein; der Zweite Ì8t der ^Vein, der aus den IVauben
der „Isabella", imd"essm besonders „(Corsica" genannten Lebe
ameribaniscben DrsprunZs er^euZt wird. Die8e Lebsorte Ì8t

vor 40—50 ^abren nn d"essm eiNSekübrt worden (vielleicbt aus
der In8el Corsica und derail? Lorsica genannt), als die Lranb-
beiten, und speciell der ecbts lVlebltau, den /^nbau der ein-
beimiscben Lebsorten kast unmöZlicb Zemacbt batten, und bat
8icli danb ilirer V^iderstandskabiZbeit lagt im Fanden Lanton
rascb verbreitet.

Der XVein der Lorsica-d"rauben ist aber von viel ZerinZerer
Dualität. Anderseits bat sicb bei der vor ?irba 50 ^abren im
"bessin entdeckten Leblausinvasion berausZestellt, dass die
Lorsics-Lebe dem neuen beinde ZeZenüber nicbt ZenuZ wider-
standskäbiZ war; und da man in^wiscben ZeZen die Lebbranb-
beiten, die die einbeimÌ8cben Zorten xum Zroben d^eile verstört
batten, 8icbere LebämpkunZsmittel Sekunden batte, land man
08 kür vorteilbakter, die einbeimÌ8cben und die bes8eren neuen
europäiscben Lorten wieder ein^ukübren, indem man sie auk

ameribaniscbe, ZeZen die Leblaus widerstandskâbiZe Lebsorten
pkropkte. Der Lanton selber bat sieb durcb eine eigene Leb-
scbule ?um Verbreiter der neuen Zepkropkten dorten Zemacbt;
es werden jäbrlicb aus der bantonalen Lebscbule ?irba
l 50,000 ^unZreben ausZeZeben, die nacb drei ^abren ankanZen
"brauben Tu traZen. 3o nimmt durcb die kortdauernds Ver-
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breitung dieser neuen Rebsorten der Weinbau jedes Jahr zu,
und gleichzeitig wird auch die Wemquahtät immer besser.

Nach der jährlichen Statistik des kantonalen
Landwirtschaftsdepartements, war die Wemproduktion in den letzten
fünf Jahren folgende:

1919
1920
1921

1922

1923

Nostranowein Corsicawein Ausgeführte Trauben
22,463 hl 33,096 hl 15,734 q
17,327 „ 20,816 „ 13,114 „
20,102 „ 29,287 „ |6,679 „
35,669 „ 35,775 „ 10,714 „
30,707 „ 18,478 „ 5,976 „

Durchschnitt 25,274 hl 27,490 hl 10,443 *q

Im allgemeinen schätzt man aber die Produktion etwas höher
als sie die Statistik angibt. In den zwei letzten Jahren hat diese
auch die angebaute Fläche und die Zahl der angebauten Reben
angegeben. Darnach waren angebaut :

Fläche in Aren Nostranoreben Corsicareben
1922 209,753 4,002,828 2,418,779
1923 193,694 4,250,760 3,017,303

Diese Angaben beweisen eben, dass die Statistik punkto
Richtigkeit zu wünschen übrig lässt, weil sie für das Jahr 1923

eine beträchtliche Zunahme der angepflanzten Reben angibt,
während die Fläche eine Abnahme aufweist. Im ganzen dürfte
eine angebaute Fläche von zirka 2000 Hektaren der Wirklichkeit
entsprechen, ebenso das Verhältnis von 3 :4 zwischen Corsica
oder amerikanischen und Nostrano oder europäischen Reben,
bei fortwährender Zunahme der letzteren.

Der Weinbau ist vielleicht der Zweig der tessinischen
Landwirtschaft, der noch am meisten entwicklungsfähig ist, sowohl
was den Umfang als den Wert anbelangt, durch die fortwährende
Anpflanzung europäischer an Stelle der amerikanischen Reben,
und durch Intensifikation des Weinbaues überall da, wo die
Bodenbeschaffenheit den Weinbau zum unzweifelhaft passendsten

und rentabelsten Zweig macht.
Auch Obst- und Gemüsebau haben eine gewisse Bedeutung,

letzterer namentlich in der Nähe der Städte, und die
Bedeutung beider könnte sicher noch ziemlich größer werden;
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hreitung dieser neuen I^ehsorten der V^einkau jedes lahr ^u,
und gleichzeitig wird auch die V^einqualität immer besser.

hlach der jährlichen Statistik des kantonalen Dandwirt-
Schaftsdepartements, war die V^emproduktion m den letzten
fünf fahren folgende:

1919
1920
1921

1922

I92Z

t^osirsno^vein Lorgicavvein àsAs1û6ris 1"rsri6en

22.463 1,1 33.096 1,1 15,734 q
17,327 20,316 13,114
20,102 29,287 ß6,679
35,669 35,775 10,714
30,707 18,473 5,976 „

Ourc6sc6nitt 25,274 61 27.490 61 10,443."q

Im allgemeinen schätzt man aher die?roduktion elwas höher
als sie die Statistik angiht. In den ?wei legten fahren hat diese
auelr die angehaute hläche und die ^alil der angehauten lîehen
angegehen. Darnaclr waren angehaut:

6Iâc6e in ^ren 14o5trsnore6en Lorsicsre6en
1922 209.753 4,002,828 2,418,779
1923 193,694 4,250,760 3,017,303

Diese T^ngahen beweisen ehen, dass die Ztatistik punkto
Dichtigkeit 2U wünsclren ührig lässt, weil sie für das ^ahr l 92?

eine heträchtliche Zunahme der angepflanzten liehen angiht,
während die hläche eine /Xhnahme aulweist. Im ganzen dürfte
eine angehaute hläche von Sirica 2000 Idelîtaren der ^Wirklichkeit
entspreclien, ebenso das Verhältnis von :4 Zwischen Dorsica
oder amerikanischen und I^Iostrano oder europäischen liehen,
hei fortwährender Zunahme der letzteren.

Der ^Veinhau ist vielleicht der Xweig der tessinischen
Landwirtschaft, der noch am meisten entwicklungsfähig ist, sowohl
was den Dinlang als den V^ert anhelangt, durch die fortwährende
Anpflanzung europäischer an Ltelle der amerikanischen liehen,
und durch Intensifikation des 'VeinHaues üherall da, wo die
öodenheschaffenheit den ^Veinhau ?um unzweifelhaft passend-
sten und rentahelsten?weig macht.

T^uch Dhst- und Oemüsehau hahen eine gewisse öedeu-
tung, letzterer namentlich in der l^lähe der 3tädte, und die
Bedeutung heider könnte sicher noch Ziemlich größer werden;
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über den Umfang und den Wert dieser Produktion liegen aber
keine statistische Angaben vor.

Uber die Ausdehnung des Ackerbaues haben die vom Bunde
während|des Krieges ausgeführten Enquêten einen ziemlich
richtigen Aufscbluss gegeben. Danach waren folgende Flächen
angebaut :

Winterweizen 315,6075 ha
Sommerweizen 9,9628 „
Winterroggen 275,1090
Sommerroggen 75,6567 „
Einkorn-und Mischfrucht 2,1826
Gerste 20,9705
Gerste 20,9705 „
Mais 822,3282 „
Andere Getreidearten 34,8800 „
Im ganzen Getreide 1487,6249 ha

Hülsenfrüchte 66,2350 ha
Hackfrüchte 77,46106 „
Gemüse 118,3305 „
Industrielle Pflanzen 73,6289 „
Im ganzen Ackerpflanzen 2520,4299 ha

Nach der eidgenössischen Betriebszählung vom Jahre 1905
umfasste dagegen das Ackerland 4274 ha. Es scheint also, dass

trotz der von den eidgenössischen und kantonalen Behörden
während des Krieges befohlenen Intensifikation des Ackerbaues,

dieser noch mehr zurück gegangen sei.
Ein spezieller landwirtschaftlicher Zweig des Kantons Tessin

ist die Seidenraupenzucht, die gleichzeitig auch der Zweig ist,
der von seiner Bedeutung am meisten ^verloren hat. Vor
40—50 Jahren erreichte m der Tat die Produktion dieses Zweiges
über 200,000 kg, während sie heute auf zirka 20,000 kg
zurückgegangen ist. Noch mehr als die gesunkene Rendite — die heute
eher zugenommen hat — trägt die Zersplitterung der Bauernfamilie

die Hauptschuld am Rückgange dieses Zweiges, der
sonst leicht wieder auf die frühere Bedeutung gebracht werden
könnte.

Es bleiben endlich noch die Bienenzucht und die Geflügel-
und Kaninchenzucht, deren Bedeutung ungefähr derjenigen
entspricht, die diese Zweige in den anderen Kantonen haben.
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üher den Dmfang und den ^Vert dieserLroduhtion liegen sher
Heine statistische T^ngahen vor.

Dher die Ausdehnung des T^cherhsues hahen die vom Lunde
während^des Krieges ausgeführten Enqueten einen Ziemlich
richtigen /Xufschluss gegehen. Danach waren folgende Flächen
angehaut:

Vi^inteivvemen 315,6075 6s
Zommsrvvsüen 9,9623 „
^mterroZZen 275,1090

3ommerroMen 75,6567 „
6m6c>rn- und IVIisc6Iruc6t 2,1326
(derste 20,9705
Lerste 20,9705
Nsis 822.3282
ändere (detreidesrten 34,8800 „
Im Usn^en detrside 1437,6249 Im

IdüIsenüuc6tL 66,2350 Im
Hscldrüc6ts 77,46106 „
demüss 118,3305 „
Industrielle?IIsn?en 73,6239 „
Im Zangen /^clcerpIIäNTen 2520,4299 6s

Dlach der eidgenössischen Letriehscälilung vom ^ahre 1905
umfasste dagegen das T^cherland 4274 ha. Ds scheint also, dass

trot? der von den eidgenössischen und hantonalen Behörden
während des Krieges helohlenen Intensifihation des ^clcer-
Haues, dieser noch mehr curüch gegangen sei.

Din specieller landwirtschaftlicher ^weig des Kantons Dessin
ist die ^eidenrullpen^llc/lt, die gleichzeitig auch der Tiweig ist,
der von seiner Bedeutung am meisten^^verloren hat. Vor
40—50 fahren erreichte m der "hat die Lroduhtion dieses Zweiges
üher 200,000 hg, während sie heute auf cirlca 20,000 hg curüclc-

gegangen ist. hloch mehr als die gesunhene Dendite — die heute
eher cugenommen hat — trägt die Zersplitterung der Lauern-
familie die ldauptschuld am Küchgange dieses Zweiges, der
sonst leicht wieder auf die frühere Ledeutung gehracht werden
hönnte.

Ds hleihen endlich noch die Lienencucht und die deflügel-
und Kaninchenzucht, deren Ledeutung ungefähr derjenigen
entspricht, die diese Xweige in den anderen Kantonen hahen.
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IV

Es bleibt jetzt noch zu prüfen, was getan werden kann und
muss, um die tessinische Landwirtschaft aus der gegenwärtigen
Lage zu ziehen, in welcher sie nur immer mehr zurückgehen
und an Bedeutung verlieren kann, und um sie umgekehrt in
die Lage zu setzen, eine größere Bedeutung zu erreichen und
einer größeren Zahl von Tessmern die Existenz zu sichern
oder mindestens zu verhindern, dass die Zahl derjenigen noch
mehr zunehme, die, indem sie die Möglichkeit als Bauern zu
leben, nicht finden, gezwungen sind, andere Beschäftigungen
zu suchen und, wenn sie diese im Kanton selbst m genügendem
Maße nicht finden, gezwungen sind, auszuwandern.

Das ist unzweifelhaft eine der wichtigsten Fragen, die sich
heute dem Kanton Tessin stellen und von deren Lösung nicht
nur seme wirtschaftliche, sondern auch seine politische
Existenz in vorwiegendem Maße abhängt. Auch brauche ich nicht
beizufügen, dass diese Frage nicht nur den Kanton Tessin,
sondern ebenso sehr die ganze Schweiz interessiert. Die
tessinische landwirtschaftliche Bevölkerung erhalten, sie, wenn möglich,

sogar vermehren, und jedenfalls verhindern, dass sie weiter
abnehme, und bewirken, dass sie wirtschaftlich stärker werde,
heißt in der Tat nicht nur die wirtschaftliche Lage des Kantons

Tess.n verbessern und heben, sondern ihm auch die
echtesten Tessiner erhalten, die auch eher den Tessm selbst
erhalten werden. Nicht umsonst hat der Schreibende, als er
im Jahre 1921 im Nationalrate Maßnahmen zugunsten der
Tessiner Bauern verlangte, gesagt, dass mit jedem Tessiner
Bauer, der auswandert, ein Stück Tessin verloren geht.

Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass, wenn der Bund
Maßnahmen zu treffen gedenkt, wie sie in zwei Berichten der
tessinischen Regierung nachgesucht wurden zu dem Zwecke,
und auch in seinem eigenen Interesse zu helfen, in der
wirtschaftlichen Lage des Kantons Tessm eine Besserung
herbeizuführen, er besonders die landwirtschaftliche Frage im Auge
behalten muss, aus deren Lösung auch ihm selbst der größte
Vorteil erwachsen wird. Ein energisches Eingreifen des Bundes

zugunsten der tessinischen Landwirtschaft lässt sich übrigens

90

IV

Ds hleiht jetxt noch xu prüfen, was getan werden kann und
muss, um die tessini'sche Dandwirtschaft aus der gegenwärtigen
Dage xu xiehen, in welcher sie nur immer mehr xurückgehen
und an Ledeutung verlieren kann, und um sie umgekehrt in
die Dage xu setzen, eine größere Ledeutung xu erreichen und
einer größeren Zahl von Dessinern die Dxistenx xu sichern
oder mindestens xu verhindern, dass die /aid derjenigen noch
mehr xunehme, die, indem sie die IVlöglichkeit als Lauern xu
lehen, nicht hnden, gezwungen sind, andere Leschältigungen
xu suchen und, wenn sie diese im Ivanton selhst in genügendem
IVlaße nicht linden, gsxwungen sind, auszuwandern.

Das ist unxweilelhalt eine der wichtigsten Dragen, die sich
heute dem Ivanton dessin stellen und von deren Dösung nicht
nur seine wirtschaftliche, sondern auch seine politische
Dxistenx in vorwiegendem lVlaße ahhängt. /^uch hrauche ich nicht
heixulügen, dass diese hrage nicht nur den Danton "Hessin,
sondern ehenso sehr die ganxe Lcliweix interessiert. Die tessi-
nisc/ze /andwirtsc/ia/t/ic/ie Deuö/^eruuZ er/ia/ten, sie, wenn mög/ic/i,

soFar nerme/lren, und /eden/a//s uer/iindern, dass sie weiter ai>-

ne/ime, und àewir^en, dass sie wirtsc/za/t/ic/i stärker werde,
heißt m der "hat nicht nur die wirtschaftliche Dage des Kantons

Dess.n verhessern und hehen, sondern ihm auch die
echtesten "hessiner erhalten, die auch eher den dessin seihst
erhalten werden, laicht umsonst hat der Lchreihsnde, als er
im ^ahre 19^1 im LIationalrate Vlaßnahmsn xugunsten der
"hessiner Lauern verlangte, gesagt, dass mit /'edem Dessiner
Dauer, der auswandert, ein DtucH Dessin uer/oren Fe/it.

Ds unterliegt daher keinem Zweifel, dass, wenn der Lund
IVlaßnahmen xu treffen gedenkt, wie sie in xwei Lerichten der
tessinischen Regierung nachgesucht wurden xu dem Zwecke,
und auch in seinem eigenen Interesse xu helfen, in der
wirtschaftlichen Lage des Kantons Dessin eine Lesserung herhei-
xuführen, er hesonders die landwirtschaftliche Drage im t^uge
hehalten muss, aus deren Dösung auch ihm selhst der größte
Vorteil erwachsen wird. Din energisches Dingreifen des Lundes
xugunsten der tessinischen Dandwirtscliaft lässt sich ührigens
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auch als wirtschaftliche Entschädigung rechtfertigen, die der
Bund dem Kanton Tessin bietet und die Pflicht hat, ihm zu
bieten für den wirtschaftlichen Schaden, der ihm daraus
erwächst, dass er seme bedeutenden Wasserkräfte weder im
Tessin selbst noch in den anderen Kantonen verwerten kann,
und die ihn zu großem wirtschaftlichem Aufschwung bringen
könnten, namentlich, wenn sie im Tessin verwertet werden
würden.

Wie ich jedoch im Anfang schon gesagt habe, wiederhole
ich nochmals, dass nicht alles vom Bunde kommen und
erwartet werden muss und dass vieles auch dem Kanton zu tun
bleibt, der vor allem nicht eine größere Bundesunterstützung
verlangen darf, um die kantonale Hilfe zu vermindern, im
Gegenteil: indem der Bund dem Kanton Tessin größere und
spezielle Unterstützungen zur Förderung seiner Landwirtschaft

gewähren wird, wird er auch immer verlangen müssen,
dass dies nicht dazu diene, die kantonalen Anstrengungen zum
gleichen Zwecke zu vermindern.

Was die tessinische Landwirtschaft hauptsächlich braucht,
ist rasch gesagt und kann in folgendem zusammengefasst
werden :

1. Die dringendste Maßnahme, ohne welche nichts mehr
die tessinische Landwirtschaft retten kann und nichts anderes

übrig bleibt, als „entweder jedem Tessiner Bauer em Reisebillett

ohne Rückfahrt nach Amerika oder Australien zu geben,
oder aus jedem Tessiner Bauer einen eidgenössischen Pensionierten

zu machen", ist die sofortige und radikale Lösung der
Frage der Güterzusammenlegungen. In dieser Frage haben
mehrere andere Kantone gleiche Interessen wie der Kanton
Tessm, sodass auch eine allgemeine und nicht eine auf den
Kanton Tessin beschränkte Maßnahme getroffen werden
könnte.

Die gegenwärtigen eidgenössischen und kantonalen
Maßnahmen, die darin bestehen, den Güterzusammenlegungen
Subventionen im Betrage von 50—60 % der Kosten zu
gewähren, haben sich als absolut ungenügend erwiesen. Die große
Mehrheit der Bauern ist gegen die Güterzusammenlegungen,
obwohl sie einsieht, dass sie mit der gegenwärtigen Zerstückelung
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auch als wirtschaltliche LntschädiZunZ rechtlertiZen, dis der
Lund dem Canton dessin hietet und dieLllicht Hat, ihm ^u
Mieten lür den wirtschaltlichen Lchaden, der ihm daraus er-
wächst, class er seine hecleutenclen ^asserlcrälte weder im
Dessin selbst noch m clen ancleren Kantonen verwerten Icann,
uncl clie ihn ^u Zrollem wirtschaltlichem ^XulschwunZ hrinZen
Icönnten, namentlich, wenn sie im "Hessin verwertet werclen
würden.

Vhie ich jedoch im /^nlanZ schon ZesaZt hahe, wieclerhole
ich nochmals, class nicht alles vom Luncle Icommen uncl er-
wartet werclen muss uncl class vieles auch clem Danton ?u tun
hlsiht, cler vor allem nicht eme Zröllere Lundesunterstüt^unZ
verlangen clarl, um clie lcantonale Dille ?u verminclern, im
(^eZenteil: inclem cler Lund clem Kanton Dessin Zröllere uncl
specielle Dnterstüt^unZen ^ur LorclerunZ seiner Landwirt-
schalt gewähren wircl, wircl er auch immer verlangen müssen,
class cliss nicht da?u cliens, clie Icantonalen Z^nstrenZunZen ?um
gleichen ^weclce ^u vermindern.

Vhas die tessinische Landwirtschalt hauptsächlich hraucht,
ist rasch ZesaZt und Icann in loIZendem ^usammenZekasst
werden:

1. Die drmZendske /l/o/lna/imc, ohne welche nichts mehr
die tessinische Landwirtschalt retten Icann und nichts anderes

ühriZ hleiht, als „entweder jedem dessiner Lauer ein Leise-
hillett ohne Lüclclahrt nach /Xmerilca oder Australien ?u Zehen,
oder aus jedem dessiner Lauer einen eiclZenössischen Lensio-
nierten ^u machen", ist die so/orkiFe und radl^a/e LösunK der
d^ruFe der (m/er^llsammen/eFlmFen. In dieser LraZe hahen
mehrere andere Kantone ZIeiche Interessen wie der Kanton
Dessin, sodass auch eme allZemeine und nicht eme aul den
Kanton "Hessin heschränlcte IVIallnahme Zetrollen werden
Icönnts.

Die ZeZenwärtiZen eidZenössischen und Icantonalen lVIall-
nahmen, die darin hestehen, den (Üüter^usammenIeZunZen
Luhventionen im LetraZe von 50—60 'X> der Kosten ?u Ze-
währen, hahen sich als aöso/u^ unKenÜFend erwiesen. Die Zrolls
IVIehrheit der Lauern ist ZeZen die (lüter^usammenIeZunZen,
ohwohl sie einsieht, dass sie mit der ZeZenwärtiZen XerstüclcelunZ
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nicht weiter leben kann; aber sie ist trotzdem gegen
Zusammenlegungen hauptsächlich aus finanziellen Gründen, und
die wenigen Zusammenlegungen, die man trotzdem in den
letzten Jahren;zustande bringen konnte, haben vielleicht eher
dazu gedient, die Abneigung zu vermehren als zu vermindern.
In der Tat, trotzdem die eidgenössische und kantonale
Subvention die Kosten auf wenige Rappen pro m2 reduzieren,
sind sie für Leute, die schon mit dem Rappen kämpfen müssen,
um leben zu können, für den größeren Teil immer zu hoch,
namentlich wenn dieZusammenlegung mit kostspieligen Straßenbauten

und Bodenverbesserungen verbunden wird.
Aus diesen Gründen kämpfe ich schon seit vielen Jahren

für den Grundsatz, dass die Güterzusammenlegungen ganz auf
Staatskosten durchgeführt werden müssen. Nur auf diese Weise
wird die Opposition und Abneigung der Bauern verschwinden
und werden in kurzer Zeit die Zusammenlegungen allgemeiner
durchgeführt werden, auch ohne obligatorisch erklärt zu sein,
weil alle nur noch die Vorteile derselben sehen werden. Wenn
nötig, wird man aber auch vom Obligatorium nicht
zurückschrecken dürfen, das man umso mehr wird rechtfertigen
können, als die Kosten von den Behörden getragen werden,
die es beschließen.

Der Bund hat ein Interesse, die Güterzusammenlegungen
energisch zu fördern, nicht nur, weil von denselben die
Existenz selbst der Landwirtschaft abhängt, sondern auch, weil,
je mehr die Güter zusammengelegt sein werden, desto weniger
er für die Grundbucheinrichtung wird ausgeben müssen. Er
sollte daher nicht zögern, am eidgenössischen Gesetze, zur
Förderung der Landwirtschaft, eine Abänderung in dem
Sinne anzubringen, dass die Bundessubvention für
Güterzusammenlegungen bis auf 70 % gebracht wird, unter der
Bedingung, dass der Kanton die übrigen 30 % übernehme.
Die Güterzusammenlegungen, wie alle anderen
Bodenverbesserungen und im gleichen Maße, wie die Kantone, zu
subventionieren, ist weder recht, noch billig, noch rationell, weil
die Güterzusammenlegungen eine viel größere Bedeutung als
alle anderen Bodenverbesserungen haben und weil der Bund
selber ein größeres Interesse daran hat.
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nicht weiter lehen Icann; aher sie ist trotzdem gegen 2iu--

sammenlegungen hauptsächlich aus financiellen (Gründen, und
die wenigen Zusammenlegungen, die man trotcdem in den
letzten ^alireiàustande hringen konnte, hahen vielleicht eher
dacu gedient, die /^hneigung cu vermehren als cu vermindern.
In der lat, trotzdem die eidgenössische nnd lcantonale 3uh-
vention die Kosten auf wenige Kappen pro m^ reducieren,
sind sie für Leute, die sclion mit dem Kappen Kämpfen müssen,
um lehen cu können, für den größeren d"eil immer cu hoch,
namentlich wenn dieZusammenlegung mit Icostspieligen Ltrallen-
hauten und Lodenverhesserungen verHunden wird.

/ms diesen (Gründen hample ich schon seit vielen fahren
lür den Orundsà, dass die Ouier^usammen/eZunFen Fan^ au/
^iaais/osien durc/iFe/u/ui uierdeu müssen. Llur auf diese ^Veise

wird die Opposition und /Xhneigung der Lauern verschwinden
und werden in Icurcer ^eit die Zusammenlegungen allgemeiner
durchgeführt werden, auch ohne ohligatorisch erlclärt cu sein,
weil alle nur noch die Vorteile derselhen sehen werden. V^enn
nötig, wird man aher auch vom Ohligatorium nicht curüch-
schreclcen dürfen, das man umso mehr wird rechtfertigen
Icönnen, als die Kosten von den Lelrörden getragen werden,
die es heschliellen.

Der Lund hat ein Interesse, die Oütercusammenlegungen
energisch cu fördern, nicht nur, weil von denselhen die Lxi-
stenc seihst der Landwirtschaft ahhängt, sondern auch, weil,
je mehr die Oüter Zusammengelegt sein werden, desto weniger
er für die Orundhucheinriclitung wird ausgehen müssen. Kr
sollte daher nicht cögern, am eidgenössischen Oesetce, cur
Forderung der Landwirtschaft, eine /^händerung in dem
Zinne ancuhringen, dass die Lundessuhvention für Oüter-
Zusammenlegungen his auf 79 °X> Zehracht wird, unter der
Ledingung, dass der Kanton die ührigen 39 "/o ühernehme.
Die Oütercusammenlegungen, wie alle anderen Lodenve»
Hesserungen und im gleichen lVlalle, wie die Kantone, cu suh-
ventionieren, ist weder recht, noch hillig, noch rationell, weil
die Oütercusammenlegungen eine viel größere Ledeutung als
alle anderen Lodenverhesserungen hahen und weil der Lund
selher ein größeres Interesse daran hat.
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Auch das eidgenössische Forstgesetz gewährt nicht allen
forstwirtschaftlichen Arbeiten die gleichen Subventionen und
auch nicht im gleichen Verhältnisse, wie sie der Kanton
subventioniert. Die Bundessubventionen schwanken von 20—80 %,
welches auch die kantonale Subvention sei, und wenn der
Bund Aufforstungen mit 80 % subventioniert, so kann er
gewiss die Güterzusammenlegungen mit 70 % subventionieren,
die nicht weniger bedeutend als die Aufforstungen sind. Eine
eidgenössische und kantonale Subvention von 100 % für die
Güterzusammenlegungen wie für die Aufforstungen
rechtfertigt sich auch deshalb, weil der Bauer, um von der
Zusammenlegung zu profitieren, oft andere Ausgaben machen

muss. Man muss in der Tat nicht vergessen, dass die
Zusammenlegung ihren höchsten Nutzen nur dann gibt, wenn
auf dem zusammengelegten Boden auch die zum
landwirtschaftlichen Betriebe nötigen Gebäude entstehen und dass der
Bauer nichts mehr in dieser Beziehung wird leisten können,
wenn er schon einen Teil der Kosten der Zusammenlegung
hat, bezahlen müssen oder Schulden machte, um sie zu bezahlen.

2. Auch die Bundessubventionen für alle übrigen
Bodenverbesserungen müssen erhöht werden, ohne vom Kanton
die gleiche Erhöhung zu verlangen, während seit einiger Zeit
sogar die Tendenz zu herrschen scheint, noch weniger zu
geben als der Kanton gibt. Die Kosten aller solcher Arbeiten
sind im allgemeinen stark gestiegen, und der Bauer ist heute
viel weniger in der Lage, den prozentualen Anteil zu tragen,
den er früher getragen hat, umso mehr als die Preise der
landwirtschaftlichen Produkte immer noch zurückgehen und eine
rasche Tilgung nicht erlauben werden. Die Bundessubvention
sollte daher bis auf 50 % erhöht, welches auch die kantonale
Subvention sei, und gleichzeitig auch auf die landwirtschaftlichen

Bauten in der Ebene ausgedehnt werden. Dies ebenfalls
als allgemeine und nicht besonders auf den Kanton Tessin
anwendbare Maßnahme. Ebenso ist es nötig, die kleinen
Bodenverbesserungen zu erleichtern, indem man die zum Erlangen
der Subvention zu befolgende Prozedur vereinfacht.

3. Wie ich gezeigt habe, besteht em anderer großer Nachteil
der tessinischen Landwirtschaft darin, dass ein großer Teil
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^Xucb das eidgenössiscbe Dorstgesek gewäbrt nicbt allen
forstwirtscbaftlicben Arbeiten die gleicben Subventionen und
aucb nicbt im gleicben Verbältnisse, wie sie der Danton sub-
ventioniert. Die Lundessubventionen scbwanben von 20—80
welches aucb die kantonale Lubvention sei, nnd wenn der
Lund Aufforstungen mit 30 /o subventioniert, so bann er
gewiss die (-üterxusammenlegungen mit 70 ^ subventionieren,
die nicbt weniger bedeutend als die Aufforstungen sind. Dine
eidgenössiscbe und lcantonale Subvention von l OO ^ für die
Oüter^usammenlegungen wie für die Aufforstungen recbt-
fertigt sieb aucb desbalb, weil der Lauer, um von der ^u-
sammenlegung 7U profitieren, oft andere Ausgaben macben

muss. IVIan muss m der d^at nicbt vergessen, dass die ^u-
sammenlegung ibren böcbsten I^ut^en nur dann gibt, wenn
auf dem Zusammengelegten Loden aucb die ?um landwirt-
scbaftlicben Letriebe nötigen (Gebäude entsteben und dass der
Lauer nicbts mebr in dieser Le?iebung wird leisten bönnen,
wenn er scbon einen "bei! der kosten der Zusammenlegung
bat be^ablen müssen oder Lcbulden macbte, um sie 7.u be^ablen.

2. àcb die Lundessubventionen für alle übrigen Loden-
Verbesserungen müssen erböbt werden, obne vom Danton
die gleicbe Drböbung 7U verlangen, wabrend seit einiger 2ieit

sogar die senden? 7U berrscben scbeint, noeb weniger ?u
geben als der Danton gibt. Die Dosten aller solcber Arbeiten
sind im allgemeinen starb gestiegen, und der Lauer ist beute
viel weniger in der Lage, den prozentualen Anteil ?u tragen,
den er früber getragen bat, umso mebr als die Lreise der land-
wirtscbaftlicben Lrodubte immer noeb ^urücbgeben und eine
rascbe Tilgung niebt erlauben werden. Die Lundessubvention
sollte daber bis auf 50 °/> erböbt, welcbes aucb die bantonale
Subvention sei, und gleicb^eitig aucb auf die landwirtscbaft-
lieben Lauten in der Dbene ausgedebnt werden. Dies ebenfalls
als allgemeine und nicbt besonders auf den Danton "bessin
anwendbare IVlabnabme. Dbenso ist es nötig, die ^/einen Loden-
Verbesserungen 7U erleicbtern, indem man die 2um Drlangen
der Subvention 7U befolgende Lro^edur vereinfacbt.

3. V7ie icb gezeigt babe, bestebt ein anderer grober b>lacbteil
der tessiniscben Landwirtscbaft darin, dass ein grober "bei!
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seiner landwirtschaftlichen Betriebe zu klein sind. Dieser
Nachteil muss bekämpft werden, indem man die Vergrößerung
der Betriebe wenigstens bis zu einer gewissen Grenze mit allen
Mitteln fördert, und zwar, indem man den Ankauf von Boden
mittelst Subventionen erleichtert, die Entwaldung zu
landwirtschaftlichem Zwecke ebenfalls subventioniert und die
Verteilung von unkultiviertem, den Gemeinden und
Bürgergemeinden gehörendem Lande zum Zwecke der Urbarmachung
und Bebauung fördert.

Viele Betriebe hätten die Möglichkeit, sich durch Ankauf
von Grundstücken zu vergrößern; nur ist der Preis oft zu hoch
oder es fehlt dem Bauer das Geld. Wenn man solche Ankäufe
subventionieren und gleichzeitig mit billigen Darlehen fördern
würde, so würden viele Betriebe davon profitieren können.

Auch die Entwaldung zu landwirtschaftlichem Zwecke muss
begünstigt werden. Im Tessm gibt es gewiss noch viel Boden,
der aufgeforstet werden muss; aber anderseits gibt es auch
viele andere bewaldete Flächen, die besser für die Landwirtschaft

als für die Forstwirtschaft passen, die zumteil auch
schon landwirtschaftlich benutzter Boden waren, der wegen dem
Rückgange der Landwirtschaft in Waldungen umgewandelt
wurde. Es wäre daher unzweifelhaft ein großer wirtschaftlicher

und landwirtschaftlicher Fortschritt für den Kanton
Tessin, wenn dieser Boden, namentlich zum Zwecke der
Vergrößerung zu kleiner Betriebe, der Landwirtschaft
zurückgegeben werden könnte. Diese Möglichkeit sollte in den
Forstgesetzen vorgesehen werden, die, anstatt solche
Entwaldungen zu verhindern, sie begünstigen sollten und die auch
als Bodenverbesserungen im Sinne des Gesetzes zur Förderung
der Landwirtschaft betrachtet und daher subventioniert werden
müssten.

Endlich muss auch die Verteilung des unkultivierten und
halbkultivierten Bodens der Gemeinden und Bürgergemeinden
gefördert werden, von welchem in einzelnen Gegenden noch
große Flächen vorhanden sind. Der große Unterschied
zwischen den im statistischen Jahrbuch und m der eidgenössischen

Betriebszählung angegebenen Flächen, auf den

hingewiesen wurde, besteht gerade zum guten Teile aus solchen
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seiner landwirtschaltlicben Retrieve zu klein sind. Dieser
blacbteil muss bekämplt werden, indem man die LerFrô/erunF
der öeirieöe uieniZsiens öis einer Zenàen tdren^e mii a//en
V/iiie/n /ordert, und zwar, indem man den /^nkaul von Loden
mittelst Subventionen erleichtert, die Lntwaldung zu land-
wirtscbaltlichem Zwecke ebenfalls subventioniert und die
Verteilung von unkultiviertem, den (Gemeinden und Lürger-
gemeinden gebärendem Lande zum Zwecke der Llrbarmacbung
und Lebauung lördsrt.

Viele Letriebs hätten die lVlöglicbkeit, sich durch /Xnkaul
von (Grundstücken zu vergröbern; nur ist derLreis olt zu hoch
oder es leblt dem Lauer das Oeld. ^Venn man solche /Xnkäule
subventionieren und gleichzeitig mit billigen Darlehen lördern
würde, so würden viele Letriebs davon prolitieren können.

t^uch die ^ntwu/dunF /unduiirtsc^u/t/ic/lem ^uiec^e muss
begünstigt werden. Im Hessin gibt es gewiss noch viel Loden,
der aulgelorstet werden muss; aber anderseits gibt es auch
viele andere bewaldete Lläcben, die besser lür die Landwirt-
schalt als lür die Lorstwirtscbalt passen, die Zumteil auch
schon landwirtscbaltlich benutzter Loden waren, der wegen dem
Lückgange der Landwirtscbakt in Waldungen umgewandelt
wurde. Ls wäre daher unzweilelbalt ein grober wirtschalt-
lieber und landwirtscbaltlichsr Fortschritt lür den Kanton
"Hessin, wenn dieser Loden, namentlich zum Zwecke der
Vergröberung zu bleiner Letriebs, der Landwirtschalt
Zurückgegeben werden könnte. Diese lVlöglicbkeit sollte m den
Horstgesetzen vorgesehen werden, die, anstatt solche Lnt-
Waldungen zu verhindern, sie begünstigen sollten und die auch
als Lodenverbssserungen im Linne des (ìesetzes zur Förderung
der Landwirtscbalt betrachtet und daher subventioniert werden
müssten.

Lndlicb muss auch die Verteilung des unkultivierten und
halbkultivierten Lodens der (Gemeinden und Lürgergemeinden
gelördert werden, von welchem in einzelnen (legenden noch
grobe Lläcben vorbanden sind. Der grobe Dnterscbied zwi-
scbsn den im statistischen Jahrbuch und in der eidgenössischen

Letriebszäblung angegebenen Lläcben, aul den bin-
gewiesen wurde, besteht gerade zum guten "heile aus solchen
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Böden. Der Kanton sollte eine genaue Statistik solcher Böden
machen und die Verteilung derjenigen, die urbar gemacht
werden können, mit der Verpflichtung sie zu kultivieren,
beschließen. Man sollte auch sowohl für diese Böden als für
solche privaten Eigentums, die nicht kultiviert werden, das

Enteignungsrecht für öffentliche Nützlichkeit zugunsten von
Bauern, die sich verpflichten, sie anzubauen, bewilligen.

4. Die tessitiische Landwirtschaft muss viel intensiver gestaltet
werden, damit sie die ganze landwirtschaftliche Bevölkerung
voll beschäftigen könne und diese nicht gezwungen werde,
andere Beschäftigungen zu suchen, die sie schließlich mehr
oder weniger von der Landwirtschaft vollständig entfernen.
Man muss, mit anderen Worten, den umgekehrten Weg
machen, den man bis anhin gegangen ist und den viele als den
einzig möglichen Weg betrachten; anstatt die Kulturen immer
mehr zu verlassen, die am meisten Arbeit erfordern, um desto
mehr Zeit und Kräfte den nicht landwirtschaftlichen Arbeiten
widmen zu können, muss man immer mehr Kulturen
einführen, die mehr Arbeit erfordern, damit die in der
Landwirtschaft vorhandenen Kräfte nicht gezwungen sind, andere
Arbeit im Lande selbst zu suchen oder auszuwandern.

Gegenwärtig ist die tessimsche Landwirtschaft, wie wir
gesehen haben, fast nichts anderes als eine Naturwiese, und
die landwirtschaftliche Arbeit beschränkt sich sozusagen darauf,
das wenige zu ernten, das der Boden von selbst gibt, mit
möglichst geringer Anwendung von Kapital und Arbeit. Deshalb
muss der Staat, im eigensten Interesse, einen vollständigen
Richtungswechsel und die Einführung der intensivsten
Landwirtschaft mit allen Mitteln fördern. In erster Linie muss
er zu erzielen trachten, dass in jedem landwirtschaftlichen
Betriebe der Ackerbau wieder eingeführt und möglichst ausgedehnt
werde, ohne welchen keine Landwirtschaft bestehen kann,
die diesen Namen verdient. In dieser Beziehung kann ich

nur bedauern, dass in einer Eingabe der tessmischen
Regierung an den Bundesrat behauptet wurde, dass die Opfer,
die der Bund zur Förderung des Getreidebaues gebracht hat
und weiter zu bringen beabsichtige, nur den anderen
Kantonen zum Vorteile gereichen, während sie für den Kanton
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Löden. Der Kanton sollte eine genaue Ltatistik solcher Löden
machen und die Verteilung derjenigen, die urhar gemacht
werden können, mit der Verpflichtung sie ^u kultivieren, he-
schließen. IVlan sollte such sowohl für diese Loden als für
solche privaten Eigentums, die nicht kultiviert werden, das

Lnteignungsrecht für öffentliche I^üklichkeit Zugunsten von
Lauern, die sich verpflichten, sie anzuhauen, hewilligen.

4. Die iessinisc/ie Landwirisc/zu/i muss vie/ miensiver Fesia/iei
werden, damit sie die ganxe landwirtschaftliche Levölkerung
voll heschäftigen könne und diese nicht gezwungen werde,
andere Lescliäftigungen xu suchen, die sie schließlich mehr
oder weniger von der Landwirtschaft vollständig entfernen.
lVlan muss, mit anderen dorten, den umgekehrten ^Veg
machen, den man his anhin gegangen ist und den viele als den
einzig möglichen ^Veg hetrachten; anstatt die Culturen immer
mehr ^u verlassen, die am meisten ^rheit erfordern, um desto
mehr ^eit und Kräfte den nicht landwirtschaftlichen ^rheiten
widmen 2u können, muss man immer mehr Kulturen ein-
führen, die mehr /Vheit erfordern, damit die in der Land-
wirtschaft vorhandenen Kräfte nicht gezwungen sind, andere
/Xrheit im Lande selhst ?u suchen oder auszuwandern.

(Gegenwärtig ist die tessinische Landwirtschaft, wie wir
gesehen hahen, fast nichts anderes als eine l4aturwie8e, und
die landwirtschaftliche /Xrheit heschränkt sich sozusagen darauf,
das wenige 2U ernten, das der Loden von seihst giht, mit mög-
liehst geringer Anwendung von Kapital und i^rheit. Deshalh
muss der Ltaat, im eigensten Interesse, einen vollständigen
Kiclitungswechsel und die Einführung der intensivsten Land-
wirtschaft mit allen IVlitteln fördern. In erster Linie muss
er ?u erzielen trachten, dass in /edem /andwirà/ia/i/ic/ien Le-
irie/>e der /ìc^er/>au wieder einFe/u/lri und möF/ic/lsi ausFede/lni
werde, ohne welchen keine Landwirtschaft hestehen kann,
die diesen h/amen verdient. In dieser Lexiehung kann ich

nur hedauern, dass in einer Lingahe der tessmischen Ke-
gierung an den Lundesrat hehauptet wurde, dass die Opfer,
die der Lund ?ur Förderung des Oetreidehaues gehracht hat
und weiter ^u hringen heahsichtige, nur den anderen Kan-
tonen 2um Vorteile gereichen, während sie für den Kanton
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Tessin eher schädlich wären. Es ist allerdings wahr, dass der
Kanton Tessm von diesen Opfern bis jetzt wenig profitiert
hat, weil er nicht mehr profitieren wollte. Aber von allen
Schweizerkantonen ist der Tessin derjenige, der für den
Getreidebau das günstigste und für den Futterbau das ungünstigste
Klima besitzt, sodass nichts unrichtiger ist, als zu behaupten —
wie dies oft in Tessiner Blättern geschieht — der Kanton
Tessin habe kein Interesse an der Förderung des Getreidebaues

und die Wiese sei die im Kanton Tessm einzig mögliche
und passendste Kultur. Neben dem Getreidebau verdient zur
Vermehrung des Ackerbaues im Tessm auch der Tabakbau
wieder ausgedehnt zu werden, wie er vor 40—50 Jahren war.

Der landwirtschaftliche Zweig, der, nach meiner Ansicht,
mehr als jeder andere ausgedehnt und intensifiziert zu werden
verdient, ist jedoch der Weinbau. Heute leistet der Kanton
Tessin nur einen kleinen Teil dessen, was er in diesem Zweige
leisten könnte; wären alle Böden des Kantons Tessin, von
welchen man sagen kann, dass sie die Rebe verlangen wie das
Wasser den Fisch, intensiv mit Reben gepflanzt, die fähig sind,
Qualitätsweine zu liefern, so miisste der Weinbau für den
Kanton Tessin ein Zweig größter wirtschaftlicher Bedeutung
werden. Außerdem ist kein Zweig wie der Weinbau geeignet,
die landwirtschaftliche Bevölkerung auch im Winter zu
beschäftigen, sodass ein landwirtschaftlicher Betrieb, der auf
Wiesen-, Acker- und Weinbau gegründet ist, unzweifelhaft
derjenige ist, der alle Kräfte einer Bauernfamilie das ganze
Jahr am besten beschäftigen kann.

Aber auch hier begegnet man im Tessin den gleichen
falschen Ansichten, die in bezug auf den Getreidebau herrschen.
„Im Tessin — liest oder hört man nicht selten — kann der
Bauer höchstens für den eigenen Bedarf Weinbau treiben."
Mit diesen Ansichten aber wird man im Kanton Tessin nie
zu einem Weinbau kommen, der diesen Namen verdient, der
für das Land eine wichtige Lebensquelle werden und
beitragen kann, die Auswanderung zu bekämpfen, die eben nur
dadurch bekämpft werden kann, dass man den Tessmern, die
auswandern, eine andere Arbeit im Lande bietet. Um die
Intensifizierung des Tessiner Weinbaues zu forden, ist es aber
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"Hessin eher schädlich wären. Ls ist allerdings wahr, class cler
Kanton Dessin von diesen Dpfern his jetxt wenig profitiert
hat, weil er nicht mehr profitieren wollte. /Xher von allen
Lchweixerlcsntonen ist der "Hessin derjenige, der /ür den De-
treideöau das ZünsüFste und /ür den Lutteràau das nnZünstlFske
K/l'ma öesl'^i, sodass nichts unrichtiger ist, als xu hehaupten —
wie dies oft in dessiner Llättern geschieht — der Kanton
Dessin hahe Icein Interesse an der Förderung des (Getreide-
hanes und die Vliese sei die im Kanton Dessin einxig mögliche
und passendste Kultur. liehen dem Detreidehau verdient xur
Vermehrung des ^clcerhaues im Dessin auch der "hahalchau
wieder ausgedehnt xu werden, wie er vor 46^56 fahren war.

Der landwirtschaftliche Xweig, der, nach meiner Ansicht,
mehr als jeder andere ausgedehnt und intensiviert xu werden
verdient, ist jedoch der lKemöau. Ideute leistet der Kanton
"Hessin nur einen Idemen "heil dessen, was er in diesem Zweige
leisten Icönnte; wären alle Loden des Kantons "Hessin, von
welchen man sagen lcann, dass sie die ldehe verlangen wie das
Nasser den Lisch, intensiv mit Lehen gepflanzt, die fähig sind,
Dualitätsweine xu liefern, so müsste der V^einhau für den
Kanton "Hessin ein ^weig größter wirtschaftlicher Ledeutung
werden, ^ullerdem ist Icein ?weig wie der V^einhau geeignet,
die landwirtschaftliche Levöllcerung auch im Sinter xu he-
schäftigen, sodass ein landwirtschaftlicher Letrieh, der auf
Vliesen-, i^clcer- und ^Veinhau gegründet ist, unzweifelhaft
derjenige ist, der alle Kräfte einer Lauernfamilie das ganxe
^ahr am hesten heschäftigen lcann.

^cher auch hier hegegnet man im Ihessin den gleichen
falschen Ansichten, die in hexug auf den detreidehau herrschen.
,,Im "Hessin — liest oder hört man nicht selten — lcann der
Lauer höchstens für den eigenen Ledarf V^einhau treihen."
IVlit diesen Ansichten aher wird man im Kanton "Hessin nie
xu einem V/einhau lcommen, der diesen Llamen verdient, der
für das Land eine wichtige Lehensquelle werden und hei-
tragen lcann, die Auswanderung xu helcämpfen, die ehen nur
dadurch helcämpft werden lcann, dass man den "hessinern, die
auswandern, eine andere ^rheit im Lande hietet. Dm die
Intensifixierung des dessiner V^einhaues xu förden, ist es aher
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nötig, die gegenwärtige Bundessubvention von 20 auf 50 Rappen

pro gepflanzte widerstandsfähige Rebe zu erhöhen.
Auch der Obst- und Gemüsebau, sowie die Seidenraupenzucht

sind Zweige, die leicht noch mehr entwickelt werden
könnten, wenn man auch diese fördern und unterstützen
würde.

5. Es braucht nicht gesagt zu werden, dass, um der
landwirtschaftlichen Bevölkerung durch die landwirtschaftliche
Arbeit die Existenz zu sichern, diese Arbeit nicht weniger als

alle anderen Arbeiten, denen die Leute sich widmen könnten,
bezahlt werden muss. Jedermann wird in der Tat leicht
begreifen, dass, wenn ein Arbeiter bei achtstündiger Arbeitszeit
ebensoviel verdient als eine Bauernfamilie von 2—3 Personen
bei 10—12 stündiger Arbeitszeit, das Interesse für die
landwirtschaftliche Arbeit nicht sehr groß sein kann und die ganze
landwirtschaftliche Bevölkerung zum Verlassen der
landwirtschaftlichen Arbeit immer mehr gedrängt werden muss, um
sich irgend einer anderen Arbeit zu widmen.

Wenn wir also sagen, dass die Landwirtschaft intensiver
gestaltet werden muss, damit sie der landwirtschaftlichen
Bevölkerung mehr Arbeit verschaffen kann, nehmen wir als
selbstverständlich an, dass der Staat eine Wirtschaftspolitik
treiben muss, die bewzeckt, der landwirtschaftlichen Arbeit einen
genügenden Lohn zu sichern. Ohne eine solche Wirtschaftspolitik

kann man weder im Tessm noch in den anderen
Kantonen von Landwirtschaft überhaupt sprechen. Und wenn
das Ideal des Kantons Tessin, oder seiner leitenden Kreise
und eines großen Teiles seiner Presse darin besteht, jede
wirtschaftliche Maßnahme zugunsten der Landwirtschaft
hartnäckig zu bekämpfen und den italienischen Produkten, wenn
nötig sogar durch einen Spezialvertrag, der den Tessin zoll-
pohtisch von der Schweiz loslöst (vielleicht der erste Schritt,
um ihn auch politisch loszulösen), Tür und Tor zu öffnen,
um sie noch billiger zu haben, als sie schon sind, dann müsste
der Kanton auch nicht besondere Bundesunterstützungen für
seine Landwirtschaft verlangen, denn das würde das Gleiche
bedeuten, wie als ihr mit einer Hand helfen und sie mit der
anderen töten zu wollen.
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nötiZ, die ZeFenwärtiZe Lundessuhvention von Maul 50 Kappen
pro Fepllanà widerstandslähiZe Kehe ?u erhöhen.

iXuch der Ohst- und (demüsehau, sowie die Leidenraupen-
xucht 8Ìnd 7!weiZe, die leicht noch mehr entwickelt werden
könnten, wenn man auch diese Mördern und unterstützen
würde.

5. Ks kraucht nicht ZesaZt ^u werden, dass, urn der land-
wirtschaltlichen öevölkerunZ durcir die landwirtschaltliche
Zirkelt die Kxisten? xu sichern, die8e ^rkeit nicht weniZer als

alle anderen /Xrkeiten, denen die Keute 8iclr widmen könnten,
hexaldt werden MU88. jedermann wird in der d^at leicht he-
Zreilen, da88, wenn ein /^rheiter hei achtstündiger ^Xrheitsxeit
ehensoviel verdient al8 eine öauernlamilie von 2—3 Kersonen
hei lO—Id stündiger ^rheits?eit, da8 Intere88e lür die land-
wirtschaltliche ^Xrheit nicht sehr groll 8ein kann und die gan?e
landwirtschaltliche öevölkerung xum Verla88en der landwirt-
schaltlichen ^rksit immer mehr gedrängt werden mu88, um
sich irgend einer anderen >Xrheit xu widmen.

V7enn wir al8o sagen, dass die Kandwirtschalt inten8Ìver
gestaltet werden mu88, damit 8Ìe der landwirtschaltlichen 6e-
völkerung mehr /Xrheit verschallen kann, nehmen wir als
selhstverständlich an, da88 der Ztaat erne lk^irà/ia/ispo/iii^
ireiöen muss, die àeui^ec^i, der /andwirà/ia/i/ic/ien /lri>eii einen
AenÜFenden /xi/in sic/iern. Ohne eine solche Wirtschalts-
Politik kann man weder im dessin noch in den anderen
Kantonen von ldandwirtschalt ükerkaupt sprechen. Idnd wenn
das Ideal des Cantons dessin, oder seiner leitenden Kreise
und eines grollen Teiles seinerKresse darin hesteht, jede wirt-
sclraltliclre IVlaknahme Zugunsten der Kandwirtschalt hart-
näckig ^u lrekämplen und den italienischenKrodukten, wenn
nötig sogar durch einen Zpexialvertrag, der den "Hessin ?c»II-

politisch von der Lclrwei? loslöst (vielleicht der erste Zchritt,
um ihn auch politisch loszulösen), d^ür und d"or ?u öllnen,
um sie noch hilliger ?u hahen, als sie schon sind, dann müsste
der Kanton auch nicht hesondere Lundesunterstütxungen lür
seine Kandwirtschalt verlangen, denn das würde das (deiche
Hedeuten, wie als ihr mit einer ldand hellen und sie mit der
anderen töten ?u wollen.
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6. Wir haben auch gesehen, dass in einem wichtigen Teile
des Kantons Tessin, in welchem die schönsten, größten und
am wenigsten zerstückelten landwirtschaftlichen Betriebe sich
befinden, der Bauer nicht Eigentümer des bewirtschafteten
Bodens ist, und dass ein Vertragssystem besteht, das zwischen
der Pacht und der Halbpacht hegt und gar nicht unrationeller,
sowie den Forderungen einer modernen Landwirtschaft und
den Interessen sowohl der Eigentümer als der Bauern direkter
entgegengesetzt gedacht werden könnte. Hier ist die Intervention

des kantonalen Gesetzgebers dringend notwendig, der die
Normen, die den Pachtvertrag der landwirtschaftlichen Betriebe
regeln müssen, gesetzlich festsetzen soll. Das wird schon eine
große Verbesserung bringen, genügt aber nicht; das Ideal,
das man zu erreichen trachten muss, besteht darin, den Bauer
zum Eigentümer des Bodens zu machen und auch zu diesem
Zwecke sind gesetzliche Maßnahmen nötig.

7. Die tessinische Landwirtschaft hat auch Geld nötig und
somit Kredit zu günstigen Bedingungen. Gerade um dem Bauern,
der nicht Eigentümer des Bodens ist, zu ermöglichen, Eigentümer

zu werden, ist es notwendig, dass er das zum Ankauf
nötige Geld zu günstigen Bedingungen und mit langen Teil-
zahlungsfnsten finden könne. Im Tessm gibt es zahlreiche
Besitzer von landwirtschaftlichen Betrieben, die, weil sie selber
nicht Bauern sind, nichts besseres wünschen, als ihre Betriebe
zu verkaufen; aber diejenigen, die sie kaufen sollten, d. h. die
Bauern, die vielleicht sogar seit vielen Jahren die betreffenden
Betriebe bewirtschaften, können sie nicht kaufen, weil ihnen
das Geld fehlt. Ebenso für alle Bodenverbesserungsarbeiten,
für den Ankauf von Boden, um den Betrieb zu vergrößern oder
zu arrondieren, um die Gebäude zu verbessern und neue
besonders in zusammengelegten Grundstücken zu bauen usw.,
genügen die Bundes- und kantonalen Subventionen nicht,
wenn der Bauer das Geld nicht hat, um den Anteil der Kosten
zu bezahlen, den er tragen muss (für Bodenankauf und
Gebäudebau — ausgenommen auf den Alpen — gibt es überhaupt
keine Subventionen), und wenn eres nicht zu günstigen
Bedingungen leicht finden kann.

Schon vor drei Jahren hat deshalb die Bauerngruppe des
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6. v^ir listen aucb geseben, dass in einein wicbtigen theile
des Kantons Dessin, in welcbem die scbönsten, gröbten und
am wenigsten Zerstückelten landwirtscbaltlicben Letriebe sicb
Gelinden, der Lauer nicbt Eigentümer des bewirtscbalteten
Lodens ist, und dass ein Vertragssystem bestebt, das ^wiscben
der Lacbt und der blalbpacbt IieA und gar nicbt unrationeller,
sowie den Forderungen einer modernen Dandwirtscbalt und
den Interessen sowobl der Eigentümer als der Lauern direkter
entgegengesetzt gedaclit werden bönnte. Idier ist die Intervention

des bantonalen (lesetTgebers dringend notwendig, der die
Normen, die den Lac/ül)ertraF der /andu)l'rà/în/i/l'c/ien Le^rieöe
reFe/n màen, geset^licb lestset^en soll. Das wird scbon eine
grolle Verbesserung bringen, genügt aber nicbt; das Ideal,
das man ?u erreicben tracbten muss, bestebt darin, den Lauer
^um LlFentumer des Lodens ^u mac/ien und aucb ?u diesem
^wecbe sind geset^licbe IVlabnabmen nötig.

7. Die tessiniscbe b.andwirtscbalt bat aucb (leid nötig und
somit Kredit ^u FÜnsÜFen LedinFUNFen. (lerade um dem Lauern,
der nicbt Eigentümer des Lodens ist, ?u ermöglicben, Eigentümer

2U werden, ist es notwendig, dass er das ?um /Xnbaul

nötige (leid ?u günstigen Ledingungen und mit langen "beil-
xsblungslristen linden bönne. Im Dessin gibt es Tablreicbe
Lesiker von landwirtscbaltlicben Letrieben, die, weil sie selber
nicbt Lauern sind, nicbts besseres wünscben, als ibre Letriebe
^u verbanden; aber diejenigen, die sie baulen sollten, d. b. die
Lauern, die vielleicbt sogar seit vielen ^abren die betretenden
Letriebe bewirtscbalten, bönnen sie nicbt baulen, weil ibnen
das (leid leblt. Lbenso lür alle Lodenverbesserungsarbeiten,
lür den /mbaul von Loden, um den Letrieb 2u vergröbern oder
?u arrondieren, um die (lebäude ?u verbessern und neue be-
sonders in Zusammengelegten (lrundstücben ?u bauen usw.,
genügen die Lundes- und Icantonalen Subventionen nicbt,
wenn der Lauer das (leid nicbt bat, um den Anteil der Kosten
2u be?ablen, den er tragen muss (lür Lodenanbaul und (le-
bäudebau — ausgenommen aul den /Vpen — gibt es überbaupt
Iceine Subventionen), und wenn er es nicbt ?u günstigen Le-
dingungen leicbt linden bann.

Zcbon vor drei ^abren bat desbalb die Lauerngrupps des
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Kantonsrates eine Motion eingebracht, die die Organisation
des Kredites für solche spezielle landwirtschaftliche Zwecke
durch die Kantonalbank bezweckte. Der Motion widersetzte
sich aber die Bank selber, indem sie behauptete, sie gewähre
der Landwirtschaft schon Kredit genug. Davon spürt aber
die Landwirtschaft sehr wenig, sodass das Bedürfnis eines
solchen Kredites für obige Zwecke mehr als je vorhanden
bleibt. Da es sich um Bedürfnisse handelt, die sicher auch in
den anderen Kantonen vorhanden sind, wäre es vielleicht
nützlich, zu prüfen, ob es nicht möglich wäre, ein eidgenössisches

Kreditinstitut für solche Zwecke zu gründen.
8. Da die tessmische Landwirtschaft zum großen Teile aus

Klein- und Zwergbetrieben besteht, hat die genossenschaftliche
Verwertung der Produkte nirgends eine so große Bedeutung
wie im Kanton Tessin. Diese Art von Genossenschaften gehört
jedoch zu den schwierigsten des ganzen landwirtschaftlichen
Genossenschaftswesens. Nicht nur steht die ultraindividualistische

Mentalität des Bauers (und in dieser Beziehung übertrifft

der Tessmer Bauer vielleicht die Bauern der ganzen Welt)
zum großen Teile solchen Genossenschaften eher feindlich
oder wenigstens misstrauisch gegenüber, sondern ihrer
Verwirklichung widersetzen sich auch finanzielle Schwierigkeiten.
Die Kleinbauern sind, mit wenigen Ausnahmen, gewöhnlich
auch arm und können nur schwer das Kapital zusammenbringen,

das nötig ist, um solche Genossenschaften zu organisieren.

Das Kapital durch Kredit zu beschaffen ist auch sehr
schwer und bedeutet oft, die Genossenschaft mit einer Schuld
zu belasten, die sie nur schwer ertragen kann.

Aus diesen Gründen befürworten wir die finanzielle Unter-
Stützung der genossenschaftlichen Verwertung der
landwirtschaftlichen Produkte durch den Staat, und es freut uns mitteilen
zu können, dass es uns kürzlich gelungen ist, einen ersten
Schritt in dieser Richtung zu tun, indem auf Antrag der
Bauerngruppe der tessinische Kantonsrat in seiner letzten
Session eine kantonale Subvention von 25 % der Anlagekosten

für die Gründung von Weinbau-Genossenschaften
bewilligte. Eine mindestens gleiche Subvention sollte aber auch
der Bund gewähren, um solche Genossenschaften zu fördern,
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Kantonsrates eine IVlotion eingehracht, die die Organisation
cles Kredites kür solche specielle landwirtschaktliche ^weclce
durch die Kantonalhanlc heziweclcte. Der Motion widersetzte
sich aher die Lanlc selber, indem sie hehauptete, sie gewähre
der Dandwirtschakc schon Kredit genug. Davon spürt aher
die Dandwirtschakt sehr wenig, sodass das Ledürknis eines
solchen Credites kür ohige ^weclce mehr als je vorfanden
hleiht. Da es sickr nin Ledürknisse wandelt, die sicher auch in
den anderen Kantonen vorfanden sind, wäre es vielleicht
nützlich, ?u prüken, oh es nicht möglich wäre, ein eidgenössisches

Kreditinstitut kür solche ^weclce ?u gründen.
8. Da die tessinische Dandwirtschakt ?um großen "heile aus

Klein- nnd i^werghetriehen hesteht, hat die Fenossensc/ia/i/ic/ie
KeruieriunF der LroduHie nirgends eine so gro8e Ledeutung
wie im Kanton "Hessin. Diese /Vt von Oenossenschakten gehört
jedoch ?u den schwierigsten des ganzen landwirtschaktlichen
Oenossenschaktswesens. laicht nur steht die ultraindividua-
listische lVlentalität des Lauers (und in dieser Le^ielmng üher-
trikkt der "hessiner Lauer vielleichk die Lauern der ganzen ^Velt)
?um großen "heile solchen Oenossenschakten eher keindlich
oder wenigstens misstrauisch gegenüher, sondern ihrer Ver-
wirldichung widersetzen sich auch kinan^ielle Lchwieriglceiten.
Die Kleinhauern sind, mit wenigen Ausnahmen, gewöhnlich
auch arm und Icönnen nur schwer das Kapital Zusammen-
hringen, das nötig ist, um solche Oenossenschakten ?u organi-
sieren. Das Kapital durch Kredit ?u heschakken ist auch sehr
schwer und hedeutet okt, die Oenossenschskt mit einer Lclruld
?u helasten, die sie nur schwer ertragen lcann.

i^us diesen Oründen hekürworten wir die /inani?ie//e Dnier-
der Fenossensc/ia/i/ic/ien heru)eriunF der /anduiiri-

sc/lu/i/ic/len h'rodu^ie durc/l den und es kreut uns mitteilen
?u Icönnen, dass es uns !cür?Iich gelungen ist, einen ersten
Lchritt in dieser Lichtung xu tun, indem auk Antrag der
Lauerngruppe der tessinische Kantonsrat in seiner letzten
Lession eine lcantonale Luhvention von 25 der Anlage-
Icosten kür die (Gründung von ^Veinhsu-Oenossenschakten he-
willigte. Line mindestens gleiche Luhvention sollte aher auch
der Lund gewähren, um solche Oenossenschakten ?u kördern,
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die auch durch ein landwirtschaftliches Kreditinstitut gefördert
werden sollten, welches ihnen die übrigen notwendigen
Kapitalien zu günstigen Bedingungen zur Verfügung stellt.

Das gleiche gilt für alle anderen landwirtschaftlichen
Genossenschaften, die die Verwertung der Produkte bezwecken.

9. Die Verbesserung und Intensifizierung der tessmischen
Landwirtschaft erfordern auch eine viel größere Verbreitung
der landwirtschaftlichen Berufsbildung. Leider steht der Kanton
Tessin auch in dieser Beziehung an letzter Stelle unter den
Eidgenossen. In der Tat, während die deutsche und
französische Schweiz seit mehr als 50 Jahren ihre landwirtschaftlichen

Schulen besitzen, die von Hunderten von Bauernsöhnen
besucht werden und im allgemeinen vieles zur Verbreitung
der landwirtschaftlichen Berufsbildung leisten, sodass man heute
Tausende von gebildeten Landwirten zählt, die an der Spitze
des landwirtschaftlichen Fortschrittes marschieren und allen
anderen als Beispiel dienen, entschloss sich der Kanton Tessm
erst im Jahre 1914, seine landwirtschaftliche Schule zu gründen
und zwar als er, nachdem er ihre Notwendigkeit während
vielen Jahren verneint hatte, nicht umhin konnte sie zu gründen,
weil sie ihm geschenkt wurde.

Die Verhältnisse der tessinischen Landwirtschaft, wie sie

geschildert wurden, sind aber derart, dass sie dem Besuch der
landwirtschaftlichen Schule seitens der tessinischen Bauernsöhne

sehr hinderlich sind. Wenn diese Verhältnisse durch
Anwendung aller vorangehenden Maßnahmen verbessert
werden, so wird auch für die tessinischen Bauernsöhne das
Interesse für die landwirtschaftliche Schule zunehmen, sowie
die Möglichkeit und der Nutzen, sie zu besuchen. Es ist aber
auch nötig, dass die landwirtschaftliche Schule mehr als dies
in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens geschehen ist, zu
den Bauern gehe, denn es wird immer nur ein kleiner Teil
derselben sein, der zur Schule gehen kann, und dass wenigstens
ein elementarer landwirtschaftlicher Unterricht schon in den
oberen Klassen der Primarschule erteilt werde, zu welchem
Zwecke es nötig ist, den Lehrern dieser Schulen eine
zweckmäßige Vorbereitung zu geben.

10. Endlich braucht auch die tessinische Landwirtschaft,
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die suck durcie ein landwirtschaftliches Kreditinstitut gefördert
werden sollten, welches ihnen die ührigen notwendigen
Kapitalien ?u günstigen Bedingungen xur Verfügung stellt.

Das gleiche gilt für alle anderen landwirtschaftlichen (He-

nossenschaften, die die Verwertung der brodukte hexwecken.
9. Die Verbesserung und Intensifixierung der tessinischen

Landwirtschaft erfordern auch eine nie/ Frohere KeröredunZ
der /anduil'risc/îa/t/l'c/îen Leru/söl'/dunF. beider steht der Kanton
Dessin such in dieser bexiehung an letxter btelle unter den
Eidgenossen. In der "hat, während die deutsche und fran-
xösische Zchweix seit mehr als 50 fahren ihre landwirtschaft-
lichen Zchulen hesitxen, die von Idunderten von bauernsöhnen
hesucht werden und im allgemeinen vieles xur Verbreitung
der landwirtschaftlichen berufshildung leisten, sodass man heute
Tausende von gehildeten bandwirten xählt, die an der Zpitxe
des landwirtschaftlichen Fortschrittes marschieren und allen
anderen als beispiel dienen, entschloss sich der Kanton Dessin
erst im ^ahre l9l4, seine landwirtschaftliche Zchule xu gründen
und xwar als er, nachdem er ihre Notwendigkeit während
vielen fahren verneint hatte, nicht umhin konnte sie xu gründen,
weil sie ihm geschenkt wurde.

Die Verhältnisse der tessinischen bandwirtschaft, wie sie

geschildert wurden, sind aher derart, dass sie dem besuch der
landwirtschaftlichen bchule seitens der tessinischen Lauern-
söhne sehr hinderlich sind. V^enn diese Verhältnisse durch
Anwendung aller vorangehenden IVlallnahmen verbessert
werden, so wird auch für die tessinischen bauernsölme das
Interesse für die landwirtschaftliche Zchule xunehmen, sowie
die IVlögliclikeit und der hlutxen, sie xu hesuchen. bs ist aher
auch nötig, dass die landwirtschaftliche Lchule mehr als dies
in den ersten xelm fahren ihres bestehens geschehen ist, ^u
den Lauern Fe/ie, denn es wird immer nur ein kleiner "heil der-
seihen sein, der xur Zcliule gehen kann, und dass wenigstens
ein elementarer landwirtschaftlicher bnterricht schon in den
oheren Klassen der brimarschule erteilt werde, xu welchem
Zwecke es nötig ist, den behrern dieser schulen eine xweck-
mäßige Vorhereitung xu gehen.

Id. bndlich hraucht auch die tessinische bandwirtschaft.
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wie die ganze Wirtschaft des Kantons Tessin, Transport-
erleichterungen für ihre Produkte und für die, die sie braucht
und von jenseits des Gotthards einführen muss. Ich will mich
über diesen Punkt nicht weiter äußern, weil er einen Hauptteil
der vom Tessin bei der Eidgenossenschaft offiziell gestellten
Begehren bildet. Ich sage nur, dass eine einfache Abschaffung
der Bergzuschläge für die tessinische Landwirtschaft nicht
genügen kann, da sie, namentlich für die Produkte, die sie über
den Gotthard ausführen kann, viel niedrigere Spezialtarife
braucht, als diejenigen, die die Bundesbahnen für Produkte
bereits bewilligen, die andere Kantone nach dem Tessin
ausführen.

*
Diese 10 Postulate schließen alles in sich, was nötig ist, um

nicht nur die tessinische Landwirtschaft zu retten, sondern ihr
auch neues Leben zu geben und sie zu größerer Entwicklung
und Bedeutung zu bringen. Die Verwirklichung dieser Postulate

hängt von den vereinigten Anstrengungen von Bund und
Kanton, von den landwirtschaftlichen Organisationen und
von den einzelnen Bauern ab.

Was speziell den Bund betrifft, wünscht der Kanton Tessin
vor allem eine Revision des Bundesgesetzes zur Förderung der
Landwirtschaft, welches den besonderen Bedingungen und
Bedürfnissen der tessinischen Landwirtschaft nicht genügend
Rechnung trägt. Diese Revision wurde vom Schreibenden
schon im Jahre 1904 im tessinischen Kantonsrate angeregt
und dann im Jahre 1906 von der tessinischen Regierung beim
Bundesrate nachgesucht, aber ohne Erfolg. Heute verlangt sie
die tessinische Regierung in semer zweiten Eingabe an den
Bundesrat, betreffend die sogenannten tessinischen Begehren,
nochmals.

Das eidgenössische Gesetz vom Jahre 1893 über die
Förderung der Landwirtschaft durch den Bund beruht, vor allem

was die Bundessubventionen anbelangt, auf einem unrichtigen
Grundsatze, auf dem Grundsatze nämlich, dass im allgemeinen
der Bund die gleichen Subventionen gewährt, die von den
Kantonen gewährt werden. Dieser Grundsatz mag auch
einen nützlichen Zweck gehabt haben, nämlich den Zweck,
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wie die gan?e Wirtschaft des Xsntons dessin, Transport-
er/eic/lterunFen für ihreLrodulîte und für die, clie sie hraucht
und von jenseits des Ootthards einführen muss. Ich will mich
llher diesenLunlit nicht weiter äußern, weil er einen Idauptteil
der vorn Hessin hei der Lidgenossenschaft offiziell gestellten
Legehren hildet. Ich sage nur, dass eine einfache i^hschaffung
der Lerg?uschläge /ür die iessinisc/ie Landllil'rà/ia/t nic/îi Fe-
nÜFen ^nnn, da sie, namentlich für dieLrodulîte, die sie üher
den (lotthard ausführen Icann, vie/ niec/riFere ^pe^iu/iari/e
hraucht, als diejenigen, die die Lundeshalmen für Lrodulîte
hereits hewilligen, die andere Xantone nach dem "Hessin

ausführen.
»

Diese 10Lostulate schließen alles m sich, was nötig ist, um
nicht nur die tessinische Landwirtschaft ?u retten, sondern ihr
auch neues Lehen ?u gehen und sie ?u größerer Entwicklung
und Ledeutung ?u hringen. Die Verwirklichung dieser Lostu-
late hängt von den vereinigten Anstrengungen von Lund und
Xanton, von den landwirtschaftlichen Organisationen und
von den einseinen Lauern ah.

V^as speciell den Lund he trifft, wünscht der Xanton "Hessin

vor allem eine Revision des AundesFesei^es ^ur LörderunF der
I>anduiirisc/ia/i, welches den hesonderen Ledingungen und
Bedürfnissen der tessinischen Landwirtschaft nicht genügend
Rechnung trägt. Diese Revision wurde vom Lchreihenden
schon im ^ahre 1904 im tessinischen Xantonsrate angeregt
und dann im ^ahre 1906 von der tessinischen Legierung heim
Bundesrate nachgesucht, aher ohne Lrfolg. Ideute verlangt sie
die tessinische Legierung in seiner Zweiten Lmgahs an den
Bundesrat, hetreffend die sogenannten tessinischen Legehren,
nochmals.

Das eidgenössische (leset? vom lahre 189) üher die
Förderung der Landwirtschaft durch den Lund heruht, vor allem

was die Lundessuhventionen snhelangt, auf einem unrichtigen
(lrundsat?e, auf dem Orundsat?e nämlich, dass im allgemeinen
der Lund die gleichen Lulzventionen gewährt, die von den
Xantonen gewährt werden. Dieser Orundsat? mag auch
einen nützlichen ^weclc gehaht hahsn, nämlich den ^weclî,
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die Kantone zu veranlaßen, ihre Landwirtschaft auch mit
eigenen Mitteln zu fördern, aber seine Folge war und ist die,
dasss der Bund die reicheren Kantone mit größeren
Bundessubventionen begünstigte, d. h. die größten Bundessubventionen

den Kantonen gewährt, die sie am wenigsten und die
kleinsten den Kantonen, die sie am meisten benötigen, weil
sie die ärmeren und daher weniger im stände sind, ihre
Landwirtschaft mit eigenen Mitteln zu fördern.

Schon im Jahre 1906 vertrat die tessinische Regierung,
welcher der Schreibende als Vorsteher des Landwirtschaftsdepartements

angehörte, den Grundsatz, dass die
Bundessubventionen zur Förderung der Landwirtschaft nach dem
für die Bundessubvention für die Primarschule angenommenen
System, den Kantonen verabfolgt werden sollten, d. h. durch
Verteilung des hiefür festgesetzten Betrages unter den
Kantonen im Verhältnis ihrer landwirtschaftlichen Bevölkerung,
oder ihrer landwirtschaftlich benutzten Fläche, und unter
Festsetzung und Kontrolle der Zwecke, welchen die Subvention
dienen musste, und bei Gewährung eines Zuschlages den
Kantonen, die sich m schwierigeren Verhältnissen befinden. Das wäre
nach unserer Meinung die rationellste Lösung, die auch dem
förderahstischen Grundsatze, auf welchem der Bund gebaut
ist, am besten entspricht. Sie wäre auch die Lösung, die
jedem Kanton besser gestattete, die Bundessubventionen für die
seinen besonderen Bedingungen und Bedürfnissen entsprechenden

Zwecke zu verwenden, während mit dem gegenwärtigen
System nicht nur die Kantone die größeren Subventionen
erhalten, die sie am wenigsten benötigen, sondern auch den
landwirtschaftlichen Verschiedenheiten der verschiedenen
Kantone keine Rechnung getragen wird, welche auch
verschiedene Mittel zur Förderung der Landwirtschaft erfordern
können. So kann z. B. der Kanton Tessin ein Interesse haben,
Zweige zu fördern (z. B. die Seidenraupenzucht), für welche
das Bundesgesetz keine Subventionen gewährt, während er
kein Interesse zur Förderung anderer Zweige haben könnte,
für welche Bundessubventionen gewährt werden.

t)ie tessinische Regierung gibt auch heute noch diesem
System den Vorzug. Da es aber wenig wahrscheinlich ist,
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die Kantone ?u veranlaben, ibre Landwirtscbaft aucb mit
eigenen Mitteln ?u forciern, aber seme Loìge war und ist die,
dasss der Lund die reicheren Kantone mit gröberen Lundes-
Subventionen begünstigte, d. b. die gröbten Lundessubven-
tionen den Kantonen gewäbrt, die sie am wenigsten und die
Ideinsten den Kantonen, die sie am meisten benötigen, weil
sie die ärmeren und dsbsr weniger im stände sind, ibre Land-
wirtscbaft mit eigenen Vlitteln ?u Mördern.

Lcbon im ^abre 1906 vertrat die tessiniscbe Legierung,
welcber der Zcbreibende als Vorsteber des Landwirtscbafts-
départements angebörte, den drundsat?, dass die Lundes-
Subventionen Ziur Lörclerung der Landwirtscbaft nacb dem
für die Lundessubvention für die Lrimarscbule angenommenen
Z^stem, den Kantonen verabfolgt werden sollten, d. b. durcb
Verteilung des biefür festgesetzten Letrsges unter den
Kantonen im Verbältnis ibrer landwirtscbaftlicben Levöllcerung,
oder ibrer landwirtscbaftlicb benutzten Lläcbe, und unter best-
set^ung und Kontrolle der ^wecbe, weleben die Subvention
dienen musste, und bei 6-ewäbrung eines Xuscblages den Kan-
tonen, die sieb m scbwierigeren Verbältnissen befinden. Das wäre
nacb unserer bdemung die rationellste Lösung, die aucb dem
förderalistiscben (irundsàe, auf welcbem der Lund gebaut
ist, am besten entspricbt. Lie wäre aucb die Lösung, die je-
dem Kanton besser gestattete, die Lundessubventionen für die
seinen besonderen Ledmgungen und Ledürbnissen entsprecben-
den ^weclce ?u verwenden, wäbrend mit dem gegenwärtigen
Z^stem nicbt nur die Kantone die gröberen Subventionen
erbalten, die sie am wenigsten benötigen, sondern aucb den
landwirtscbaftlicben Verscbiedenbeiten der verscbiedenen
Kantone beine Lecbnung getragen wird, welcbe aucb ver-
scbiedene IVlittel ^ur Förderung der Landwirtscbaft erfordern
bönnen. 8o bann x. L. der Kanton Hessin ein Interesse baben,
Zweige ?u fördern L. die 3eidenraupen?ucbt), für welcbe
das Lundesgesetx beine Subventionen gewäbrt, wäbrend er
bein Interesse ?ur Förderung anderer Zweige baben Icönnte,
für welcbe Lundessubventionen gewäbrt werden.

f)ie tessiniscbe Legierung gibt aucb beute nocb diesem
Lastern den Vorzug. Da es aber wenig wabrscbeinlicb ist,
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dass es angenommen werde, glauben wir, dass alle
einverstanden sein sollten, dass wenigstens ein Mittelweg
angenommen werde in dem Sinne, dass die Bundessubventionen
nicht nur nach den kantonalen Subventionen, sondern — wie
dies für die forstwirtschaftlichen Subventionen der Fall ist —
zwischen einem Minimum und einem Maximum, unbekümmert
um die kantonale Subvention, festgesetzt werden, und dass den
Kantonen, die sich in besonders schwierigen Verhältnissen
befinden, in der Regel das Maximum gewährt werde. So müsste
das Bundesgesetz, wie unter Nr. 1 und 2 gesagt, für die
Güterzusammenlegungen eine Bundessubvention bis 70 % und für
die übrigen Bodenverbesserungen bis 50 % im Maximum
vorsehen und nur verlangen, dass die Kantone die in ihren
Gesetzen schon festgesetzten kantonalen Subventionen nicht
herabsetzen dürfen und sie ebenfalls das Maximum der
kantonalen Subvention gewähren müssen, wenn der Bund das
Maximum der Bundessubvention gewährt. Unter den
Bodenverbesserungen, die subventioniert werden, muss das eidgenössische

Gesetz auch die Entwaldungen zu landwirtschaftlichen
Zwecken und die landwirtschaftlichen Bauten imTale einschließen,
sowie eine vereinfachte Prozedur für die Subventionierung der
kleinen Bodenverbesserungen festsetzen.

Es ist ebenfalls notwendig, eine Lücke im Bundesgesetz
auszufüllen, die dann besteht, dass das Gesetz selbst die
Werke, Anstalten, Zweige usw. festsetzt, die subventioniert
werden können, wodurch alles, was nicht im Gesetze steht,
nicht subventioniert werden kann. Das setzt die Kantone in
die Unmöglichkeit, das zu fördern, was sie zu fördern ein
besonderes Interesse haben, weil es den besonderen Bedingungen

und Bedürfnissen ihrer Landwirtschaft besser entspricht.
So hat z. B. der Kanton Tessin, wie oben erwähnt, kürzlich
beschlossen, die Gründung von Weinbau-Genossenschaften
zu subventionieren, weil diese Organisationen für die
Bedürfnisse seines Weinbaues besonders notwendig sind, während
das Bundesgesetz zu dem gleichen Zwecke keine Subventionen,
dafür aber andere gewährt, auf die der Kanton Tessin gerne
verzichtet, weil sie für seine Landwirtschaft und für seine
Bedürfnisse nicht passen. So könnte der Kanton Tessin auch
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class es angenommen werde, glauben wir, class alle
einverstanden sein sollten, class wenigstens ein IVlittelweg ange-
nommen werde in dem Zinne, dass die Kundessubventionen
niclit nur nscli den Icantonalen Zubventionen, sondern — wie
dies lür die lorstwirtschaltlicben Subventionen der ball ist —
?wiscben einem IVlimmum und einem IVlaximum, unbekümmert
um die lcantonale Subvention, lestgeset?t werden, und dass den
Kantonen, die siel» in besonders schwierigen Verhältnissen
belinden, in der Kegel das IVlaximum gewährt werde. 3c> müsste
das Kundesgeset?, wie unter blr. l und ^ gesagt, lür die (lüter-
Zusammenlegungen eine Kundessubvention bis 79 und lür
die übrigen Kodenverbesserungen bis 59 ^ im IVlaximum
vorsehen und nur verlangen, dass die Kantone die in ihren
(leset?en schon lestgesetàn Icantonalen Subventionen nicht
herabsetzen dürlen und sie ebenlalls das IVlaximum der Ican-
tonalen Zubvention gewähren müssen, wenn der Kund das
IVlaximum der Kundessubvention gewährt. Dnter den Koden-
Verbesserungen, die subventioniert werden, muss das eidgsnös-
siscbe (leset? auch die â /anduiirà/za/z/ic/ien
^lliec^en und die/anc/uiirà/lu/à/ienLull/en im T^a/e einschließen,
sowie eine vereinlachte Kro?edur lür die Zubventionierung der
lcleinen Kodenverbesserungen lestset?en.

Ks ist ebenlalls notwendig, eine l_üclce im Kundesgeset?
aus?ulüllen, die darin besteht, dass das (leset? selbst die
^Verlce, Anstalten, Zweige usw. lestset?t, die subventioniert
werden Icönnen, wodurch alles, was nicht im (leset?e steht,
nicht subventioniert werden Icann. Das set?t die Kantone in
die Dnmöglicblceit, das ?u lördern, was sie ?u lördern ein
besonderes Interesse haben, weil es den besonderen Kedmg-
ungen und Kedürlnissen ihrer Dandwirtscbalt besser entspricht.
Ko hat K. der Kanton "Hessin, wie oben erwähnt, Icllr?Iich
beschlossen, die (lründung von ^Veinbau-Oenossenscbalten
?u subventionieren, weil diese Organisationen lür die Ke-
dürlnisse seines Weinbaues besonders notwendig sind, während
das Kundesgeset? ?u dem gleichen Tlweclce Iceine Lubventionen,
dalür aber andere gewährt, aul die der Kanton "hessin gerne
ver?iclitet, weil sie lür seine Dandwirtscbalt und lür seine
Kedürlnisse nicht passen. 3o Icönnte der Kanton Dessin auch
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die Förderung des Seidenbaues und anderer Zweige für zweckmäßig

finden und zu diesem Zwecke Subventionen gewähren,
ohne wenigstens auf die gleiche Bundessubvention rechnen
zu können, weil das Bundesgesetz keine Subventionen für
solche Zwecke vorsieht.

Der Kanton Tessm muss daher auch darauf bestehen —
und glaubt, dass niemand gegen dieses Gesuch sein könne
— dass das Bundesgesetz zur Förderung der Landwirtschaft
durch einen Artikel ergänzt werde, wonach der Bund, außer
der im Gesetze erwähnten Subventionen, in der Regel den
Kantonen Subventionen im gleichen Betrage der kantonalen
Ausgabe gewährt für Werke, Anstalten und Zwecke, die nicht
besonders erwähnt sind und von den Kantonen subventioniert
werden. Die Genossenschaften zur Verwertung landwirtschaftlicher

Produkte sollten aber auch nach dem eidgenössischen
Gesetz subventioniert werden.

Die tessinische Landwirtschaft hat endlich noch ein
Bedürfnis, das vom Bunde befriedigt werden sollte. Wie
bekannt, hat der Bund sehr wichtige eidgenössische Anstalten
geschaffen, die zur Förderung der schweizerischen
Landwirtschaft nicht wenig beitragen; ich nenne die
landwirtschaftliche Abteilung des eidgenössischen Polytechnikums und
die eidgenössischen Versuchs- und Untersuchungsanstalten
von Oerhkon, Wädenswil, Bern-Liebefeld und Lausanne.
Alle diese Anstalten haben aber für die tessinische Landwirtschaft

wegen ihrer Entfernung und der Verschiedenheit der
landwirtschaftlichen Verhältnisse, der Sprache usw. nur einen

geringen Wert. Der Schreibende hat deshalb vor einigen
Jahren, zusammen mit Nationalrat Balestra, ein Postulat im
Nationalrat eingebracht, mit welchem der Bundesrat
eingeladen wurde, die Frage der Gründung einer eidgenössischen
landwirtschaftlichen Versuchs- und Untersuchungsanstalt im
Kanton Tessin zu prüfen, die sich mit den Bedürfnissen der
tessinischen Landwirtschaft besonders zu beschäftigen hätte.

Das Postulat wurde sowohl vom Bundesrat als vom National-
rat angenommen, ist aber Postulat geblieben. Der Bundesrat
sollte daher nicht länger warten, um den eidgenössischen
Räten über diese Frage zu berichten und von ihnen die zur
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die Förderung cleg Zeidenbaues und anderer Zweige für ?wecb-
mäbig finden und ?u diesem Xwecbe Subventionen gewäbren,
obne wenigstens auf die gleicbe öundessubvention recbnen
?u Icönnen, weil das Lundesgeset? beine Subventionen für
golcbe ^weclce vorgiebt.

Der Canton Dessin inu88 daber aucb darauf begteben —
und glaubt, dass niemand gegen dieses (lesucb gein Icönne

— dass das öundesgeset? ?ur börderung der Dandwirtscbaft
durcb einen >Xrtibel ergänzt werde, wonacb der 6und, auber
der im (leset?e erwäbnten Subventionen, in der Kegel den
Kantonen Subventionen im gleicben öetrsge der lcantonalen
Ausgabe gewäbrt für V^erbe, Anstalten und Xwecbe, die nicbt
besonders erwäbnt sind und von den Kantonen gubventioniert
werden. Die (lenossenscbaften ?ur Verwertung landwirtscbaft-
bcberDrodulcte gollten aber aucb nacb dem eidgenössiscben
(leget? gubventioniert werden.

Die tegginiscbe Dandwirtscbaft bat endbcb nocb ein öe-
dürfnis, das vom Kunde befriedigt werden sollte. ^Vie be-
bannt, bat der Kund gebr wicbtige eidgenössiscbe Anstalten
gescbalken, die ?ur Förderung der scbwei?eriscben Dand-
wirtsebalt nicbt wenig beitragen; icb nenne die landwirt-
scbaftlicbe Abteilung des eidgenössiscbenKol^tecbnibums und
die eidgenössiscben Versucbs- und Dntersucbungsanstslten
von Derlilcon, ^Vädenswil, Kern-Diebefeld und Dsusanne,
/die diese Anstalten baben aber für die tessiniscbe Dandwirt-
scbaft wegen ibrer Entfernung und der Verscbiedenbeit der
landwirtscbaftlicben Verbältnisse, der Zprscbe usw. nur einen

geringen V^ert. Der Kcbreibende bat desbalb vor einigen
labren, Zusammen mit blationalrat Kalestra, ein bostulat im
I^stionslrat eingebracbt, mit welcbem der Bundesrat ein-
geladen wurde, die Krage der (Gründung einer eidgenössiscben
landwirtscbaftlicben Versucbs- und Dntersucbungsanstalt im
Kanton 'Dessin ?u prüfen, die sicb mit den Bedürfnissen der
tessiniscben Dandwirtscbaft besonders ?u bescbäftigen bätte.

Das Dostulat wurde sowobl vom Kundesrat als vom National-
rat angenommen, ist aber Dostulat geblieben. Der Bundesrat
sollte daber nicbt länger warten, um den eidgenössiscben
Käten über diese Krage ?u bericbten und von ibnen die ?ur
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Gründung dieser eidgenössischen Anstalt im Kanton Tessin
nötigen Kredite zu verlangen. Es handelt sich nicht um die Gründung

einer selbständigen Versuchs- und Untersuchungsanstalt,
wie diejenigen, die in der deutschen und französischen Schweiz
gegründet wurden, sondern bloß darum, eine Art Filiale
der letzteren zu gründen, die sie im Tessin vertrete und als

Bindeglied zwischen ihnen und der tessmischen Landwirtschaft

diene. Mit der kantonalen landwirtschaftlichen Schule
in Mezzana verbunden, die bereits über Räumlichkeiten, einen
ziemlich großen Gutsbetrieb und Personal verfügt, dürfte die
vorgeschlagene Anstalt, aus welcher der tessmischen Landwirtschaft

unzweifelhaft viel Nutzen erwachsen würde, sowohl für
die Einrichtung, als für den Betrieb keine großen Ausgaben
erfordern. Außer für den Kanton Tessin könnte sie natürlich auch
für den italienischen Teil des Kantons Graubünden dienen.

Endlich, wie wir unter Nr. 4 gesagt haben, sollte der Bund
auch das Gesetz über die Rekonstruktion der phylloxerierten
Weinberge abändern, indem er die Bundessubvention auf 50 Rp.
für jede widerstandsfähige Rebe erhöht, ohne vom Kanton eine
gleiche Erhöhung der kantonalen Subvention zu verlangen, und
eine Extrasubvention von wenigstens 1 Fr. für jede noch in
Produktion stehende Rebe bewilligt, die ausgerottet wird, um
durch eine gepfropfte widerstandsfähige Rebe ersetzt zu werden.
Das würde einen raschen Ersatz der alten Reben schlechter
Sorte durch die besseren neuen Sorten bedeutend fördern.

Wenn der Bund nicht glaubt, alle diese Vorschläge in die
allgemeine eidgenössische Gesetzgebung einführen zu können,
so ist es nötig, sie in einem Spezialgesetze zur Förderung der
tessinischen Landwirtschaft aufzunehmen, oder dem Kanton Tessin

einen außerordentlichen Kredit zur Verfügung zu stellen, um die
vorgeschlagenen Maßnahmen durchzuführen, die im eidgen.
Gesetze nicht aufgenommen werden könnten.

Sowohl der Bund als der Kanton sollen jedenfalls wissen,
dass ohne eine rasche, energische und intensive Anwendung aller
sowohl eidgenössischen als kantonalen Maßnahmen, die in obigen
zehn Postulaten enthalten sind, eine ernste Besserung der tessinischen

landwirtschaftlichen Verhältnisse, und mit ihnen der
wirtschaftlichen Lage des Kantons Tessin, nicht erwartet werden kann.
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(Gründung Sieger eidgenö88i8ck>en Anstalt im Kanton Dessin nö-
tigen Kredite xu verlangen, wandelt 8ickl nickit um die Llrün-
dung einer selbständigen Versuchs- und klntersuckrungsanstalt,
wie diejenigen, die m der deutsckien und kranxösiscklen Zcbweix
gegründet wurden, sondern blokk darum, eine ^rt kulisle
der letzteren xu gründen, die 8ie im dessin vertrete und als

kkindeglied xwisclren ilrnen und der tessinisckien Kandwirt-
sckiakt diene. IVlit der bantonalen landwirtsckiaktlicben Lckiule
in lVlexxana verbunden, die bereits über Käumlicblceiten, einen
xiemlicb groben Outsbetrieb und bersonal verkügt, dürfte die
vorgescblagene Anstalt, aus welcher der tessmiscben Kandwirt-
sciait unxweikelbakt viel blutxen erwacbsen würde, sowobl kür
die Kinricbtung, als kür den betrieb beine groben Ausgaben er-
kordern. tXuber kür den Kanton dessin könnte 8Ìe natürlicb aucb
kür den italieniscben deil de8 Kantons (kraubünden dienen.

blndlicb, wie wir unter blr. 4 gesagt baben, 8vIIte der 6und
aucb da8 (iesetx über die Kebonstrubtion der pb^IIoxerierten
Weinberge abändern, indem er die Lundessubvention auk 50 Kp.
kür zede widerstandskäbige Kebe erkiöklt, obne vom Kanton eine
gleicbe blrböbung der Icantonalen Subvention xu verlangen, und
eine blxtrasubvention von wenigstens I br. kür jede nocki in
drodulîtion 8tek»ende Kebe bewilligt, die ausgerottet wird, um
durcki eine gepkropkte widerstandskäbige Kebe ersetxt xu werden.
Da8 würde einen ra8ckien Hrsatx der alten Keben 8clilecliter
Zorte durcki die k>e88eren neuen Lorten bedeutend kördern.

V^enn der 6und nickit glaubt, alle die8e Vorscbläge in die
allgemeine eidgenössiscbe (üesetxgebung einkübren xu Icönnen,

8o Ì8t 08 nötig, 8Ìe in einem ^/le^ia/Zeset^e ^ur dorderunZ der

tessinisc/iendandivirtsc/la/t aukxunebmen, oder dem/canton dessin

einen auderordent/ic/en /credit ^ur Ker/üFllNF ste//en, um die
vorge8clilagenen IVlabnabmen durcbxukübren, die im eidgen.
(kesetxe nickit aukgenommen werden Icönnten.

3owobl der Lund al8 der Kanton 8ollen jedenkall8 wÌ88en,
ds88 o/ne eine rasc/e, enerZisc/ie und intensive >knu)endnnF oder
son>o/d eidZenossisc/ien a/s ^antona/en ilda^na^men, die in o/iFen
^e/in dostu/aten ent/a/ten sind, eine ernste öesserunF der tessini-
sc/en /andlliirtsc/ia/t/ic/len Ker/ä/tnisse, und mit i/men der uiirt-
sc/a/t/ic/ien daFe des /cantons dessin, nic/lt eruiartet uierden ^ann.
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